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ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Studie wurde im Auftrag des Ministeriums für Gesellschaft und des Vereins für Menschen-

rechte Liechtenstein vom Schweizerischen Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien (SFM) 

der Universität Neuchâtel in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule St. Gallen und im Rahmen 

des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte (SKMR) durchgeführt. Sie beab-

sichtigte, das Integrationsgeschehen im Fürstentum Liechtenstein zu analysieren und Einblick in 

die Sichtweisen und Realitäten der Migrationsbevölkerung zu geben. Um eine wissenschaftliche 

Basis für die Weiterentwicklung der Integrationspolitik generieren zu können, richtete sich die Ana-

lyse auf mögliche Vulnerabilitäten und Spannungsfelder wie auch Potenziale.  

INTEGRATIONSGESCHEHEN IN LIECHTENSTEIN AUCH AUS DER PERSPEKTIVE VON MIGRIER-

TEN 

Die Berücksichtigung der Migriertenperspektive war allen Beteiligten ein wichtiges Anliegen, wenn 

auch ein umfassender Einbezug sämtlicher Facetten der vielfältigen Migrationsverläufe schon aus 

forschungsökonomischen Gründen ausgeschlossen war. Das methodische Vorgehen war explo-

rativ, umfasste eine Literaturanalyse, eine sekundärstatistische Analyse, 14 Interviews mit Exper-

tinnen und Experten aus verschiedenen Lebensbereichen und 36 Interviews mit Zugewanderten 

der ersten und zweiten Generation. Letztere setzten sich aus Personen aus Südeuropa und aus 

verschiedenen Drittstaaten, wie beispielsweise der Türkei, zusammen, von denen angenommen 

wurde, dass sie mit mehrfachen Herausforderungen konfrontiert sind, seien sie sprachlich-kultu-

reller, sozioökonomischer oder ausländerrechtlicher Art.  

Basierend auf aktuellen Integrationstheorien gilt in dieser Studie Integration dann als gelungen, 

wenn sie Zugewanderten ermöglicht, im lokalen Kontext handlungsfähig zu sein (Akkulturation), 

an zentralen gesellschaftlichen Bereichen teilzuhaben, ihr Potenzial zu entfalten sowie in einer 

Migration und Vielfalt anerkennenden Gesellschaft zu leben. 

MIGRATION ALS MOTOR DES WIRTSCHAFTLICHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN STRUKTUR-
WANDELS 

Das Integrationsgeschehen in Liechtenstein vollzieht sich im Rahmen eines mehrfachen wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Wandels. Das landwirtschaftlich geprägte Land entwickelte sich nach 

dem Zweiten Weltkrieg zu einer prosperierenden Industrie- und Dienstleistungsnation. Die Expan-

sion der Wirtschaftstätigkeit wurde und wird heute hauptsächlich mit Hilfe von ausländischen Ar-

beitskräften bewältigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Arbeitskräfte aus den umliegenden 

Ländern, für unqualifizierte Tätigkeiten auch aus Südeuropa, später zusätzlich aus Balkanstaaten 

und der Türkei rekrutiert. Heute machen ferner qualifizierte und unqualifizierte Grenzgängerinnen 

und Grenzgänger vor allem aus den Nachbarländern gut die Hälfte der Erwerbstätigen aus. Bei 

der Migration aus Drittstaaten bevorzugt die Wirtschaft und damit einhergehend die Zulassungs-

politik hochqualifizierte Fachkräfte. Durch binationale Ehen, Familiennachzug und Fluchtbewegun-

gen hat sich die Migrationsbevölkerung zusätzlich diversifiziert. 
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UNTERSCHIEDLICH WILLKOMMEN 

Die befragten Zugewanderten fühlen sich zum einen in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, bei 

Behördengängen und Freizeitaktivitäten akzeptiert, zugleich nehmen sie teilweise Vorbehalte und 

in manchen Situationen Ablehnung wahr. Wie sie von der Mehrheitsbevölkerung aufgenommen 

werden, unterscheidet sich aus Sicht der befragten Migrierten in Abhängigkeit von ihrem Hinter-

grund. Die «Willkommensniveaus» gestalten sich unterschiedlich, wie ein Experte es etwas über-

spitzt auf den Punkt bringt, abhängig davon, wo Zugewanderte auf der Skala von «Nützlichkeit» 

(umworbene Fachkräfte versus ersetzbare Hilfskräfte und ungerufene Flüchtlinge), «Kulturnähe» 

(deutschsprachige Christen/Katholikinnen versus fremdsprachige Muslime) und Hautfarbe 

(«Weiss» versus «Schwarz») eingeordnet werden. Die rechtlichen Aufenthaltsmöglichkeiten unter-

scheiden sich je nach Herkunft und Einreisekanal und können die genannten Unterschiede ver-

stärken. Personen, die weiter oben auf der soziokulturellen oder beruflichen und rechtlich-admi-

nistrativen Skala stehen, berichten weit seltener von Ablehnung etwa bei der Arbeits- und Woh-

nungssuche. Vulnerabler sind die Nachkommen der letzten «Gastarbeitergeneration» (vor allem 

aus den Nachfolgestaaten von Jugoslawien und aus der Türkei) sowie nachziehende Personen 

aus Drittstaaten. Diese Gruppen müssen nicht nur die üblichen Integrationsbemühungen erbrin-

gen, sondern teilweise zusätzliche Barrieren wie etwa Vorurteile überwinden.  

BESONDERHEITEN VON INTEGRATION IN EINEM KLEINSTAAT 

Während sich vergleichbare Prozesse in allen Einwanderungsländern zeigen, ist ein Kleinstaat wie 

Liechtenstein von Besonderheiten betroffen: Die meisten Einheimischen sind zumindest indirekt 

miteinander bekannt oder weit verwandt; im Vergleich zu grösseren, anonymeren Kontexten (etwa 

Global Cities oder mittelgrosse Städte) fallen Zugewanderte schneller auf und werden eher mit 

Vorbehalten und Diskriminierung konfrontiert. Zugleich erleben sie Einheimische auch in der Rolle 

von Unterstützerinnen und Mentoren, die ihnen Zugänge unkompliziert öffnen können. Dies ent-

scheidet gemäss Aussagen mitunter stark über die soziale Einbettung und die Chancen etwa auf 

dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt.  

VOM GASTARBEITSREGIME ZUR INTEGRATIONSPOLITIK 

Mit dem Eintritt in den EWR wandte sich Liechtenstein, nicht zuletzt aufgrund eines veränderten 

internationalen Kontexts, von einem sogenannten Gastarbeitsregime ab, obwohl die Zuwanderung 

weiterhin kontingentiert bleibt. Migrantinnen und Migranten ist nun die langfristige Niederlassung 

bei Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen erlaubt. Damit avancieren sie zu Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern, die ihren Beitrag in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen leisten (sollen).   

Die Inkraftsetzung des Ausländergesetzes 2008 leitet eine Integrationspraxis des «Forderns und 

Förderns» ein, die ausschliesslich Drittstaatsangehörige betrifft. In diesem Zusammenhang kann 

das Grundsatzpapier der Regierung «Integration als grosses Anliegen» als politisches Bekenntnis 

zu einer umfassenden Integrationspolitik verstanden werden. Trotz allgemeiner Unterstützung im 

Vorfeld konnte der einschlägige Massnahmenplan (2010ï2013) nur verhalten umgesetzt werden. 

Aktuell verzeichnen Integrationsprojekte und Dialoge teilweise einen Stillstand. Fachleute be-

obachten zudem, dass vermehrt restriktive Massnahmen diskutiert werden. Gleichzeitig kann die 

Tatsache, dass die vorliegende Grundlagenstudie mit Fokus auf die Perspektive von Migrierten in 

Auftrag gegeben wurde, als Signal für die Weiterentwicklung der Inklusionsförderung verstanden 

werden.  
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INTEGRATIONSLEISTUNGEN UND ZUGEHÖRIGKEIT AUF DEM PRÜFSTAND 

Der Übergang vom Gastarbeits- zum faktischen Einwanderungsland ab den 1990er Jahren brachte 

eine neue Sprach- und Integrationspolitik. Während Deutschkenntnisse früher kaum ein Thema 

waren, werden sie heute gefördert ï durch den Ausbau von Sprachschulen und staatlich subven-

tionierten Kursgebühren ï und gefordert, durch Integrationsvereinbarungen für Drittstaatsangehö-

rige. Die Erfahrungsberichte legen nahe, dass die zunehmend formalisierten Integrationsauflagen 

ï insbesondere an Drittstaatsangehörige ï höhere Anforderungen nach einer Einwanderung dar-

stellen, als dies noch vor der Jahrhundertwende der Fall war, was weniger gebildete und vernetzte 

Personen speziell herausfordert. Für die meisten Befragten, gerade aus Ländern ausserhalb der 

EU, gilt, dass sie sich in ihrem Spracherwerb einerseits stärker unterstützt, andererseits aber auch 

durch Integrationsvereinbarungen und in Alltagssituationen hinsichtlich ihrer «Integrationsleistung» 

bewertet fühlen, wodurch sie ihren Aufenthaltsstatus und ihre Zugehörigkeit als unsicher erleben. 

Integration bedeutet für sie demnach nicht nur eine Anpassung an lokale Gepflogenheiten, sondern 

auch die Entwicklung eines Umgangs mit Fremdheits-, Unsicherheits- und Minderwertigkeitsgefüh-

len. Vielen gelingt es, Orte der Wertschätzung zu finden und für ihre Rechte einzustehen ï Unter-

stützung und entsprechende Massnahmen auf diesem Weg werden geschätzt. 

FORTSCHREITENDE INTEGRATION UND ZUGEHÖRIGKEITSWUNSCH DER ZUGEWANDERTEN 

Die vorliegende Studie verzeichnet insgesamt Fortschritte in der Integration von Zugewanderten, 

soweit empirisch erfassbare Indikatoren vorliegen, die allerdings nicht immer differenzierte Aussa-

gen zulassen (etwa nach Statusgruppen aufgefächert): Ausländerinnen und Ausländer, mehrheit-

lich im arbeitsfähigen Alter, sind beispielsweise von Arbeitslosigkeit im Vergleich zur Lage in Nach-

barländern wenig betroffen, wobei auch die restriktive Zulassung eine Rolle spielen dürfte. Nicht 

zuletzt dank des Ausbaus von Sprachkursen und Unterstützungsmassnahmen schreitet die 

sprachliche Integration insbesondere der zweiten Generation erfolgreich voran, trotz Herausforde-

rungen wie Diglossie (Hochdeutsch als Amtssprache versus Dialekt im Alltag). Somit konnten auch 

die Bildungschancen von Kindern verbessert werden. Politische Partizipation der ausländischen 

Bevölkerung ist hingegen aufgrund der langen Wartefristen bei Einbürgerungen und aufgrund des 

fehlenden kommunalen Ausländerstimm- und Wahlrechts praktisch inexistent. Dies gilt offenbar 

auch für Formen von Mitsprache (Konsultationen, Gremien). 

Die befragten Zugewanderten fühlen sich im grossen und ganzen gut bis sehr gut integriert, wie 

auch die Studie von Marxer (2012c) zur Befindlichkeit von Personen aus der Türkei und den Nach-

folgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens belegt. Viele wollen heute ï nicht zuletzt aufgrund des 

in der Integrationspolitik enthaltenden Versprechens auf vollumfängliche Mitgliedschaft ï dazuge-

hören, die Gesellschaft mitgestalten und als Bürgerinnen des Landes dieselben Rechte wie die 

Einheimischen geniessen ï dies auch bei allfälliger kultureller Differenz. Vorurteile sowie Erfahrun-

gen von Ausgrenzung und Ablehnung stören dieses Selbstverständnis der Zugehörigkeit und 

Gleichwertigkeit.  

VERBESSERTE, ABER NOCH UNZUREICHENDE BILDUNGSCHANCEN 

Trotz verbesserter Bildungschancen von Kindern scheint der bisher verfolgte Weg der Kompensa-

tionspädagogik nicht ausreichend, um Chancengerechtigkeit vollumfänglich herzustellen. Migran-

tenkinder haben teilweise geringere Möglichkeiten, ihr Potenzial zu entfalten als einheimische, und 

zu prüfen wären auch Hinweise, dass dies insbesondere für fremdsprachige Knaben aus wenig 

bildungsaffinen Familien gilt (vgl. Hof und Wolter 2016).  Die Befragten machen ferner auf Mecha-
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nismen aufmerksam, die sich gegenseitig verstärken: Kinder, die aufgrund ihrer sozialen und eth-

nischen Herkunft weniger anerkannte Ressourcen mitbringen (Deutschkenntnisse, Bildungsvo-

raussetzungen), von den Eltern weniger unterstützt werden (können) und dadurch bereits in ihrer 

Potenzialentfaltung benachteiligt sind, stossen teilweise auf Vorurteile bei Lehrpersonen (selten 

Ausländerfeindlichkeit, meist unbewusste Defizitannahmen), werden dadurch weniger gefördert, 

verlieren eher Motivation und Selbstvertrauen, erbringen noch schlechtere Leistungen und werden 

ggf. verhaltensauffällig. Die darauffolgenden Sanktionen verstärken solche Abwärtsspiralen weiter. 

Fachleute plädieren für den Ausbau der kürzlich aufgenommenen Frühfördermassnahmen, ebenso 

wie für Schulreformen, zusätzliche Ressourcen und Sensibilisierung von Lehrpersonen und Mass-

nahmen für Risikogruppen.  

GUTE ARBEITSMARKTINTEGRATION BEI POTENZIELLEN BENACHTEILIGUNGEN 

Die Arbeitsmarktintegration gelingt wie bereits angedeutet in weiten Teilen; die allgemeine Be-

schäftigungsquote in Liechtenstein ist generell hoch. Die hier befragten Gruppen aus Drittstaaten 

und Südeuropa sind jedoch (potenziell) von multiplen Benachteiligungen betroffen: Die wirtschaft-

lichen Schwankungen und erhöhten Anforderungen des Arbeitsmarktes treffen sie als erste, da sie 

überproportional in den unattraktivsten Stellensegmenten tätig sind, zu niedrigen Löhnen und pre-

kären Arbeitsbedingungen (Temporär-, Schichtarbeit) arbeiten. Viele müssen mit geringen finanzi-

ellen Mitteln und wenig Sozialprestige auskommen. Betroffen sind auch gut ausgebildete Perso-

nen, deren Diplome nicht anerkannt werden, und Mütter, die den Berufseinstieg «verpasst» haben. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erweist sich als besondere Herausforderung für Migrierte, 

die ein kleines familiäres Netz haben (beispielsweise fehlende Unterstützungsmöglichkeiten durch 

Grosseltern). Als Massnahmen vorgeschlagen werden die verbesserte Anerkennung mitgebrach-

ter Qualifikationen und Qualifikationsaufbau. Diese können jedoch nur erfolgreich sein, wenn sie 

durch den Abbau von Zugangsbarrieren, Anti-Diskriminierungs- und Vereinbarkeitsmassnahmen 

begleitet werden. Die Frage nach angemessenen Arbeitsbedingungen im unteren Segment des 

Arbeitsmarktes bleibt dabei (noch) ungelöst.  

RELIGIÖSE PLURALISIERUNG ALS KULTURELLE HERAUSFORDERUNG FÜR LIECHTENSTEIN 

Die befragten Musliminnen und Muslime vertreten ein breites Spektrum an religiösen Einstellun-

gen, von konservativ-bewahrend über reflektiert bis zu säkularisiert. Radikale Tendenzen lassen 

sich in Liechtenstein kaum ausmachen. Wie in den umliegenden Ländern befinden Musliminnen 

und Muslime sich ï und nicht nur sie ï auf der Suche nach neuen tragfähigen Identitäten, welche 

auch die Zugehörigkeit zu Liechtenstein umfassen. Sie streben nach gleichberechtigter Teilhabe 

und Sichtbarkeit im öffentlichen Raum im Rahmen einer multireligiösen Gesellschaft: Dazu gehö-

ren beispielsweise diskriminierungsfreies Tragen des Kopftuchs, (der Wunsch nach) grösseren 

Moscheen oder Bet- und Fastenmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Neben einer öffentlich-rechtlichen 

Anerkennung wünschen sich Musliminnen und Muslime, darunter auch die weniger religiösen, eine 

gesellschaftliche Anerkennung (vgl. auch Marxer und Sochin DôElia 2008).  

Der Wunsch nach Sichtbarkeit und Mitgestalten einer multireligiösen Gesellschaft kann als Zeichen 

der zunehmenden Integration gewertet werden. Zurzeit zeigt sich jedoch die Suche nach Gebets-

räumen und Grabfeldern als ungelöste Herausforderung ï trotz zunehmender Befürwortung einer 

Religionsgleichstellung unter den Einheimischen. Das Aufgeben der katholischen Vormachtstel-

lung und Kultur braucht laut Experten Zeit. 
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INTEGRATIONSPARADOX  

Die Studie zeigt: Die meisten migrierten Studienteilnehmenden wollen sich in verschiedenen Le-

bensbereichen einbringen und in der Gesellschaft als gleichberechtigt anerkannt werden. Die 

Gruppe der bereits etablierten Zugewanderten, der «avancierenden Fremden» (Hüttermann 2018), 

setzt sich für weniger ressourcenstarke resp. neu angekommene Zugewanderte ein, vermittelt zwi-

schen verschiedenen Gruppen und tritt vermehrt als Diskurspartner mit Anliegen, Forderungen und 

zuweilen Kritik auf. Studienteilnehmende berichten von verschiedenen Konflikten, die in diesem 

Zusammenhang entstanden sind und deren Lösung noch aussteht (Dialog, Organisation in Dach-

verbänden, Moscheen, Grabfelder etc.). Daher kann auch in Liechtenstein von einem «Integrati-

onsparadox» gesprochen werden: Mit der zunehmenden Integration und Verankerung der Zuge-

wanderten nehmen Konflikte tendenziell eher zu statt ab. Diese gilt es weniger zu vermeiden, als 

sie möglichst konstruktiv zu lösen.  

Integrationsmassnahmen adressieren bislang ausschliesslich die tatsächlichen oder unterstellten 

Defizite der Zugewanderten, während gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse und damit ver-

bundene Spannungsfelder unsichtbar bleiben. Mit der Stärkung der Ressourcen der einzelnen Zu-

gewanderten können gesellschaftliche Konflikte und Ängste der Mehrheitsgesellschaft unzu-

reichend aufgefangen werden. Auch Liechtenstein steht somit vor einer doppelten Integrationsauf-

gabe: Wandel der Aufnahmegesellschaft (Öffnung der Institutionen, Akzeptanz des Wandels zu 

einer vielfältigen Gesellschaft) und Integration der Migrantinnen und Migranten (Lopez, 2009).  

KLARE PROFILIERUNG UND WEITERER AUSBAU IM INTEGRATIONSBEREICH GEFRAGT 

In der vorliegenden Studie wurde eine Reihe von Handlungsoptionen aufgezeigt, die sowohl aus 

der Sicht der Befragten als auch von Seiten des Forschungsteams unumgänglich, vordringlich oder 

zumindest sinnvoll sind: Es handelt sich dabei erstens um die Schaffung resp. Stärkung einer recht-

lich und ressourcenmässig ausreichend abgestützten Integrationsfachstelle, deren Verantwortliche 

auf staatlicher Seite die Federführung und Koordination übernehmen und Hauptansprechpersonen 

für Gemeinden, Behörden, Politik und Zivilgesellschaft, aber auch für die Zugewanderten sind. 

Ferner erscheint eine durchdachte Erstinformation für Neuzuziehende sinnvoll. Diese kann ver-

schiedene Formen annehmen, stellt aber in jedem Fall einen ersten Kontakt zwischen Migrierten 

und der Mehrheitsbevölkerung her.  

Fragen rund um Migration tangieren sehr unterschiedliche und breite Bevölkerungskreise, deren 

vielfältige Interessen und Merkmale in einer einzigen Studie kaum abgedeckt werden konnten. Sie 

fokussierte deshalb eher auf Zugewanderte, die mehrfachen Benachteiligungen kennen. Dies ge-

schah im Wissen, dass auch die sogenannte Elitemigration, etwa wenn es um Diskriminierungs-

bekämpfung geht, eine wichtige Rolle spielen kann. Es wird deshalb wichtig sein, auch privilegier-

tere Teile der Migrationsbevölkerung zu befragen sowie in die Reflexion und Ausarbeitung einer 

zukünftigen Integrationsstrategie einzubinden.   
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I. EINLEITUNG 

Als kleines, wirtschaftlich erfolgreiches Land im Herzen Europas ist das Fürstentum Liechtenstein 

stark von Immigration geprägt. Der grössere Teil der Erwerbstätigen sind 2018 ï überwiegend 

ausländische ï Grenzgängerinnen und Grenzgänger oder Zugewanderte (zusammen rund 70%), 

während der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung 34% beträgt (Amt für Statistik 2019a). 

Wohnbevölkerung und Erwerbstätige halten sich zahlenmässig in etwa die Waage. In den vergan-

genen Jahren hat sich die Herkunft der Migrantinnen und Migranten diversifiziert, obwohl ein 

Grossteil von ihnen weiterhin aus den direkten Nachbarstaaten und insbesondere der Schweiz 

stammt. Auch die sozioökonomische Zusammensetzung der zugewanderten Bevölkerung ist viel-

fältig, und der Arbeitsmarkt weist Tendenzen zur ethnisch/nationalen ï sowie geschlechterspezifi-

schen ï Schichtung der Beschäftigten auf (Dahinden und Piguet 2004; Marxer 2010). Diese und 

andere Studien oder Berichte (VMR 2018) deuten darauf hin, dass ein niedriger sozioökonomi-

scher Status mit weiteren Benachteiligungen einhergeht. Vor diesem Hintergrund regte der fünfte 

ECRI-Länderbericht im Frühling 2018 in seinen Empfehlungen eine Studie über die Situation und 

Integrationshindernisse für bestimmte Migrationsgruppen an (ECRI 2018). 

Im März 2018 entstand eine Arbeitsgruppe mit Vertretenden von Behörden und des Vereins für 

Menschenrechte in Liechtenstein, um eine aktualisierte Integrationsstrategie zu erarbeiten sowie 

einen Massnahmenplan zu deren Umsetzung zu entwickeln. Beide sollen auf dem Integrations-

konzept von 2010 mit den darin aufgeführten Leitgedanken beruhen und nun den aktuellen Her-

ausforderungen in den entsprechenden Handlungsfeldern angepasst werden. Um die Aktualisie-

rung der Integrationsstrategie auf eine wissenschaftliche Grundlage abzustützen, wurde eine Stu-

die in Auftrag gegeben, die das aktuelle Integrationsgeschehen analysiert und zentrale Handlungs-

felder und bedürfnisorientierte Schwerpunkte bezeichnet.  

Das Ziel der vorliegenden Studie besteht darin, mittels Analysen der Literatur und Statistiken als 

auch mittels Befragungen von Fachleuten und migrierten Gruppen eine Standortbestimmung von 

aktuellen Realitäten, Potenzialen, Herausforderungen und Bedürfnissen vorzunehmen sowie 

Handlungsfelder und -optionen einzuschätzen. Die Studie legt im ersten Teil ein umfassendes In-

tegrationsverständnis als Basis für die Evaluation der Situation in Liechtenstein dar. Der zweite Teil 

gibt einen Überblick über die historische Entwicklung von Migrationsbewegungen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen und zeigt zentrale Kennzahlen zu Migration und Integration auf. Auf Basis 

von Interviews mit Fachleuten sowie Fokusgruppengesprächen mit Migrierten wird im dritten Teil 

ein Einblick in die Sichtweisen und Lebensrealitäten der Migrationsbevölkerung geboten. Im Fokus 

der Befragungen stehen potenzielle Vulnerabilitäten und Spannungsfelder, welche der aktuellen 

Integrationspolitik die Richtung zu weisen vermögen. Den Entwicklungen der Integrationspolitik ist 

ein letzter Teil gewidmet. Die Studie wurde vom Schweizerischen Forum für Migrations- und Be-

völkerungsstudien (SFM) der Universität Neuchâtel im Rahmen des Schweizerischen Kompetenz-

zentrums für Menschenrechte SKMR (Schwerpunkt Migration) und gemeinsam mit der Fachhoch-

schule St. Gallen (FHSG) durchgeführt. 
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II. KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN 

1. Integrationsbegriff 

Der Integrationsbegriff wird heute sowohl in der Alltagssprache als auch in der Politik und in den 

Wissenschaften ï so auch im Studienauftrag ï hauptsächlich mit Blick auf Migrantinnen und Mig-

ranten verwendet. Integration bezieht sich auf diejenigen individuellen und gesellschaftlichen Pro-

zesse, die nach der Ankunft von neuzugezogenen Personen einsetzen (Lutz 2017). Im Kern geht 

es bei allen Definitionen um die sozialen Prozesse der Niederlassung und der gesellschaftlichen 

Eingliederung: Ein Prozess, der sowohl Neuangekommene als auch bereits Ansässige umfasst 

und in der sozialen Mitgliedschaft der Ersteren gipfelt (in Anlehnung an Givens 2007, 72; Lutz 2017, 

3). Integration spricht damit die Binnenverhältnisse und Fragen des Zusammenhalts und der Sta-

bilität einer Gesellschaft an.1  

Integrationsgedanken wurden in den meisten europäischen Ländern ab den 1990er Jahren ï in 

Liechtenstein etwas später ï politisch diskutiert und gesetzlich verankert. Damit avancierten die 

ausländischen Arbeitskräfte, im inoffiziellen Sprachgebrauch auch als «Fremdarbeiter» oder 

«Gastarbeiter»2 bezeichnet, zu «Mitbürgern»,  die an der Gesellschaft teilhaben sollten (Piñeiro 

2015, 18). Wie dieser Autor verstehen wir «Mitbürger» oder «Mitbürgerin» im Sinne des im angel-

sächsischen Raum gebräuchlichen Citizens, der unabhängig seiner Staatsbürgerschaft als gesell-

schaftliches Mitglied gilt. 

 

Kasten 1. Integrationsbegriff im Recht 

Bis 2008 kannte Liechtenstein kein eigenes Ausländerrecht und stützte sich auf das schweize-

rische, was mit zahlreichen Problemen verbunden war (Dahinden und Piguet 2004).3 Der Integ-

rationsbegriff tauchte in der Personenverkehrsordnung (PVO) vom 30. November 2004 erstmals 

auf. Umfassend aufgenommen wurde er im Ausländergesetz (AuG 2008), der Verordnung über 

die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländern (ZAV 2008) und in der Ausländer-Integrati-

ons-Verordnung (AIV 2008). Die Ziele der Integration werden wie folgt umrissen (AuG, Art.6): 

ī Ziel der Integration ist das Zusammenleben der liechtensteinischen und ausländischen 

Bevölkerung auf der Grundlage der Werte der Verfassung und gegenseitiger Achtung 

und Toleranz.  

ī Die Integration soll rechtmässig und längerfristig anwesenden Ausländerinnen und Aus-

ländern ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesell-

schaft teilzuhaben.  

                                                 
1  Der Integrationsbegriff wird gemeinhin auf den Strukturfunktionalismus von Talcott Parsons zurückgeführt, der 

Integration als Indikator für den Zusammenhalt und die Stabilität einer Gesellschaft sah (Perchinig 2010). 
2  Laut befragten Fachpersonen wurde der Begriff des «Gastarbeiters» resp. «Fremdarbeiters» zur Bezeichnung 

der ausländischen Arbeitskräfte, die meist als Saisonarbeitskräfte beschäftigt wurden, in Gesetzen und Verord-
nungen nicht verwendet. Die Begriffe sind jedoch in Zeitungen, wissenschaftlichen Arbeiten, Landtagsprotokol-
len, Berichten und Anträgen jener Jahre zu finden. 

3  «Rechtlich basierte die liechtensteinische Zulassungspolitik auf der schweizerischen Ausländergesetzgebung, 
die 1941 mit der Einführung der Freizügigkeit zwischen Liechtenstein und der Schweiz auch in Liechtenstein 
zur Anwendung kam» (Dahinden und Piguet 2004, 15ï16). 
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ī Die Integration setzt sowohl den entsprechenden Willen und das Bemühen der Auslän-

derinnen und Ausländer zur Eingliederung in die Gesellschaft als auch die Offenheit der 

liechtensteinischen Bevölkerung voraus.  

ī Ausländerinnen und Ausländer sind verpflichtet, sich mit den gesellschaftlichen Verhält-

nissen und Lebensbedingungen in Liechtenstein auseinanderzusetzen und insbeson-

dere die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu erlernen (vgl. Kasten 7 zum AuG S. 

21). 

 

Der Integrationsbegriff selbst wird jedoch nicht verbindlich definiert und vermag damit unterschied-

liche Interessen und politische Ausrichtungen in sich zu vereinen (vgl. Piñeiro 2015). Im Nachfol-

genden werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, den Integrationsbegriff mit Inhalt zu füllen 

und zu erfassen.  

1.1. Integration als chancengerechte Teilhabe4 

Weit verbreitet sind strukturalistische Theorien, welche die Eingliederung der Eingewanderten in 

das Gefüge der Aufnahmegesellschaft, d. h. die Teilhabe an zentralen gesellschaftlichen Struktu-

ren, ins Zentrum rücken. Obwohl diese Theorien in der Regel von gegenseitigen Veränderungs- 

und Angleichungsprozessen ausgehen, fokussieren sie in ihren Ausführungen meist auf die An-

passungsprozesse auf Seiten der Eingewanderten. Ausgegangen wird von einer bestehenden 

Kerngesellschafft, in die sich migrierte Personen im Idealfall eingliedern (können) (Richter 2006).5 

Auch in vorliegender Studie wird gefragt, wie sich die Teilhabe der zugewanderten Bevölkerung 

gestaltet. Sie verbindet jedoch den Blick auf die Migrierten mit der Analyse der Strukturen der Auf-

nahmegesellschaft und gesellschaftlichen Entwicklungen (siehe auch Kapitel III.1.3). 

Die meisten Konzepte gehen von mehreren Teilprozessen der Integration aus und beziehen ver-

schiedene Dimensionen ein ï so auch das liechtensteinische Integrationskonzept aus dem Jahr 

2010 (Ausländer- und Passamt 2010). Eine ähnliche, etwas ausführlichere Systematik findet sich 

bei Süleyman Gögercin (2018) mit Bezug auf Friedrich Heckmann. In dieser Studie wird zusätzlich 

die Aufnahmegesellschaft miteinbezogen. 

 

Kasten 2. Dimensionen der Integration 

ï Strukturelle Integration bezeichnet den Prozess zur Erlangung einer chancengerechten 

Teilhabe an gesellschaftlichen Funktionssystemen (Arbeit, Ausbildung, Bildung, Gesundheit, 

Systeme sozialer Sicherung, Wohnen etc.) und zur Gewährung von politischen Rechten 

(Stimm- und Wahlrecht, Staatsbürgerschaft). 

                                                 
4  In der Literatur wird bezüglich der Herstellung von gleichen Chancen zwischen Gleichbehandlung und gerechter 

Behandlung unterschieden. Ersteres bedeutet, dass alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Ge-
schlechts, ihrer Religion und anderer Merkmale gleich zu behandeln sind. Zweiteres heisst, dass unterschiedli-
che Bedürfnisse und Voraussetzungen berücksichtigt werden. Gerechtigkeit herrscht dann, wenn Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. In vorliegender Studie umfasst der Begriff Chancengleichheit 
beide Aspekte. 

5  Während in einigen Theorien der Prozess im Vordergrund steht, fassen andere Integration eher als Zustand 
einer gelungenen Veränderung auf. In dieser Studie wird Integration zwar als Prozess verstanden, jedoch die 
aktuelle Situation erhoben. 
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ï Soziale Integration bezieht sich auf die gesellschaftliche Mitgliedschaft im privaten Bereich 

im Sinne der Teilnahme und Akzeptanz bei sozialen Aktivitäten (Pflege von Freundschaften 

oder Partnerschaften) und bei Vereinsmitgliedschaften, auch solchen der Aufnahmegesell-

schaft.  

ï Kulturelle Integration (auch Akkulturation) beinhaltet kognitiv-kulturelle Lernprozesse al-

ler Gesellschaftsmitglieder, die für die Teilhabe und das Leben in pluralisierten Gesellschaf-

ten erforderlich sind. Dazu zählen auf Seiten der Migrierten der Erwerb der lokalen Spra-

che(n) und gesellschaftlich relevantes Orientierungswissen, auf Seiten der Mehrheitsgesell-

schaft der Umgang mit Pluralität und die Anerkennung von Mehrsprachigkeit. 

ï Identifikatorische Integration drückt sich im Zugehörigkeitsgefühl der Zugwanderten zur 

Aufnahmegesellschaft aus ï ohne Mehrfachzugehörigkeiten auszuschliessen. Sie zeigt sich 

zudem unter Alteingessessenen in der Anerkennung von Migrierten als gleichwertige Gesell-

schaftsmitglieder und als Teil der liechtensteinischen Geschichte .  

 

Erfolgreiche Integration bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass der Anteil an Personen, die an 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen teilhaben können und wollen, wächst (El-Mafaalani 

2018, 78). Eine erfolgreiche strukturelle Integration gilt dann als gegeben, wenn Zugewanderte und 

Einheimische die gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe haben. Statistisch drückt sich Chancen-

gleichheit in der Annährung der Werte aus, zum Beispiel bezüglich beruflicher Positionen, Bil-

dungsabschlüssen oder Wohnlagen. Eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ist explizites Ziel in 

Liechtenstein, wie das Integrationskonzept aus dem Jahr 2010 festhält (Ausländer- und Passamt 

2010, 5). 

Bei der Sozialintegration wird eine hohe Anzahl interethnischer Beziehungen der Migrationsbevöl-

kerung zur eingesessenen Bevölkerung üblicherweise als Erfolgszeichen gewertet. Unterstüt-

zende Beziehungen unter migrierten Gruppen werden in den meisten Studien ausser Acht gelas-

sen, in dieser Studie jedoch im Sinne einer umfassenden sozialen Einbettung einbezogen.6  

Im kulturellen und identifikatorischen Bereich ist im Fachdiskurs umstritten, inwiefern sich migrierte 

Personen angleichen sollen. Während es für Hartmut Esser (2004) keine Alternative zur Assimila-

tion gibt und er beispielsweise der Beibehaltung von Herkunftssprachen keinen Wert beimisst, be-

trachten andere Autorinnen und Autoren Mehrsprachigkeit und Mehrfachzugehörigkeit als Be-

standteil von Integration. Vergleichbar mit Letzteren verlangt das Integrationskonzept von Liech-

tenstein (2010) mit dem Untertitel «Stärke durch Vielfalt» keine kulturelle Assimilation in eine ho-

mogen definierte Mehrheitsgesellschaft, sondern würdigt Mehrfachzugehörigkeiten, Mehrsprachig-

keit sowie Vielfalt in verschiedensten Bereichen als alltägliche Lebensrealität. Die vorliegende Stu-

die orientiert sich an diesem pluralisierten Verständnis und fokussierte bei der kulturellen Integra-

tion auf die (gegenseitigen) Lern- und Verständigungsprozesse, die für die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben und die Akzeptanz einer pluralisierten Gesellschaft erforderlich sind. Kulturelle 

Integration zeigt sich diesen Überlegungen folgend in der individuellen und gesellschaftlichen An-

erkennung von kultureller Heterogenität und Mehrfachbezügen. 

Auch im Konzept der Mehrfachzugehörigkeit werden ethnisch definierte Gemeinschaften ï so auch 

die Aufnahmegesellschaft ï im Alltag als homogene Einheiten verstanden, migrierte Personen ge-

hören dann unter Umständen einfach zu mehreren solcher Gemeinschaften. Dahinter liegt die 

                                                 
6  Kritisch anzumerken ist zudem, dass üblicherweise lediglich geprüft wird, ob die migrierte Bevölkerung in Kon-

takt mit der einheimischen steht, während das Sozialleben der Mehrheitsgesellschaft nicht auf ihre Durchmi-
schung hin untersucht wird. Diesen Aspekt gilt es in weiterführenden Studien einzubeziehen. 
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Idee, dass sich die Mitglieder einer ethnisch bzw. national definierten Gemeinschaft durch diesel-

ben (kulturellen) Eigenschaften und Verhaltensweisen auszeichnen ï obwohl Studien zeigen, dass 

in der heutigen pluralisierten Welt verschiedene Lebensweisen und kulturelle Praktiken quer durch 

ethnisch definierte Gemeinschaften zu finden sind. Solche Vorstellungen von Homogenität stellen 

im Alltag Verbundenheit und gemeinsame Identität ggf. in Abgrenzung zu anderen Gruppen her. 

D. h., dass Individuen zwar unterschiedlich auf kulturelle Elemente Bezug nehmen, sich aber trotz-

dem bestimmten ethnischen Gruppen zugehörig fühlen.7 Vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, 

zwischen der Zuordnung zu ethnisch definierten Gruppen als soziale Kategorie/Gruppe und indivi-

duellen kulturellen Bezügen zu unterscheiden. Vom ersten Aspekt kann nicht auf den zweiten ge-

schlossen werden: So kann eine Tradition, die mit einer bestimmten Gruppe assoziiert wird, für 

jede Person eine andere Bedeutung haben und anders gelebt (oder nicht gelebt) werden.8 

Die Studien von Schramkowski (2007) zeigen, dass selbst Personen, die als «objektiv erfolgreich» 

integriert bezeichnet werden müssen, dies nicht zwingend subjektiv so empfinden. Die Autorin 

macht Alltagsrassismus hierfür verantwortlich und plädiert dafür, die subjektive Dimension von In-

tegration, das subjektive Gefühl von Zugehörigkeit, stärker zu berücksichtigen. Damit sind die sym-

bolische Ebene und der Bereich der identifikatorischen Integration angesprochen. Bei der Identifi-

kation mit der Aufnahmegesellschaft ist der Aspekt des Sich-Aufgenommen-Fühlens zu ergänzen. 

Auf Seiten der Aufnahmegesellschaft kann von identifikatorischer Integration gesprochen werden, 

wenn Migrantinnen und Migranten als gleichwertiger Bestandteil der Gesellschaft und als Teil der 

eigenen Geschichte gelten. 

Eine Vielzahl von Studien untersucht, welche Faktoren Integrationsprozesse beeinflussen. Wie 

weiter oben erwähnt, steht und fällt der Integrationserfolg für Esser (2004) mit der Anpassungsleis-

tung der Zugewanderten, während für Schramkowski (2007) Migrationsregime und die dominanten 

Denk- und Handlungsmuster der Mehrheitsgesellschaft ausschlaggebend sind. Capability-Ansätze 

(Lutz 2017) kombinieren diese zwei bislang gegensätzlichen theoretischen Richtungen: Die ange-

troffene Integrationssituation kann sowohl auf die institutionellen und strukturellen Öffnungs- bzw. 

Schliessungsprozesse (Möglichkeiten) als auch auf den Grad der Veränderungen und Anpas-

sungsprozesse bei den Individuen und auf ihre Ressourcen und Motivation zurückgeführt werden. 

Im liechtensteinischen Integrationsverständnis liegt der Fokus bislang vorwiegend auf den migrier-

ten Personen, ihren Anpassungsleistungen und ggf. (fehlenden) Ressourcen. Als Beispiel kann 

das Thema Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt dienen: Als Massnahme wird die Sensibili-

sierung der Migrierten für die Erwartungen der Vermietenden genannt, während Anti-Diskriminie-

rungsmassnahmen für Vermietende kein Thema sind (Ausländer- und Passamt 2010, 26). 

1.2. Integration als Verwirklichungschance 

Die Caritas Schweiz betonte bereits in den 1990er Jahren die Wichtigkeit, auch danach zu fragen, 

welche Lebensentwürfe Zugewanderte entfalten wollen und können (Caritas Schweiz 1998, 25). 

Das Konzept der Verwirklichungschancen bzw. Entfaltungsmöglichkeiten (capabilities) wurde von 

Amartya Sen (2009) geprägt. Entfaltungsmöglichkeiten gelten als Bedingung dafür, dass Men-

schen ein für sie bedeutungsvolles Leben zu führen in der Lage sind. Die Verwirklichungschancen 

meinen die objektiven Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Sie stellen eine Freiheit im positiven 

                                                 
7  Die Sinus-Studien zeigen für Deutschland, dass sowohl innerhalb der einheimischen wie auch der migrierten 

Bevölkerung verschiedene, vergleichbare Werte-Milieus zu finden sind (https://www.sinus-institut.de). 
8  Kultur als Sinn- und Ordnungssystem variiert nicht nur je nach Individuum und Situation, sondern auch nach 

historischer Epoche. 

https://www.sinus-institut.de/
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Sinne dar: die Möglichkeit, das Leben zu haben, das eine Person selbst führen möchte. Die Le-

benssituation hingegen spiegelt das Erreichte wider, bei Sen Fähigkeiten (functionings) genannt. 

Über die Entfaltungsmöglichkeiten bestimmen zum einen persönliche Merkmale und zum anderen 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Bezüglich letzterer betont Martha Nussbaum (2001), dass 

nicht nur der Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen erforderlich ist, sondern auch die Anerken-

nung als Person. 

Da Menschen verschiedene Voraussetzungen (Ressourcen, Potenziale) mitbringen, sich jeweils 

in unterschiedlichen Situationen und sozialen Zusammenhängen befinden sowie mannigfache per-

sönliche Präferenzen haben, sind auch die Verwirklichungschancen für jedes Individuum anders-

artig. Die Chancen, Ressourcen und Potenziale zu entfalten, müssen vom Einzelnen auch ergriffen 

werden (Perchinig 2010, 19). Migrierte werden vor diesem Hintergrund in vorliegender Studie als 

aktiv Handelnde mit subjektiven Integrationsbedürfnissen und heterogenen Integrationsvorausset-

zungen gesehen (Riegel 2009). Das Grundsatzpapier der Regierung zur liechtensteinischen Integ-

rationspolitik aus dem Jahr 2007 plädiert für eine positive Betrachtung von Heterogenität und hebt 

hervor: «Das Potenzial, die Errungenschaften, die Fähigkeiten und die Kompetenzen aller in Liech-

tenstein wohnhaften Menschen sollen der Gesellschaft zunutze gemacht werden». 

 

Kasten 3. Dimensionen des Capability-Ansatzes in Anlehnung an Knöpfel 2017 

Individuelle Ressourcen und Potenziale 

ï Natürliche Anlagen, Alter, Geschlecht, Gesundheit 

ï Bereits erworbene formelle und informelle Fähigkeiten und Kenntnisse, Erfahrungen 

ï Interessen, Wünsche, Träume, die vernünftigerweise und aus guten Gründen realisiert und 

wertgeschätzt werden möchten 

ï Einkommen und Güterausstattung 

Gesellschaftliche und soziale Rahmenbedingungen 

ï Realer, nicht nur formeller Zugang: zur Bildung, zum Gesundheitswesen, zum Arbeitsmarkt, 

zum System sozialer Sicherheit, zum politischen System 

ï Soziale Institutionen, Normen, Kultur 

ï Gruppenbeziehungen und Machtverhältnisse  

Verwirklichungschancen/Capability-Set 

ï Verknüpfung von individuellen Ressourcen und Potenzialen mit den gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen und Chancen 

ï Die realen Möglichkeiten, die ein Mensch hat, um ein Leben zu führen, das er wertschätzt 

ï Ein der Menschenwürde entsprechendes Leben führen zu können, bedingt ein minimales 

Capability-Set (vgl. Nussbaum 2001) 

Lebenssituation/Erreichte Fähigkeiten 

ï Lebensqualität: Realisierte Lebensentwürfe, wahrgenommene Verwirklichungschancen 

ï Zufriedenheit: Glück, Selbstwirksamkeit 

ï Wertschätzung: Soziale Position, Respekt 
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In der Studie soll nicht das Leben der Betroffenen an sich bewertet werden. Denn der konkrete 

Inhalt des individuell «guten Lebens» bleibt Sache der Individuen. Vielmehr gilt es, den Möglich-

keitsraum (die Verwirklichungschancen) zu überprüfen: ob Menschen «die gleiche (positive) Frei-

heit geniessen, ihr Leben frei zu wählen, d. h. auch Lebensprojekte zu realisieren, die sie sich 

angeeignet haben, die sie wertschätzen und mit Relevanz, Bedeutung, Sorge und Gewicht aus-

statten» (Ziegler 2018, 312). Individuen müssen demnach die Möglichkeit haben, gleichberechtigt 

am Arbeitsleben teilzuhaben und ihre eigene materielle Existenz zu sichern sowie als Bürgerinnen 

und Bürger eines demokratischen Staates an kollektiven Entscheiden, die sie selbst betreffen, teil-

zunehmen und den Rahmen der eigenen Selbstbestimmung zu definieren, d. h., zu partizipieren 

(Ziegler 2018, 313). Die «Agenda 2020 für das Fürstentum Liechtenstein» erachtet «Selbstbestim-

mung», «Sicherheit» und «Humanismus» (Menschenwürde, Toleranz, Gewissensfreiheit und 

Gleichberechtigung) als zentrale Werte der Integrationsarbeit (vgl. Integrationskonzept, Ausländer- 

und Passamt 2010). Auch der Bericht über die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklung des Fürstentums Liechtenstein orientiert sich an vergleichbaren Zielen im Einklang mit 

aktuellen europäischen sowie auch internationalen Entwicklungen im Bereich der Migration (vgl. 

Regierung des Fürstentum Liechtenstein, 2019, S. 52). 

1.3. Integration als gesellschaftlicher Wandlungsprozess 

Integration bezieht sich, wie im ersten Teil des Kapitels beschrieben, in der Regel auf die «Auf-

nahme neuer Akteurinnen und Akteure in das bestehende System» (Gögercin 2018, 175). Im Mit-

telpunkt «steht das zugewanderte Individuum und seine Integration». Sie ist «leistungs- und auf-

stiegsorientiert» (Lopez 2009, 125) oder wie in Capability-Ansätzen entwicklungsorientiert (Sen 

2009). Die Lernprozesse der länger Ansässigen, die gegenseitigen Annäherungen und Auseinan-

dersetzungen und damit einhergehender gesellschaftlicher Wandel finden zwar in öffentlichen Dis-

kursen Erwähnung, werden aber nur am Rande in Integrationskonzepte einbezogen und noch we-

niger mittels Massnahmen unterstützt. Liechtenstein ist hier keine Ausnahme: In den politischen 

Individuelle Res-

sourcen und Poten-

tiale 

Gesellschaftliche 

Rahmenbedingun-

gen und Chancen 

Verwir-

klichungschancen/ 

Capability Set 

Lebenssituation 
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Integrationskonzepten werden Offenheit und Respekt sowie (interkultureller) Dialog ohne spezifi-

sche Massnahmen genannt (vgl. Integrationskonzept, Ausländer- und Passamt 2010). Grundsätz-

lich wird von einem harmonischen Verlauf von Integrationsprozessen ausgegangen: «[S]ie sind 

nicht von Auseinandersetzungen geprägt, sie tragen keine Konflikte über grundsätzliche Fragen 

der Gesellschaft aus» (Lopez 2009, 125). 

Ansätze, die Integration als gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess deuten, beleuchten 

die Veränderungen, Ambivalenzen und Konflikte, die eine von Migration geprägte Gesellschaft, 

eine «postmigrantische» Gesellschaft mit sich bringt. Der Begriff des «Postmigrantischen», wie er 

sich in Deutschland etabliert hat, postuliert  nicht etwa das Ende von Migration, sondern meint eine 

durch die «Erfahrung der Migration strukturierte» Gesellschaft (Foroutan 2016, 232). Wir leben 

çlªngst (é) in einer postmigrantischen Gesellschaft, die ¿berall und dauerhaft von den Erfahrun-

gen und Wirkungen des Kommens, Gehens und Bleibens geprägt ist» (Römhild 2015, 37).9 Integ-

rierende Kraft entsteht konfliktsoziologischen Ansätzen folgend aus einer «unendlichen Folge an 

Konflikten», «denn einzig durch öffentlich ausgetragene Konflikte vermögen moderne Gesellschaf-

ten alle ihre Mitglieder zueinander in Beziehung zu setzen (é). In Konflikten streiten sie ¿ber die 

Ziele ihrer Gemeinschaft, über ihren Sinn und ihre Aufgaben, sie werden dadurch als Gesell-

schaftsmitglieder aktiv und erschaffen zugleich das, was sie als Gesellschaft definieren» (Lopez 

2009, 217). Integration kann in diesem Zusammenhang als «Verhandlungsprozess über den neuen 

Rahmen gesellschaftlicher Vielfalt» betrachtet werden (Perchinig 2010, 20). Voraussetzung ist al-

lerdings «die Anerkennung der legitimen physischen Existenz der/des ûAnderenü im politischen 

Raum» (Lopez 2009, 127). Eine gelungene Integration zeigt sich demnach darin, dass immer mehr 

zugewanderte Menschen ihre Bedürfnisse und Interessen selbstbewusst artikulieren und von der 

Mehrheitsgesellschaft als gleichwertige Diskursteilnehmende anerkannt werden (Lopez 2009; El-

Mafaalani 2018). Eine aktive Integrationspolitik beinhaltet die Schaffung von Teilnahmemöglichkei-

ten an politischen Diskurs- und Entscheidungsprozessen für alle Bürgerinnen und Bürger (Lopez 

2009, 130). Dies gilt auch für die geplante Gestaltung der Integrationsstrategie und die zu entwi-

ckelnden Massnahmen der Umsetzung in Liechtenstein. 

Mit dem politischen Bekenntnis, ein Einwanderungsland zu sein, werden die Aushandlungen und 

kontroversen Diskussionen rund um Migration rechtlich und demokratisch legitimiert ï desgleichen 

in Liechtenstein: «Wie die meisten westlichen Industrieländer hat sich auch Liechtenstein in den 

letzten Jahrzehnten zu einem Einwanderungsland entwickelt» (Integrationskonzept, Ausländer- 

und Passamt 2010, 4). Integration wird im Zuge dieser Entwicklungen in Liechtenstein wie in den 

meisten europäischen Ländern ab den 1990er Jahren gesetzlich verankert und politisch gefordert 

und gefördert.  

Einerseits zeigt sich in den meisten europäischen Einwanderungsländern eine zunehmende Aner-

kennung und Befürwortung der Migrationstatsache. Auch für einen grossen Teil der Personen ohne 

                                                 
9  Transformationsprozesse im Zusammenhang mit Migration lassen sich auch rückblickend mit Blick auf Ge-

schichte analysieren. Francesca Falk (2018) spricht in diesem Zusammenhang von einer «Migrantisierung der 
Geschichtsschreibung». Damit ist gemeint, dass Geschichte aus der Migrationsperspektive erzählt wird und 
nicht nur in erster Linie als Migrationsgeschichte. Als Beispiel können die Studentinnen aus Russland dienen, 
denen die Frauen den Zugang zu Schweizer Universitäten verdanken. Ein anderes Beispiel ist der Ausbau der 
Kinderkrippen im Rahmen der saisonalen Arbeitsmigration. «Gastarbeiterinnen» stellten drei Viertel der weibli-
chen Erwerbstätigen und waren von einem Vereinbarkeitsproblem betroffen. Da die Wirtschaft auf die auslän-
dischen Frauen angewiesen war, wurde die ausserhäusliche Betreuung für Kinder ausgebaut. Diese Entwick-
lung trug dazu bei, dass Fremdbetreuung auch für Schweizer Frauen entstigmatisiert wurde (Falk 2018). Die 
Beispiele verdeutlichen, dass Migration mitunter hiesige Geschlechtervorstellungen modernisiert und der Weg 
nicht, wie oft angenommen, nur umgekehrt erfolgt, d. h. dass die Aufnahmegesellschaft Migrantinnen zu mo-
dernen Geschlechtervorstellungen verhilft.  
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Migrationsgeschichte sind internationale Bezüge durch binationale Ehen, Auslandsaufenthalte und 

gemischte Nachbarschaften zur Normalität geworden. «Dementsprechend richten sich in hetero-

genen Einwanderungsgesellschaften Fremd- und Eigengruppen nicht mehr nur anhand kultureller, 

ethnischer, religiöser und nationaler Grenzen aus, sondern Differenzen werden zunehmend an-

hand der Haltung zur offenen Demokratie verhandelt, was sich vor allem in der Haltung zu Minder-

heitenrechten zeigt» (Foroutan 2016, 243).  

Mit zunehmender Anerkennung, Sichtbarkeit und sozialem Aufstieg der Zugewanderten erstarken 

andererseits Abwehrreaktionen und Gegenbewegungen. Der Position der Akzeptanz von gesell-

schaftlichen Veränderungen inklusive Ausweitung von Zugehörigkeiten und Rechten steht das Be-

stehen auf «Etabliertenvorrechten und Definitionsmacht» gegenüber (Foroutan 2016, 246). Eine 

entscheidende Quelle des Konfliktes ist laut Lopez, «dass sich MigrantInnen und Einheimische 

grundsätzlich in einer Konkurrenz ums Gleiche gegenüberstehen. Sei es nun in Bezug auf Bildung, 

Arbeit, berufliche und soziale Stellung, materielle Güter, staatliche Ressourcen usw.» (Lopez 2009, 

134). Diese Konflikte liessen sich auch mit Integrationsmassnahmen zur Förderung von Chancen-

gerechtigkeit nicht beheben; im Gegenteil zeigt doch die Migrationsforschung, dass Konflikte mit 

zunehmender Integration der Migrationsbevölkerung eher zu- statt abnehmen. Es ist demnach da-

von auszugehen, dass sich Konflikte auch dann noch zeigen, wenn sich migrierte Personen in 

ihrem Status nicht mehr von bislang Ansässigen unterscheiden lassen. El-Mafaalani (2018) ver-

wendet für diese Widersprüche den Begriff «Integrationsparadox». Lopez (Lopez 2009, 131) geht 

davon aus, dass die Konflikte dann grösser sind, wenn einheimische Teilgruppen von Desintegra-

tionserfahrungen betroffen sind oder solche befürchten, und je mehr bislang geltende kulturelle, 

religiöse und familiale Orientierungsmassstäbe ins Wanken geraten. Gesellschaftlicher Wandel 

löse grundsätzlich Unsicherheiten, Ambivalenzen und Ängste aus (vgl. auch Lopez 2009). Vor die-

sem Hintergrund erstarkt die Sehnsucht nach exklusiven, homogenen Gemeinschaften. «Ambigui-

tätsintolerante Gruppen, rechtspopulistische Parteien sowie salafistische Gruppierungen erhalten 

auch durch ihr Versprechen der Herstellung von klaren Verhältnissen mehr Zulauf; Antiimmigrati-

onsdiskurse werden öffentlich ausgetragen, Verteilkämpfe zur Privilegiensicherung nehmen an den 

Rändern und in der bürgerlichen Mitte zu». Damit stellt sich eine «doppelte Integrationsfrage»: Der 

Wandel der Aufnahmegesellschaft und die Integration der MigrantInnen» (Lopez 2009, 134). 

1.4. Analysebereiche der Studie 

Die Studie hat zum Auftrag, die Hintergründe der Migrationsbevölkerung in Liechtenstein insbe-

sondere im Hinblick auf aktuelle Lebenswelten, Potenziale, Herausforderungen und Bedürfnisse 

zu erarbeiten. Die darauf aufbauende Einschätzung des Handlungsbedarfs und der Handlungs-

möglichkeiten ist Basis für die neue Integrationsstrategie. Mit Bezug auf den oben ausgeführten 

Forschungsstand eröffnen Integrationsprozesse Zugewanderten die Möglichkeit, im lokalen Kon-

text handlungsfähig zu sein (Akkulturation) (1), an zentralen gesellschaftlichen Bereichen teilzuha-

ben (2), sich zu entwickeln und das jeweilige Potenzial zu entfalten (3) und in einer Migration und 

Vielfalt anerkennenden Gesellschaft zu leben und an gesellschaftlichen Aushandlungen zu partizi-

pieren (4). Kurz: sie werden zu gleichberechtigten Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Konkret geht 

die Studie folgenden Fragen nach: 

ï Wie lässt sich das aktuelle Integrationsgeschehen in Liechtenstein beschreiben? Anders ge-

fragt: Gelingt es migrierten Personen, handlungsfähig zu sein, ihr Potenzial zu entfalten und an 
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zentralen gesellschaftlichen Bereichen teilzuhaben? Hat sich Liechtenstein zu einer (post)mig-

rantischen Gesellschaft entwickelt? Sind Zugewanderte und ihre Nachfahren gleichberechtigte 

Mitbürgerinnen und Mitbürger? 

ï Welche Kontextbedingungen werden erkennbar, unter denen etwas zum Problem wird resp. gut 

gelingt?  

ï Welcher Bedarf und welche Handlungsfelder lassen sich ableiten? 

ï Wo können Projekte und Massnahmen anknüpfen? Gibt es empfehlenswerte Good Practices 

aus anderen Ländern (insbesondere in den Bereichen Arbeitsintegration, Bildung, Sprachförde-

rung und kommunale Integration)? 

Tabelle 1 zeigt die zu untersuchenden Bereiche von Integration aus der Perspektive von Migrierten 

(1-3) und der Gesamtgesellschaft (4). Um Gelingendes und Herausforderndes eruieren zu können, 

bedarf es eines Beurteilungsmassstabes, hier: Handlungsfähigkeit, Möglichkeit der Potenzialent-

faltung/angemessene Lebensqualität und chancengerechter Teilhabe sowie gesellschaftliche An-

erkennung von Migration und Teilhabe an gesellschaftlichen Aushandlungen. Ebenfalls ausgeführt 

sind die Daten und Methoden, welche die Beantwortung der Forschungsfragen ermöglichen. 

 

Tabelle 1. Forschungsperspektiven und Methodik  

Perspek-

tiven 

Integration heissté Daten/Methoden 

 

Migran-

tin, Mig-

rant  

1. Ankommen (können) und sich orientieren 

(Akkulturation), z. B. Erlernen der lokalen 

Sprache, Aneignen von Wissen über lokale 

Systeme, Rechte und Alltag und sich von der 

Mehrheitsgesellschaft aufgenommen fühlen. 

Ziel der ersten Migrationsgeneration: Orientie-

rungssicherheit, Handlungsfähigkeit, Anerken-

nung mitgebrachter Ressourcen, Offenheit der 

Aufnahmegesellschaft, Öffnung von Institutio-

nen.  

Darstellen der Akkulturationsprozesse und Ein-

schätzen der Einflussfaktoren auf individueller10 

und gesellschaftlicher Ebene11 aus objektiver 

Perspektive (Integrationsindikatoren), aus der 

Perspektive der Mehrheitsgesellschaft (Exper-

tinnen und Experten) sowie aus subjektiver 

Sicht (Zugewanderte).  

 

2. An verschiedenen Lebensbereichen teilha-

ben und sich entwickeln und entfalten (kön-

nen). 

Ziel insbesondere der zweiten Migrationsge-

neration: chancengerechte Teilhabe, Entfal-

tungsmöglichkeiten.  

Darstellen der Lebenssituation und der Situa-

tion der Teilhabe und Einschätzen der Einfluss-

faktoren auf individueller und gesellschaftlicher 

Ebene aus objektiver Perspektive (Integration-

sindikatoren), aus subjektiver Sicht (Zugewan-

derte) und aus der Perspektive der Mehrheits-

gesellschaft (Expertinnen und Experten). 

                                                 
10  Zu den individuellen Voraussetzungen gehören z. B. der sozioökonomische Status, Geschlecht, Gesundheit,  

Ressourcenausstattung, Interessen und Wünsche, Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata (Habitus), 
biografischer Verlauf, Lebenswelt/Umfeld usw. 

11  Zu den Rahmenbedingungen zählen beispielweise der historische, soziale, politische, geografische und kultu-
relle Kontext, Umsetzungsmöglichkeiten von Ressourcen sowie Zugang zu Hilfesystemen und Unterstützungs-
möglichkeiten. 
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Gesell-

schaftli-

che Ent-

wicklung 

3. Leben in einer Gesellschaft, die Migration 

und Vielfalt anerkennt, Teilhabe aller an ge-

sellschaftlichen Aushandlungen. 

Ziel: Anerkennen von Migration als Bestandteil 

der Geschichte des Landes, Migrierte als 

gleichwertige Diskurspartnerinnen und -part-

ner, Umgang mit Vielfalt und Konflikten. 

Darstellen des Wandels in Richtung Migrations-

gesellschaft12 aus allen vorhandenen Daten. 

 

 

4. Staatspolitische und zivilgesellschaftliche 

Unterstützungsinitiativen und -massnahmen: 

Integrationspolitik zur Förderung der Hand-

lungsfähigkeit, Potenzialentfaltung und gesell-

schaftlicher Eingliederung, Unterstützung des 

gesellschaftlichen Wandels, Integrationsfähig-

keit der Aufnahmegesellschaft. 

Darstellen des Unterstützungssystems13 aus al-

len vorhandenen Daten. 

Quelle: Eigene Darstellung 

2. Forschungsmethoden 

Das Vorgehen in der Studie erfolgt ergebnisoffen und teilweise explorativ. Auf diese Weise kann 

das Integrationsgeschehen in Liechtenstein in seiner Vielfalt und Breite analysiert werden. Die Stu-

die basiert auf einem Methodenmix und umfasst vier Forschungsstränge, welche die im vorange-

henden Kapitel genannten Themenkreise aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten: eine Li-

teraturanalyse, eine statistische Sekundäranalyse sowie Interviews mit Expertinnen und Experten 

und mit ausgewählten Gruppen der Migrationsbevölkerung. 

2.1. Literaturanalyse und statistische Sekundäranalyse 

Parallel zur Sichtung der existierenden Literatur wurden relevante Statistiken analysiert und aus-

sagekräftige Indikatoren über die migrantische bzw. ausländische Bevölkerung erhoben. Die Ana-

lyse setzt im Jahr 2000 an, um Analysen aus einer früheren Studie des SFM und der Universität 

Neuchâtel weiterzuführen (Dahinden und Piguet 2004); sie stützt sich u. a. auf die statistischen 

Jahrbücher, die Migrationsstatistik und die Volkszählung (2015). Zu den Themenbereichen, die 

durch statistische Indikatoren abgedeckt werden, gehören:  

ï Hinweise zur Entwicklung von Migrationsbewegungen im Ausländer- und Asylbereich; 

ï Soziodemografische Daten und ausländerrechtliche Angaben zur ständigen ausländischen 

Wohnbevölkerung; 

ï Erwerbstätigkeit, Branchen, Arbeitslosigkeit usw. 

                                                 
12  Mögliche Kennzeichen: Anerkennung als Einwanderungsland, Migration als «Normalfall», Migrierte als Teil der 

Gesellschaft (Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse), Wertschätzung des 
gesellschaftlichen Beitrags von Migrierten, Ausweitung von Akzeptanz und Rechten, politische Prinzipien 
(Chancengleichheit, Toleranz, Anti-Diskriminierung u. ä.), Verhandlungsprozess über den Rahmen gesell-
schaftlicher Vielfalt, (Gefässe für) Umgang mit Ambivalenzen, Ängsten und Konkurrenz, Entstehung von neuen 
Kulturen und Solidaritäten. 

13  Mit Ziel: Stärkung individueller Handlungsfähigkeit, Erhöhung von Handlungsmöglichkeiten (Aufbauen von Res-
sourcen, strukturelle Anpassungen), Förderung chancengleicher Teilhabe (Aufbauen von Ressourcen, struktu-
relle Anpassungen), diskriminierungsfreie und Migration anerkennende Gesellschaft. 
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ï Sprache, Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit 

Soweit entsprechende Daten vorliegen, dient die statistische Übersicht einer Lagebeschreibung 

mit Blick auf strukturelle Fragen und Teilhabechancen. Sie zeigt neuere Entwicklungen und allfäl-

lige Besonderheiten der Migrationslandschaft Liechtensteins auf. 

2.2. Interviews mit Fachpersonen (Expertinnen und Experten)  

Ein weiterer Forschungsstrang umfasst zwei Etappen, die vor und nach der Befragung des Ziel-

publikums (Fokusgruppen) stattfanden. In einer ersten Runde führte die Forschungsgruppe zehn 

fokussierte telefonische Leitfadeninterviews durch mit Fachleuten aus der Verwaltung, dem Migra-

tions- und Sozialbereich (Beratungsstellen und Projekte), aus dem Bildungswesen (Schulen, Lehr-

person für Deutsch als Zweitsprache), der Arbeitswelt (Perspektive der Arbeitgebenden, der Ar-

beitnehmenden und Arbeitsintegrationsprogramme) und der Forschung, welche in ihrer alltäglichen 

Arbeit mit Integrationsfragen in Berührung kommen.14 Die Fragen an die Gesprächspartnerinnen 

und -partner kreisten um die Wahrnehmung der aktuellen Lage, um Gelingendes und Herausfor-

derndes in verschiedenen Lebensbereichen und um spezifische Probleme von vulnerablen Grup-

pen15. Zum Schluss bat die Forschungsgruppe um eine Einschätzung des Handlungsbedarfs. Die 

Interviews liessen den Befragten genügend Raum, um eigene Themen und Schwerpunkte einzu-

bringen. Nach der ersten Auswertung der Interviews wurden die wichtigsten thematischen Span-

nungsfelder und vulnerablen Migrationsgruppen für die weitere Analyse bestimmt. 

 

Kasten 4. Was ist ein Experteninterview? 

Expertinnen und Experten verfügen über ein spezialisiertes Wissen, in der Regel aufgrund ihrer 

Berufsrolle. Die Interviews erlauben erstens einen Einblick in institutionalisierte Zusammen-

hänge und Abläufe z. B. in der Integrationsarbeit, der Verwaltung und der Politik. Zweitens lässt 

sich aus den Gesprächen etwas über die Problemdeutung erfahren und drittens liefern sie Zu-

satzinformationen, sogenanntes «Kontextwissen», über die interessierenden Personengruppen 

und Sachverhalte (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2013, 118). 

 

In einer zweiten Runde von zwei weiteren längeren und mehreren kürzeren Fachgesprächen, die 

nach der Durchführung der Fokusgruppen mit den Migrantinnen und Migranten (siehe oben) statt-

fanden, wurden die Ergebnisse zu den Spannungsfeldern diskutiert und Handlungsoptionen ï 

möglichst unter Verweis auf Good Practices ï ausgelotet. Die Begleitgruppe und verschiedene 

Ämter kommentierten den ersten Entwurf ausführlich und wiesen auf Fehler hin, lieferten Hinter-

grundinformationen und zusätzliche Analysemöglichkeiten. Anhaltspunkte für mögliche Hand-

lungsoptionen und Massnahmen werden in der Studie aufgezeigt. Es handelt sich um allgemeine 

                                                 
14  Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden die interviewten Fachpersonen nicht detailliert beschrieben 

und alle Angaben anonymisiert verwendet. 
15  Die für postindustrielle Gesellschaften charakteristische soziale Vulnerabilität bezieht sich auf das Risiko, dass 

eine Person oder Gemeinschaft mit (strukturellen) Problemen konfrontiert ist, die zu sozialer Ausgrenzung füh-
ren können. Vulnerabilität ist nicht gleichbedeutend mit Armut und kann im Prinzip auf verschiedenen sozioöko-
nomischen Ebenen auftreten. Castel (2007) schlägt einen Ansatz vor, bei dem Ausgrenzung als das Ergebnis 
eines doppelten Ausschlussprozesses in Bezug auf Arbeit und auf soziale Integration verstanden wird. Bei Zu-
gewanderten spielen in diesem Zusammenhang insbesondere auch Rechtsunsicherheit (Aufenthaltsbedingun-
gen, beschränkter Familiennachzug usw.), Zugangshindernisse zu Bildung, zu sozialem Schutz und Diskrimi-
nierungen eine bedeutende Rolle.  
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Vorschläge und Hinweise. Konkrete Abklärungen zur Umsetzbarkeit und Verankerung solcher Vor-

kehrungen erfordern zusätzliche Untersuchungen, die den Rahmen der vorliegenden Studie spren-

gen.  

2.3. Fokusgruppengespräche mit migrierten Personen 

Integrationspolitik hat zum Ziel, individuelle und gesellschaftliche Integrationsprozesse zu unter-

stützen und damit verbundene soziale Probleme anzugehen. Vor diesem Hintergrund gilt es Per-

sonen zu befragen, deren Erfahrungen nicht nur auf Integrationspotenziale hinweisen, sondern 

auch auf potenzielle Vulnerabilitäten und Spannungsfelder. Auf der Grundlage der Analyse der 

Literatur und der Interviews mit Expertinnen und Experten ist davon auszugehen, dass bei Perso-

nen mit nachfolgenden Merkmalen ein erhöhtes Risiko vorliegt, auf Integrationshindernisse zu tref-

fen oder aus zentralen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen zu werden:  

ï Personen aus Drittstaaten, d.h. nicht-EU-Staaten (insbesondere aus der Türkei und Ländern 

des ehemaligen Jugoslawiens) 

ï Teilweise Personen aus dem Süden oder Osten der EU 

ï Personen mit wenig gesellschaftlich anerkannten Ressourcen (geringe formelle Bildung oder 

nicht anerkannte Bildungstitel) 

ï Frauen 

ï Geflohene Personen 

ï Muslimische Personen16 

Diese Gruppen sind potenziell von multiplen Benachteiligungen in verschiedenen Bereichen be-

troffen (z. B. niedrige sozioökonomische Position, Aussenwahrnehmung als fremd) und haben ei-

nen erhöhten Aufwand, um (neue) Ressourcen aufzubauen und einen Platz in der Gesellschaft zu 

finden. Diese Gruppen könnten am ehesten von Integrationsmassnahmen profitieren ï sei es im 

Bereich persönliche Unterstützung, Abbau von Zugangsbarrieren oder Anti-Diskriminierungsmass-

nahmen. 

Gruppen, die bereits viel Unterstützung geniessen (durch Betriebe) und gesellschaftlich (eher) an-

erkannt sind, werden nicht einbezogen (sogenannte Expats, hochqualifizierte Fachleute und Per-

sonen aus deutschsprachigen Ländern). Auch Grenzgängerinnen und Grenzgänger werden nicht 

direkt befragt, da nur Teilbereiche der Integration (Arbeit, Rechte) für sie von Relevanz sind. Die 

Perspektive der Kinder und Jugendlichen wird über die befragten Eltern und diejenigen, die selbst 

in Liechtenstein Schulen besuchten, einbezogen. Da die Frage des Alters in der Migration ein so 

grosses Thema darstellt, dass ihr eine eigene Studie gewidmet werden müsste, wird sie hier nicht 

behandelt. 

Es konnten 36 Personen für fünf Fokusgruppengespräche bzw. in Ausnahmefällen Einzelin-
terviews gewonnen werden. Die Stichprobe erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität 
im statistischen Sinne, vielmehr ging es darum, Personen einzubeziehen, von denen ange-
nommen wurde, dass sie Herausforderungen von Integrationsprozessen kennen. Rekrutiert 
wurden mehrheitlich Personen, die durch Heirat, Familiennachzug oder im Rahmen eines 

                                                 
16  Auch die Sozialkapitalstudie  aus dem Jahr 2008 (zitiert in: Marxer, Sochin DôElia et al. 2017, 75)zeigt deutliche 

Differenzen zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Personen. In allen Fällen bewerten letztere ihre 
Situation positiver als Muslime und Musliminnen. 
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Asylverfahrensnach Liechtenstein kamen und vorwiegend aus Ländern ausserhalb der Eu-
ropäischen Union17 stammen und damit dem Ausländerrecht (AuG, PFZG und AsylG) unter-
liegen. In der Mehrheit gehen sie einer wenig qualifizierten und gering entlöhnten Tätigkeit 
nach oder sind nicht in den Arbeitsmarkt integriert (arbeitslos, IV-Bezug oder Familienar-
beit). Kürzlich zugezogene Personen wurden ebenso wie lange anwesende befragt, sodass 
die Ergebnisse auch Langzeiteffekte abbilden (vgl.  

Tabelle 2). Ergänzend führten wir informelle Gespräche mit Schlüsselpersonen. Die Rekrutierung 

der Teilnehmenden erfolgte über geeignete Schlüsselpersonen und Institutionen.18  

Die Diskussionen in den Fokusgruppen respektive Interviews zielten auf die Erhebung der subjek-

tiven Sicht der Betroffenen. Die Fokusgruppendiskussionen wurden entsprechend offen gestaltet, 

damit die Teilnehmenden Sachverhalte und Problemstellungen in verschiedenen Lebensbereichen 

in ihren eigenen Worten, nach ihrer Logik und ihrer Priorisierung darstellen konnten. Die Fragen 

regten Erzählungen an und kreisten um die ersten Erfahrungen in Liechtenstein, thematisierten 

Gelingendes und Herausforderndes in verschiedenen Lebensbereichen (insbesondere Arbeit, Bil-

dung, Sozialleben, Rechte, Religion) und benannten die Anliegen gegenüber Behörden, Institutio-

nen und Bevölkerung.  

Die Auswertung der Gesprächsinhalte konzentriert sich weniger auf Einzelmeinungen, sondern 

vielmehr auf allgemeine Tendenzen und besonders relevante Argumentationslinien und Span-

nungsfelder, d. h. auf Aspekte, die sich systematisch im Datenmaterial zeigen. In den typischen 

Erfahrungen und Handlungsmustern lassen sich gesellschaftliche Bedingungen und soziale Prob-

leme erkennen und entsprechende Thesen formulieren. Die gefundenen Phänomene weisen auf 

migrationsspezifische Mechanismen hin, die (auch) in Liechtenstein vorkommen und die von an-

deren Studien resp. theoretischen Annahmen (vgl. Kap. I.1) gestützt werden. Über deren quantita-

tive Verteilung lassen sich hingegen keine Aussagen treffen. Ebenso wenig wissen wir, ob sie auf 

jedes Individuum der genannten vulnerablen Gruppen zutreffen, dies muss im Einzelfall geprüft 

werden.  

 

Kasten 5. Was ist eine Fokusgruppe? 

Fokusgruppen sind kleine Diskussionsgruppen von mehreren Personen, die über ein bestimm-

tes Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren und sich untereinander austauschen. 

Alle befragten Personen befinden sich in einer ähnlichen sozialen Situation (hier: Migrations- 

und Integrationserfahrungen). Die Diskussion kreist um das subjektive Erleben und Empfinden, 

die persönliche Wahrnehmung und Einschätzung von Migration und Integration. Durch die 

wechselseitige Anregung der Gesprächsteilnehmenden, durch das Austauschen und Verglei-

chen, werden zudem Erinnerungen aktiviert, die im Einzelinterview möglicherweise verloren ge-

gangen wären (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2013, 134). Eine Moderatorin leitet mithilfe zent-

raler Fragen die Diskussion, während eine weitere Person den Verlauf beobachtet und proto-

kolliert. Ein Fokusgruppen-Gespräch dauert zwei bis drei Stunden.  

                                                 
17  Gewisse Gruppen sind aufgrund von Absagen weniger stark vertreten: So fehlen etwa Personen aus dem Ko-

sovo und aus Portugal. Die Wissenslücke bezüglich dieser Gruppen konnte jedoch mittels Expertinnen und 
Experten geschlossen werden.  

18  Zum Beispiel Ausländervereine, Liechtensteinischer Arbeitnehmerverband, Informations- und Beratungsstelle 
Mintegra und infra (Projekt Integra), Chicobello, Stiftung Effect, ElternKindForum und verschiedene Ämter. 
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Die Anonymität der Gespräche bleibt insofern gewahrt, als die einzelnen Wortmeldungen der 

Teilnehmenden von allen streng vertraulich behandelt werden (Chatham House Rules). Die Dis-

kussionen werden aufgenommen (Audio-Datei), aber vollkommen vertraulich behandelt.  

 

Tabelle 2: Profil der migrierten Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer 

Geschlecht weiblich männlich    

 23 13    

Alter in Jahren 20-30 30-40 40-50 über 50  

 2 9 17 8  

Zeitpunkt der Einreise -- (geb. in FL) als Kind/Jugendli-
che 

als junge Er-
wachsene 

mit über 
30 Jah-
ren 

 

 3 14 7 12  

Einreisegrund (ohne in 
FL geborene Personen) 

Von Eltern 
nachgeholt 

Heiratsmigration Arbeit Studium Asylsuche 

 13 11 2 1 6 

Herkunftsland (ggf. der 
Eltern) 

Europa 
(EU/EWR) 

Türkei Asien, Afrika, 
Südamerika 

  

 6 19 11   

Aufenthaltsdauer Seit Geburt 0-5 Jahre 5-10 Jahre 10-20 
Jahre 

Über 20 Jahre 

 3 8 3 4 18 

Aufenthaltsbewilli-
gung19 

Eingebürgert 
(FL) 

D C B F 

 9 8 9 9 1 

Abschluss Primarschule Sekundarstufe Lehre Tertiär-
stufe 

 

 11 8 7 10  

Erwerbstätigkeit Ungelernte 

Tätigkeit20  

Facharbeiter/Un-
ternehmer 

Akademische 
Berufe 

Haus-

frauen21 

IV, Sozialhilfe; 
Arbeitssuchend 

 9 4 5 10 8 

Einkommen <3000 3000-4000 4000-5000 5000-
6000 

>6000 CHF / Mt. 

 20 6 4 4 2 

Deutschkenntnisse (ei-
gene Angaben)22 

keine A1 / A 2 B1 / B2  C1 / C2  

 - 8 15 13  

Familienstand ledig verheiratet geschieden   

 4 29 3   

Kinder keine 1 2 3 4 

 4 9 14 7 2 

                                                 
19  Vgl. Kasten 7 in Kap. II.1.  
20  Industrie, Reinigung, Bau. 
21  Einige der Personen, die sich als Hausfrauen bezeichnen, sind in kleinen Pensen erwerbstätig (z. B. als Reini-

gungskraft). 
22  Deutschkenntnisse werden ausführlich in Kap. II.3 und III.1.3 diskutiert. Wir gehen davon aus, dass gewisse 

Teilnehmende ihre Kenntnisse unter-/überschätzen bzw. nicht mit der Nomenklatur vertraut sind. 
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III. SEKUNDÄRANALYSE: STATISTISCHER ÜBERBLICK UND LITERATUR 

Die folgenden Kapitel liefern eine Übersicht über die Fachliteratur der letzten 15 Jahre, statistische 

Daten und wichtigste Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit Migration im Fürstentum Liechten-

stein. Gut 50 Dokumente wurden analysiert, wobei die relevante Literatur ab dem Jahr 2000 deut-

lich gewachsen ist. 

1. Geschichtlicher Hintergrund 

Bis 1864 bestand in Liechtenstein eine Unterscheidung von Bürgerinnen und Bürgern mit Gemein-

debürgerrecht und sogenannte Hintersassen ohne Gemeindebürgerrecht, die sich einen Einkauf 

nicht leisten konnten. Der Einkauf ins Bürgerrecht blieb bis 1955 die wichtigste Form der Einbür-

gerung, wobei beträchtliche Summen verlangt wurden: 1938 musste eine Person gut 35ô000 Fran-

ken aufwenden, um sich einzubürgern (Marxer 2007; Sochin DôElia 2014). Nach der Verwirklichung 

des Postulats «Liechtensteinerin bleiben» von 1974, der Einführung des Frauenstimmrechts zehn 

Jahre später, der erleichterten Einbürgerung «liechtensteinischer Kinder ausländischer Mütter» 

1986 und des verfassungsrechtlichen Gleichstellungsgrundsatzes von Männern und Frauen 1992 

wurde es für Liechtensteiner Frauen möglich, ihre Staatsbürgerschaft auf die Kinder zu übertragen 

(Sochin DôElia 2012, 345): Seit 1996/1997 werden Kinder von Liechtensteinerinnen bei Geburt au-

tomatisch liechtensteinische Bürgerinnen oder Bürger (Sochin DôElia 2014). Die Einbürgerungs-

praxis bleibt im internationalen Vergleich sehr restriktiv, aber seit 2000 besteht nach 30 Jahren 

Aufenthalt ein Anspruch auf ein erleichtertes Einbürgerungsverfahren, wobei die Jahre bis zum 20. 

Lebensjahr doppelt gezählt werden (Sochin DôElia und Brunhart 2017).  

 

Kasten 6. Einbürgerungsverfahren im Fürstentum Liechtenstein 

Die sogenannte ordentliche Einbürgerung kann nach zehn Jahren beantragt werden und wird 

durch die anonyme Einbürgerungsabstimmung auf Gemeindeebene entschieden. Neben dieser 

Einbürgerungsart kann die erleichterte Einbürgerung zur Beseitigung von Staatenlosigkeit oder 

bei einer «alteingesessenen Person» beantragt werden. Im längsten Fall kann die Einbürgerung 

nach diesem Verfahren erst nach 30 Jahren beantragt werden. Sie stellt im Jahr 2017 die am 

häufigsten umgesetzte Einbürgerungsart dar (vgl. Marxer et al. 2019, 53; Sochin DôElia 2019, 

5). Auch für Ausländerinnen und Ausländer, die seit fünf Jahren mit liechtensteinischen Staats-

angehörigen verheiratet sind und gemeinsam ihren Wohnsitz in Liechtenstein haben, besteht 

die Möglichkeit einer erleichterten Einbürgerung (Sochin D'Elia 2014, 17- 20). Für alle Auslän-

derinnen und Ausländer gilt jedoch, dass die angestammte Staatsbürgerschaft abgelegt werden 

muss (BüG 1936; ECRI 2018).  

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Liechtensteiner Wirtschaft stark auf die Industrie und 

Dienstleistungen ausgerichtet. Wie Deutschland und die Schweiz setzte Liechtenstein zunächst 

auf ein «Gastarbeitsregime», das primär italienische Arbeitskräfte als Konjunkturpuffer betrachtete 

und auf einem Rotationsprinzip beruhte (Dahinden und Piguet 2004; Marxer 2007; Marxer 2012a). 

Dabei wurde angestrebt, durch zeitlich begrenzte Aufenthaltsbewilligungen, der Verweigerung des 
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Familiennachzugs sowie lange Wartefristen für die Niederlassung eine vorübergehende oder gar 

dauerhafte Niederlassung von Immigrierten zu verhindern (Sochin DôElia 2014).  

Heute trägt der Finanzbereich weniger als ein Drittel zur Bruttowertschöpfung bei; die Industrie ist 

mit einem Anteil von etwa 47% an der Wertschöpfung gesamthaft noch wichtiger. Im Vergleich zu 

den meisten westeuropäischen Ländern fand in Liechtenstein keine ausgesprochene «Tertiarisie-

rung» statt und die Industrie bleibt seit Jahrzehnten ein wichtiges Standbein der Wirtschaft (Brun-

hart und Frommelt 2018; Amt für Statistik 2019b). Eine starke Wirtschaft hat zu einem deutlichen 

Anstieg der ausländischen Bevölkerung geführt, wobei der Kleinstaat bereits um 1950 einen ver-

gleichsweise hohen Ausländeranteil hatte (Fassmann und Munz 1992). Die restriktive Einbürge-

rungspraxis spielte dabei nebst dem wirtschaftlichen Aufschwung eine grosse Rolle. Seit Anfang 

der 1970er Jahre verteidigt die Regierung das politische Ziel, den Ausländeranteil auf ein Drittel zu 

beschränken (Marxer 2012a; Sochin DôElia 2012). Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind darin 

nicht eingeschlossen. Als das Fürstentum Liechtenstein 1995 dem europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR) beitrat, konnte es eine Ausnahmeregelung zur Personenfreizügigkeit aushandeln und Auf-

enthaltsbewilligungen einseitig weiterhin kontingentieren (Wohlgemuth 2018). Grenzgängerinnen 

und Grenzgänger haben jedoch erleichterten Zugang zum Liechtensteiner Arbeitsmarkt und diese 

Möglichkeit wird rege genutzt (Barnard und Fraser Butlin 2018).  

Mit der Schweiz besteht ein Abkommen ï ähnlich wie mit den EWR-Staaten ï mit einem Kontingent 

von 17 Aufenthaltsbewilligungen pro Jahr. Die Hälfte der Aufenthaltsbewilligungen zur Erwerbstä-

tigkeit für EWR-Staaten wird ausgelost; bei denjenigen für die Schweiz findet keine Verlosung statt. 

Auf dem Arbeitsmarkt besteht ein im Ausländergesetz verankerter Inländervorrang, der Schweizer 

und EWR-Bürgerinnen und -Bürger aber nicht betrifft (AuG 2008). Bei Drittstaatsangehörigen müs-

sen Arbeitgebende nachweisen, dass sie die Stelle nicht anders besetzen konnten (Marxer, Hor-

nich, et al. 2017). Die Arbeitslosenquote liegt stabil bei 1.7%. Seit 1924 (Vertrag 1923) gilt Liech-

tenstein als schweizerisches Zollinnland und sämtliche gesetzlichen Bestimmungen diesbezüglich 

gelten auch für Liechtenstein. Eine solche wirtschaftliche Integration mit Nachbarländern ist für den 

ökonomischen Erfolg von Kleinstaaten wie Liechtenstein unumgänglich (Winters 2005; Amt für 

Statistik 2019d). 

In der Öffentlichkeit wird die «Ausländerfrage» ï wie viele Immigrantinnen und Immigranten zuge-

lassen werden und wie Zugewanderte in die Gesellschaft integriert werden sollen ï seit Jahrzehn-

ten diskutiert, auch wenn klar ist, dass die Liechtensteiner Wirtschaft stark auf ausländische Ar-

beitnehmende angewiesen ist. In den 1950er Jahren wurde eine rege Überfremdungsdebatte ge-

f¿hrt (Sochin DôElia 2012), die Einwanderungspolitik orientiert sich aber weiterhin stark an den 

Bedürfnissen der Wirtschaft (Simon 2008). 

 

Kasten 7. Ausländerrechtliche Bestimmungen  

Das im Jahr 2008 neu eingeführte Ausländergesetz (AuG) enthält Bestimmungen in Bezug auf 

die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt sowie den Familiennachzug von Ausländerinnen und Aus-

ländern. Neben diesen beinhaltet es Bestimmungen zur Integration nach dem Grundsatz «For-

dern und Fördern». Dies geschieht in Anlehnung an das Basler Modell, aber unter umgekehrter 

Schwerpunktsetzung: Die Integrationsleistungen werden als eine verbindliche Bedingung für 

einen längerfristigen Aufenthalt vorausgesetzt (vgl. auch Kasten 1). Das Gesetz richtet sich an 

Personen und deren Familienangehörige, die «weder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats 

des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR-Mitgliedstaat) noch der Schweiz sind» (AuG 2008).  
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Es stellt nun ein einheitliches Regelwerk dar, vergleichbar mit jenen der umliegenden Nachbar-

staaten (vgl. Marxer et al. 2019, 18).   

Grundsätze der Zulassung  

Ausländerinnen und Ausländer erhalten dann eine Zulassung zur Aufnahme einer Erwerbstä-

tigkeit, wenn diese im Interesse der Volkswirtschaft liegt. «Ausschlaggebend sind die Chancen 

für eine nachhaltige Integration in die Arbeitswelt und die Gesellschaft». Ausländerinnen und 

Ausländer erhalten ebenso eine Zulassung, wenn die Voraussetzungen für den Familiennach-

zug gesetzlich erfüllt sind. (AuG 2008) 

Aufenthaltsbewilligungen 

Gesetzlich kann im Fürstentum Liechtenstein zwischen verschiedenen Typen von Bewilligun-

gen für einen Aufenthalt unterschieden werden: Bewilligung in Briefform (zur Ausübung einer 

tage- oder wochenweisen unselbstständigen Erwerbstätigkeit), Kurzaufenthaltsbewilligung für 

eine Erwerbstätigkeit für «befristete und unmittelbar aneinandergereihte Aufenthalte» bis zu ei-

nem Jahr, Aufenthaltsbewilligung (B) mit einer voraussichtlichen Dauer von mehr als einem Jahr 

(i.d.R. auf ein Jahr befristet, aber Verlängerung bei Einhalten der Integrationsvereinbarungen) 

sowie Niederlassungsbewilligung (C), welche unbefristet und an keine Bedingungen geknüpft 

ist (AuG 2008). Neben diesen Bewilligungen kann im Fürstentum Liechtenstein zudem eine 

Grenzgängerbewilligung (G) beantragt werden, welche zur Ausübung einer unselbstständigen 

Tätigkeit dient. Sie wird dann erteilt, wenn die Person u. a. in einem EWR-Mitgliedstaat oder in 

der Schweiz ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht besitzt und täglich an ihren Wohnsitz im Ausland 

zurückkehrt (AuG 2008). Des Weiteren können Bewilligungen für vorläufig aufgenommene Aus-

länderinnen und Ausländer (F) vergeben werden (AsylG 2011). 

Gesetz über die Freizügigkeit von EWR- und Schweizer Staatsangehörigen 

Das Gesetz über die Freizügigkeit für EWR- und Schweizer Staatsangehörige regelt die Ein- 

und Ausreise, den Aufenthalt sowie den Familiennachzug. Die Ein- und Ausreisebestimmungen 

für EWR- und Schweizer Staatsangehörige im Vergleich zu Angehörigen von Staaten aus-

serhalb des EWR-Raums und der Schweiz unterscheiden sich in hohem Masse voneinander. 

So müssen Ausländerinnen und Ausländer, die weder Schweizer noch EWR-Staatsangehörige 

sind, deutlich strengere Einreisevoraussetzungen erfüllen als Schweizer und EWR-Staatsange-

hörige. Auch im Bereich der Bewilligungen für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sind die 

Voraussetzungen für letztere deutlich tiefer gehalten (AuG 2008; PFZG 2009). 

 

Wegen seiner geringen Grösse konnte Liechtenstein lange Zeit auf ein formalisiertes Asylverfahren 

verzichten. Während den 1930er Jahren versuchten nur wenige Flüchtlinge aus Deutschland, in 

Liechtenstein Zuflucht zu finden. Finanzeinbürgerungen erleichterten allerdings wohlhabenden 

Personen die Flucht und teilweise die Auswanderung nach Übersee (Sochin DôElia 2014). Wie 

andere westeuropäische Staaten nahm Liechtenstein während des Aufstands 1956 einige Flücht-

linge aus Ungarn und der Tschechoslowakei infolge der sowjetischen Invasion in Prag 1968 auf. 

Chilenische Flüchtlinge wurden 1973 nach dem Sturz Allendes ï mit dem Argument, dass sie sich 

nur schlecht integrieren könnten ï nicht aufgenommen. Die politische Orientierung der Flüchtenden 

dürfte auch eine Rolle gespielt haben (Sochin DóElia 2013). Auf internationale Anfragen hin wurden 

auch Flüchtlinge aus Indochina aufgenommen. Erst mit den Flüchtlingswellen infolge der Kriege 

im ehemaligen Jugoslawien wurde das Flüchtlingswesen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt 
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(Sochin DóElia 2013). Flüchtlinge aus Bosnien wurden 1992 vorerst in humanitären Aktionen auf-

genommen. Nachdem viele nach Kriegsende nicht zurückkehrten, wurde das Flüchtlingswesen 

1998 formalisiert (Marxer 2007). Als 1999 in grösserer Zahl Flüchtlinge aus dem Kosovo kamen, 

versuchte man/Liechtenstein, deren soziale Integration zu unterbinden und sie mit unvorteilhaften 

Lebensbedingungen zu einer raschen Rückkehr nach Kriegsende zu bewegen ï was vielfach auch 

gelang (Sochin DóElia 2013). Die Anerkennungsraten in Liechtenstein sind im internationalen Ver-

gleich niedrig und die meisten Asylgesuche münden in eine Wegweisung oder allenfalls eine vor-

läufige Aufnahme. Dies liegt daran, dass viele der Gesuchstellenden die rechtlichen Vorausset-

zungen für eine Asylgewährung nicht erfüllen, etwa bei Personen aus sicheren Drittstaaten wie 

Serbien oder Mazedonien (Marxer, Hornich et al. 2017; Marxer et al. 2019). Auf aktuelle Zahlen im 

Bereich Asyl wird in Kapitel II 2.6 näher eingegangen. 

2. Migrationsbewegungen und Migrationsbevölkerung 

2.1. Entwicklungen der Migrationsbevölkerung 

Am 30. Juni 2019 lebten in Liechtenstein 13ô152 Auslªnderinnen und Ausländer bei einer Bevölke-

rung von 38ô557 Personen (Amt für Statistik 2019e). Dies ergibt einen Ausländeranteil von 34.1%. 

Historisch stieg der Ausländeranteil nach dem Zweiten Weltkrieg stark an, blieb aber in den letzten 

drei Jahrzehnten relativ stabil (Abbildung 1). Im internationalen Vergleich ist der Ausländeranteil in 

Liechtenstein ausgesprochen hoch, was jedoch zu einem Grossteil mit einer restriktiven Einbürge-

rungspolitik zu erklären ist (Sochin DôElia 2014). Der Beitritt Liechtensteins zum Europäischen Wirt-

schaftsraum EWR hatte keinen wesentlichen Einfluss auf den Ausländeranteil, da der Kleinstaat 

eine Ausnahme von der Personenfreizügigkeit verhandeln konnte, welche es Liechtenstein ermög-

licht, die Einwanderung aus den EWR-Staaten mittels Quoten zu regeln. Die leichte Abnahme der 

ausländischen Bevölkerung nach 1990 rührt von Änderungen im Bürgerrecht her, die Einbürgerun-

gen erleichterten (Sochin DôElia 2014). 

Abbildung 1. Ausländeranteil, 1880ï2019 

 

Quelle: Amt für Statistik (2019e); Anteil nicht-Liechtensteiner Bürgerinnen und Bürger an der ständigen 
Wohnbevölkerung, Angaben 1880 bis 1999 per Jahresende, ab 2000 per 30. Juni des Jahres. 

 

Der relativ stabile Ausländeranteil ab 1990 in der Abbildung 1 ist auf die Tatsache zurückzuführen, 

dass jährlich etwa 1.4% der Bevölkerung das Land verlassen, wohingegen 1.6% nach Liechten-

stein einwandern. Diese Grössenordnung der Ein- und Auswanderung entspricht etwa derjenigen 
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der Schweiz, zeigt aber eine stärkere Mobilität als in Deutschland und Österreich. Im Vergleich zu 

Luxemburg verändert sich die Bevölkerung in Liechtenstein hingegen deutlich weniger rasch (Amt 

für Statistik 2019e). Unter den 484 Personen, die 2018 Liechtenstein verliessen, waren 49% Liech-

tensteiner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger (Amt für Statistik 2019e). 

2.2. Aktueller Stand der Migrationsbevölkerung 

Nach fünf Jahren können ausländische Staatsangehörige eine Niederlassung beziehungsweise 

eine Daueraufenthaltsbewilligung erlangen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Jahres- und Kurzaufenthalter sind in Liechtenstein zahlenmässig deutlich weniger wichtig und vor-

läufig aufgenommene Personen machen einen verschwindend kleinen Anteil der Bevölkerung aus 

(Abbildung 2). 

 

Abbildung 2. Ausländische Bevölkerung nach Bewilligung, 2019  

 

Quelle: Amt für Statistik (2019e). Anteil an der ständigen Wohnbevölkerung. 2ô942 Niedergelassene, 
6ô270 Daueraufenthalter, 3ô907 Jahres- und Kurzaufenthalter, 20 vorläufig Aufgenommene. Nicht auf-
geführt sind 13 Zöllner und Angehörige; Stand 30. Juni 2019, N=13ô139. 

 

Bürgerinnen und Bürger aus den Nachbarländern bilden in Liechtenstein die zahlenmässig bedeu-

tendste Gruppe (Abbildung 3). Die italienische Migration hat eine lange Tradition und stellt die 

grösste Gruppe an Migrantinnen und Migranten aus nicht deutschsprachigen Ländern vor allem 

bei niedrig-qualifizierten Stellen der Industrie dar (Marxer 2012b). Beides trifft ebenfalls für die 

nächstfolgenden Gruppen zu ï Personen aus Portugal, Türkei, Kosovo, Spanien. Personen aus 

der Türkei stellen dabei die grösste Gruppe an Migrantinnen und Migranten, die nicht aus der EU 

und dem EWR stammen, dar. Die relativ grosse Kategorie «andere» ganz rechts in der Abbildung 

deutet auf eine grosse Diversität der Herkunftsländer hin. 
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Abbildung 3. Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit, 2019 

 

Quelle: Amt für Statistik (2019e). Stand 30. Juni 2019, ständige Wohnbevölkerung. 

 

Der Familiennachzug ist heute der wichtigste Faktor für die Zuwanderung nach Liechtenstein. 

Rund 67% der Zugewanderten im Jahr 2018 waren Familienangehörige von ausländischen Staats-

angehörigen. Demgegenüber stehen gut 25% Zugewanderte, die für die Arbeit, und etwa 8%, die 

aus anderen Gründen nach Liechtenstein kamen. Diese Grössenordnungen haben sich in den 

letzten 10 Jahren nicht wesentlich verändert (Marxer, Hornich et al. 2017). 

 

Kasten 8. Familiennachzug: Grundsatz und Voraussetzungen  

Im Grundsatz bezweckt der Familiennachzug nach dem AuG Art. 32ï39a «die gleichzeitige Zu-

sammenführung der Familienangehörigen im Haushalt des Gesuchstellers» (AuG 2008). Als 

Familienangehörige gelten die Ehepartnerinnen und -partner oder eingetragene Partnerinnen 

und Partner sowie die gemeinsamen ledigen Kinder unter 18 Jahren, einschliesslich der Adop-

tivkinder und der Kinder, bei denen ein Pflegschaftsverhältnis besteht. Ausländerinnen und Aus-

länder, die einen Familiennachzug beantragen möchten, müssen über eine gültige Aufenthalts- 

oder Niederlassungsbewilligung verfügen. Zudem müssen beide Eheleute nach liechtensteini-

schem Recht volljährig sein. Die im Ausland lebende Ehepartnerin oder der Ehepartner muss 

seit 2009 bereits im Herkunftsland über einfache Kenntnisse der deutschen Sprache (A1) ver-

fügen. Die Antragstellenden müssen über eine bedarfsgerechte Wohnung verfügen (Miet- oder 

Kaufvertrag), die genügend Raum für die Aufnahme der Familienangehörigen bietet. Zudem 

müssen sie sich in einem gefestigten, existenzsichernden Arbeitsverhältnis befinden oder über 

genügend finanzielle Mittel für den Lebensunterhalt aller Familienangehörigen verfügen, sodass 

keine Sozialhilfe in Anspruch genommen werden muss (Garantie einer Bank mit Sitz in Liech-

tenstein). Dabei ist eine Prüfung dieser Voraussetzungen erforderlich, wobei die wirtschaftlichen 

Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchstellung massgeblich sind (AuG 2008; Marxer et al. 

2019, 63). Zudem besteht im AuG keine Härtefallregelung für den Familiennachzug (Art.15 Abs 

3 ZAV 2008). Für EWR-Angehörige sowie Schweizer Staatsangehörige mit einer Bewilligung 

zur Wohnsitznahme gelten andere Regelungen: Diese können ihre Familienangehörigen unter 
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der Erfüllung gewisser Nachweise23 jederzeit nachziehen (Ausländer- und Passamt 2019; PFZG 

2009).  

 

Die Geschlechterverteilung ist sowohl bei liechtensteinischen als auch bei ausländischen Staats-

angehörigen ausgeglichen. Personen mit Liechtensteiner Staatsbürgerschaft sind zu 49.3% Män-

ner, bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft sind es 50.0% (Amt für Statistik 2019e). 

Bei der Altersverteilung lassen sich hingegen deutliche Unterschiede erkennen. Abbildung 4 ver-

anschaulicht, dass Ausländerinnen und Ausländer vermehrt im arbeitsfähigen Alter sind. Ferner 

sind sie häufiger verheiratet als liechtensteinische Staatsangehörige (Marxer, Hornich, et al. 2017). 

Es sind keine detaillierten Heiratsstatistiken zur Nationalität der Eheleute verfügbar und somit kön-

nen keine Aussagen zu Tendenzen in der Endogamie nach Herkunftsland gemacht werden. 

 

Abbildung 4. Alterspyramiden, liechtensteinische und ausländische Staatsangehörige, 2019 

  
Quelle: Amt für Statistik (2019e). Liechtensteiner Bürgerinnen und Bürger links, ausländische Staatsan-
gehörige rechts; ständige Wohnbevölkerung. Stand 30. Juni 2019.  

 

Die geografische Verteilung der Ausländerinnen und Ausländer in Liechtenstein ist unauffällig: Der 

Ausländeranteil in den Gemeinden reicht von 20.7% in Triesenberg bis 42.1% in Vaduz. Die Karte 

in Abbildung 5 deutet auf eine gewisse Konzentration der Migrationsbevölkerung in den grösseren 

Gemeinden hin, wobei hier keine Aussagen zu möglichen Konzentrationen innerhalb der Gemein-

den gemacht werden können. 

 

                                                 
23  a) eine amtliche Bescheinigung, die das Verwandtschaftsverhältnis, die Sorgeberechtigung bzw. die Unterhalts-

gewährung nach Art. 4 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2 und 3 bestätigt; b) Kopien der gültigen Reisedokumente der zuzie-
henden Familienangehörigen; c) in den Fällen nach Art. 17, 18 und 22 ein Nachweis über notwendige finanzielle 
Mittel für den Lebensunterhalt aller Familienangehörigen, sodass keine Sozialhilfe in Anspruch genommen wer-
den muss; und d) ein Nachweis über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz, der sämtliche Risiken 
in Liechtenstein abdeckt. 2) Studierende dürfen ausschliesslich ihre Ehegatten und die Kinder, denen nachge-
wiesenermassen Unterhalt gewährt wird, nachziehen lassen (PFZG 2009). 
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Abbildung 5. Ausländeranteil und Hauptsprache nach Gemeinde 

Ausländeranteil 2019: Anteil mit Hauptsprache nicht Deutsch 

2015: 

 
 

Quelle: Amt für Statistik (2019e) für den Ausländeranteil (links); Stand 30. Juni 2019, Anteil an der stän-
digen Wohnbevölkerung. Quelle: Volkszählung 2015, Amt für Statistik (2015) für den Anteil der ständi-
gen Bevölkerung mit einer anderen Hauptsprache als Deutsch (rechts). Die Skalen in den beiden Karten 
sind unterschiedlich. 

2.3. Grenzgängerinnen und Grenzgänger 

Im Gegensatz zu den meisten Ländern kann in Liechtenstein die Thematik der Grenzgängerinnen 

und Grenzgänger nicht ausgeklammert werden (Marxer 2011). Durch die kleine Fläche des Landes 

befinden sich sämtliche Gebiete in Grenznähe. Arbeitskräfte pendeln in beide Richtungen, wobei 

der zahlenmässig dominante Anteil von den Nachbarländern nach Liechtenstein pendelt. Die An-

zahl dieser Zupendelnden24 hat nach dem Zweiten Weltkrieg stetig zugenommen, besonders nach 

1980 ï was mit der Wirtschaftsentwicklung zu tun hat (Abbildung 6). Heute sind über die Hälfte der 

Erwerbstätigen in Liechtenstein Grenzgängerinnen oder Grenzgänger: 2018 betrug der Anteil 56%; 

nur 2.8% davon sind liechtensteinische Staatsangehörige (Amt für Statistik 2019c). Dabei ist an-

zumerken, dass Grenzgängerinnen und Grenzgänger jenseits der Arbeit und der damit verbunde-

nen Infrastruktur für Liechtenstein in anderen Bereichen ï etwa Schule, Freizeit, Spracherwerb ï 

nicht von grosser Bedeutung sind. 

Die meisten Zupendelnden kommen aus der Schweiz (54%) und Österreich (42%). Mit 3% wohnen 

deutlich weniger in Deutschland und nur 1% kommt aus anderen Ländern (Amt für Statistik 2018b). 

Die Zupendelnden und Wegpendelnden verteilen sich über alle Wirtschaftszweige, wobei sie im 

Industriesektor deutlich zahlreicher sind: Im zweiten Sektor teilen sich 9ó394 Zupendelnde und 

5ó455 Ansªssige die Arbeit, wobei der Anteil ersterer in der Warenherstellung besonders hoch ist. 

                                                 
24 Der Begriff wird als Synonym für Grenzgängerinnen und Grenzgänger verwendet. 
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Im Dienstleistungssektor ziehen besonders Finanzdienstleistungen und andere wirtschaftliche 

Dienstleistungen Zupendelnde an. 

 

Abbildung 6. Anteil Zupendelnde an den Erwerbstätigen, 1930ï2018 

 

Quelle: Amt für Statistik (2019c). 

2.4. Einbürgerungen 

Aufgrund der sich ändernden Gesetzgebung schwankt die Zahl der Einbürgerungen über die Jahre 

immer wieder (vgl. S. 21). Dadurch ergeben sich Wellen der Einbürgerung, die etwa auf die Rück-

einbürgerung von durch Heirat ausgebürgerten Liechtensteinerinnen in den 1970er Jahren zurück-

zuführen sind oder auf ein Urteil des Staatsgerichtshofs, das den Kreis der Einbürgerungsberech-

tigten deutlich erweiterte (Marxer, Hornich et al. 2017). Seit 2000 besteht für Ausländerinnen und 

Ausländer, welche seit 30 Jahren in Liechtenstein wohnen, die Möglichkeit eines erleichterten Ver-

fahrens. Dies erklärt die hohen Werte in der  

Abbildung 7 und führte allgemein zu höheren Einbürgerungsraten. Da Wohnsitzjahre bis zum 20. 

Lebensjahr bei einer erleichterten Einbürgerung doppelt angerechnet werden, können sich in 

Liechtenstein aufgewachsene Ausländerinnen und Ausländer erleichtert einbürgern lassen 

(Marxer, Hornich et al. 2017; Sochin DôElia und Brunhart 2017). Durch diese Regelung hat die 

Einbürgerung an der Urne deutlich an Bedeutung verloren. Von den 2018 eingebürgerten Perso-

nen waren 70% langfristig anwesend und wählten ein erleichtertes Verfahren, 16% waren Ehepart-

nerinnen und -partner und Kinder und durchliefen ebenfalls ein erleichtertes Verfahren. 14% durch-

liefen ein ordentliches Verfahren (Einbürgerungsstatistik 2018). 

 

Abbildung 7. Einbürgerungen in Liechtenstein, 1999ï2018 

 



III. Sekundäranalyse: statistischer Überblick und Literatur 

30 

Anzahl der Einbürgerungen für Personen mit Wohnsitz in Liechtenstein. Quelle: Einbürgerungsstatistik 
2018. 

Die starke Zunahme der Einbürgerungen im Jahr 2008 lässt sich durch die damals bevorstehende 

Einführung des Ausländersgesetzes erklären, das neue Auflagen zur Einbürgerung enthalten 

würde. Viele Gesuchstellende entschieden, die Einbürgerung vorher zu durchlaufen, um die neuen 

Auflagen zu vermeiden.  

2.5. Asylbereich 

Die Bedeutung des Asylbereichs für die Bevölkerung fällt in Liechtenstein im Vergleich zu den 

Nachbarländern in absoluten Zahlen gering aus, gemessen an der Bevölkerungszahl ist sie aber 

bedeutend. Die Fallzahlen sind klein, was zu relativ grossen Schwankungen zwischen den Jahren 

führen kann (Abbildung 8). Die meisten Asylgesuche werden abgelehnt oder als unzulässig zu-

rückgewiesen und die Wegweisung erfolgt systematisch, sofern keine vorläufige Aufnahme ge-

währt wird. Eine Wegweisung ist etwa bei Asylgesuchen aus sicheren Drittstaaten wie Serbien und 

Mazedonien der Fall, die in Liechtenstein vergleichsweise häufig vorkommen (Marxer, Hornich 

et al. 2017; Marxer et al. 2019). 2017 wurden 94 % der Asylgesuche abgewiesen, weil anerkannte 

Asylgründe fehlten. Die abgewiesenen Asylsuchenden reisten etwa zur Hälfte kontrolliert aus und 

zur anderen Hälfte tauchten sie unter (Amt für Statistik 2019c) ï wobei anzunehmen ist, dass auch 

die untergetauchten Personen das Land verlassen haben. Die Anzahl der Asylsuchenden und der 

vorläufig Aufgenommenen lag am 1. Januar 2018 bei 108 Personen. Dies ist einer der höchsten 

Werte des vergangenen Jahrzehnts. 

Abbildung 8. Bestand der Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen, 2003ï2018 

 

Quelle: Marxer, Hornich, und Nigg (2017), Amt für Statistik (2019c). 

 

Die Zunahme im Jahr 2009 ist auf das Eintreffen von rund 200 somalischen Flüchtlingen aus der 

Schweiz zurückzuführen (Fürstentum Liechtenstein 2011, 23). Anfang 2018 befanden sich 83 Asyl-

bewerberinnen und -bewerber im Verfahren: 48 Personen kamen aus Europa, davon 33 aus Ser-

bien und je 5 aus Weissrussland und der Ukraine. 14 Asylsuchende kamen aus Afrika, 20 aus 

Asien und eine Person war staatenlos (Amt für Statistik 2019c). Schwankungen von Asylgesuchen 

sind in Abhängigkeit von Konflikten deutlich zu erkennen (Marxer, Hornich et al. 2017). 
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Kasten 9. Asylwesen  

 «Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene unterstehen dem Asylgesetz» (LGBl. 2012 Nr. 

29, AsylG). Art. 23 AsylG ermöglicht die Erwerbstätigkeit und Art. 24 AsylG regelt die Schul-

pflicht von Kindern, zudem kann der Staat die Durchführung von Beschäftigungsprogrammen 

fördern (Art. 61 AsylG). Fachleute gehen davon aus, dass die meisten Personen aus dem Asyl-

bereich nicht in Liechtenstein verbleiben und Integrationsmassnahmen einen unerwünschten 

«Pull-Effekt» auf andere Flüchtende haben. Gleichzeitig ermöglicht Art. 31 des AsylG die 

Vergabe einer Aufenthaltsbewilligung, «wenn der Asylsuchende sich seit Einreichung des Asyl-

gesuchs mindestens f¿nf Jahre in Liechtenstein aufhªlt [é] und die Integration fortgeschritten 

ist» (VMR 2018, 35). Asylsuchende werden in geeigneten Räumlichkeiten untergebracht und 

von der Flüchtlingshilfe Liechtenstein betreut. Asylsuchende sind mit Ausnahmen zu Bestim-

mungen der AHV und IV in das liechtensteinische Sozialversicherungssystem integriert und er-

halten Sozialunterstützung vom Staat. Kinder werden im Rahmen der obligatorischen Schulzeit 

spätestens 30 Tage nach Einreichung des Asylgesuchs in das Schulsystem integriert (Marxer 

et al. 2019, 57). 

 

3. Integrationsindikatoren 

Zur Integration von Ausländern und Ausländerinnen in Liechtenstein lassen sich aus den verfüg-

baren Statistiken gewisse Tendenzen ablesen, aber aufgrund kleiner Fallzahlen sind detaillierte 

Aussagen etwa zu einzelnen Herkunftsregionen oder -ländern oft unmöglich. Damit eignen sich die 

vorliegenden quantitativen Indikatoren wenig, um die Diversität der Integrationsverläufe abzubil-

den, sie liefern aber Hinweise auf die allgemeine Situation der Migrationsbevölkerung und interes-

sante Ansatzpunkte für weitere Nachforschungen. 

3.1. Ausbildung 

Weil sie den Grundstein für weitere Integrationsabläufe legt, wird der schulischen Ausbildung oft 

ein besonderer Stellenwert beigemessen (Crul et al. 2017). In den PISA-Tests erbringen Kinder 

mit Migrationshintergrund schwächere Leistungen, speziell diejenigen, die zu Hause nicht Deutsch 

sprechen (Marxer 2007; Erzinger et al. 2012; Hof und Wolter 2016). Auch wenn Unterschiede der 

sozialen Herkunft berücksichtigt werden, lässt sich ein wesentlicher Leistungsrückstand gegenüber 

Kindern ohne Migrationshintergrund feststellen: 2012 war dieser in der Mathematik 36 Punkte für 

deutschsprachige und 58 Punkte für fremdsprachige Kinder mit Migrationshintergrund.25 Im Hin-

blick auf die Integration lässt sich ausserdem festhalten, dass der Anteil von Ausländern und Aus-

länderinnen auf den verschiedenen Stufen der Sekundarschule variiert. Etwa 40% der ausländi-

schen Schülerinnen und Schüler besucht die Oberschule; bei liechtensteinischen Schülern und 

Schülerinnen ist der Prozentsatz etwa halb so gross. Für liechtensteinische Schülerinnen und 

Schüler ist hingegen ein Besuch am Gymnasium deutlich häufiger. Diese Abweichungen betreffen 

vor allem Schülerinnen und Schüler aus fremdsprachigen Ländern ( 

Abbildung 9). Die Verteilung der Migrantenkinder auf verschiedene Schulstufen spiegelt teilweise 

mangelnde Sprachkenntnisse für eine akademische Laufbahn (Stehrenberger et al. 2007; Erzinger 

                                                 
25  Die PISA-Punkte sind so skaliert, dass 100 Punkte einer Standardabweichung entsprechen. Diese Zahlen be-

ziehen sich auf 64 deutschsprachige und 33 fremdsprachige Kinder. 
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et al. 2012; Marxer, Hornich et al. 2017) und den Bildungshintergrund der Eltern wider (Abbildung 

10). 

 

Abbildung 9. Nationalität der Schülerinnen und Schüler nach Schulstufe, 2018 

 

Quelle: Bildungsstatistik 2018 (Amt für Statistik 2018a). Anteil der Schülerinnen und Schüler in Prozen-
ten; die Unterschiede sind nochmals deutlicher, wenn deutschsprachige Ausländerinnen und Ausländer 
nicht berücksichtigt werden (Marxer 2011). 

 

Auf allen Schulstufen werden unentgeltliche Kurse für Deutsch als Zweitsprache angeboten, damit 

die betroffenen Schülerinnen und Schüler ihr Potenzial besser ausschöpfen können und dadurch 

die Integration langfristig gefördert wird. Der kostenlose Kindergartenbesuch ist fakultativ, ausser 

im zweiten Jahr für Kinder, die kein Deutsch sprechen. Zurzeit entstehen weitere Angebote zur 

frühen Deutschförderung vor dem Kindergarten (ausführlich in Kapitel III.3.1). Sprachkurse werden 

auch für Erwachsene angeboten, etwa die Hälfte davon staatlich subventioniert (ausführlich in Ka-

pitel II.1.3) (Marxer 2012b; Marxer, Hornich et al. 2017). Eine systematische Evaluation der Sprach-

kurse besteht nicht. 

Abbildung 10 zeigt die höchste abgeschlossene Ausbildung der erwachsenen Wohnbevölkerung. 

Einerseits lässt sich in Abbildung 10 erkennen, dass bei Personen ohne formelle Schulbildung oder 

mit Abschluss der Primarschule und Sekundarstufe I der Anteil von Ausländern und Ausländerin-

nen, die nicht aus einem Nachbarland stammen, deutlich höher ist. Andererseits existiert auch bei 

der Tertiärausbildung eine Überrepräsentation von Ausländern und Ausländerinnen aus den Nach-

barländern (rechts in Abbildung 10). Diese Konzentration der Migrationsbevölkerung ist auch in der 

Schweiz auszumachen und deutet auf eine Diversität hin, die Statistiken, welche nur zwischen 

Inländern und Inländerinnen einerseits und Ausländern und Ausländerinnen andererseits unter-

scheiden, oft nicht genügend deutlich darstellen können. 
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Abbildung 10. Höchste Ausbildung der ständigen Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit, 
2015 

 

Quelle: Volkszählung 2015, Sonderauswertung des Amtes für Statistik; höchste abgeschlossene Bil-
dung, Bevölkerung 15 Jahre oder älter; nicht berücksichtigt sind Personen ohne Angabe zur höchsten 
Ausbildung. 

3.2. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Integration 

Bei der Arbeitslosigkeit lässt sich feststellen, dass sie bei Ausländern und Ausländerinnen mit 2.5% 

deutlich höher ausfällt als bei Liechtensteinern und Liechtensteinerinnen mit 1.2%. Ferner sind  von 

den Arbeitslosen mehr als die Hälfte ausländischer Staatsbürgerschaft (57% im Jahr 2018, Amt für 

Statistik 2019d). Es zeigt sich eine Konzentration von ausländischen Erwerbstätigen in Branchen 

mit prekären Arbeitsverhältnissen und hoher Arbeitslosigkeit. Zwischen den verschiedenen Wirt-

schaftssektoren bestehen auch in Liechtenstein deutliche Lohnunterschiede (Marxer 2012b; 

Marxer, Hornich et al. 2017; VMR 2018). 

Es liegen keine Zahlen zu möglicher Diskriminierung von Ausländern und Ausländerinnen auf dem 

Arbeitsmarkt vor ï ebenso wenig auf dem Wohnungsmarkt und in anderen Lebensbereichen. Steh-

renberger et al. (2007) argumentieren, dass nicht-deutschsprachige Immigrantinnen und Immig-

ranten latente Diskriminierung erleben ï was Befragte der vorliegenden Studie bestätigen (vgl. Teil 

III), was aber nicht mit Zahlen untermauert werden kann. Marxer et al. (2017) berichten von Vorur-

teilen gegenüber Muslimen in Liechtenstein, ebenfalls ohne neuere statistische Daten. Bei einer 

2008 durchgeführten Umfrage hatten 32% der Befragten negative Einstellungen gegenüber dem 

Islam ï verglichen mit 7% gegenüber dem Buddhismus und 17% gegenüber dem Judentum (vgl. 

hierzu die subjektive Perspektive der befragten Musliminnen und Muslime, dargestellt in Kapitel 

III.5). Bezüglich Diskriminierung bei der (Lehr-)Stellensuche liegen keine Zahlen vor, jedoch Erfah-

rungsberichte von Hindernissen bei Arbeits- und Wohnungssuche aufgrund des Namens, der Re-

ligion oder des Tragens eines Kopftuches (Marxer 2012c; Marxer, Sochin DôElia et al. 2017; VMR 

2018). Die in dieser Studie befragten Personen bestätigen diese Hindernisse (vgl. Teil III). 
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3.3. Sozialhilfe 

Der Lebensstandard in Liechtenstein ist hoch und die Sozialhilfe gut ausgebaut. Im europäischen 

Vergleich finden sich in Liechtenstein deutlich weniger einkommensschwache Haushalte als in den 

meisten anderen Ländern (Marxer, Hornich et al. 2017).  

 

Kasten 10. Sozialhilfegesetz im Fürstentum Liechtenstein 

Artikel 3 des Sozialhilfegesetzes besagt, dass der Anspruch auf Sozialhilfe hilfsbedürftigen Lan-

desbürgern und -bürgerinnen zusteht. Andere Hilfsbedürftige erhalten Sozialhilfeleistungen, 

wenn es dazu Bestimmungen in den jeweiligen Staatsverträgen gibt oder auch der Heimatstaat 

liechtensteinische Hilfsbedürftige wie eigene Staatsangehörige behandelt. Ebenso kann ein An-

spruch entstehen, wenn es im allgemeinen Interesse oder im Interesse des oder der Hilfsbe-

dürftigen unerlässlich ist, um die Person vor Verwahrlosung zu bewahren (SHG 1984). Als 

Hauptgründe für die Inanspruchnahme von Sozialhilfe können Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähig-

keit und ein ungenügendes Einkommen genannt werden. 

 

Karitative Organisationen wie die Caritas Liechtenstein und Stiftungen sind ebenfalls an der Wohl-

fahrtssicherung beteiligt. Daraus lässt sich ablesen, dass trotz der tiefen Quote an einkommens-

schwachen Haushalten Unterstützung nötig ist. Die Caritas richtete im Jahr 2018 in 526 Fällen 

finanzielle Hilfe aus, wobei sie keine Unterschiede zwischen inländischen und ausländischen Per-

sonen vornimmt (Caritas 2018).  

Das Amt für Soziale Dienste publiziert die Nationalität der Personen, welche seine Dienste in An-

spruch nehmen. Über die Hälfte der Personen sind Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner 

(58%), 19% der Personen kommen aus EU-Ländern, 6% aus der Schweiz und 17% aus anderen 

Ländern (Durchschnitt 2009 bis 2018, Amt für Soziale Dienste 2019). Diese Zahlen deuten auf 

Unterschiede zwischen Nationalitäten hin, liefern aber keine direkten Indizien zu möglichen Grün-

den. 

Marxer et al. (2017) halten hingegen fest, dass ein enger Zusammenhang zwischen Invalidität und 

Herkunftsland besteht (siehe auch Marxer 2005). Sie verweisen auf eine Auswertung der Daten 

zum Invaliditätsrisiko von 2015: Personen aus dem deutschsprachigen Raum haben ein deutlich 

niedrigeres Invaliditätsrisiko als Personen aus anderen Herkunftsländern. Mit etwa 13% ist das 

Invaliditätsrisiko bei Menschen aus Süd-, Ost- und Südosteuropa ungefähr doppelt so hoch wie bei 

Menschen aus dem deutschsprachigen Raum. Türkische Staatsangehörige haben mit gut 30% das 

höchste Invaliditätsrisiko, was vermutlich auf körperlich belastende Tätigkeiten zurückzuführen ist, 

aber auch andere Gründe haben kann (Stehrenberger et al. 2007). Knapp die Hälfte der Invaliden-

renten wird an Personen mit Wohnsitz im Ausland ausgezahlt. 

 

Kasten 11. Internationale Abkommen über Soziale Sicherheit  

Mit gewissen Staaten hat das Fürstentum Liechtenstein internationale Abkommen in Bezug auf 

die Soziale Sicherheit getroffen. Sie folgen dem Grundsatz der Gleichbehandlung anderer 

Staatsangehöriger im Bereich der Sozialversicherung, wozu auch der Export der Renten in den 
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anderen Vertragsstaat zählt.26 Es lässt sich diesbezüglich feststellen, dass keine zwischenstaat-

lichen Abkommen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und beispielsweise der Türkei oder 

dem Kosovo bestehen, obwohl türkische sowie kosovarische Migrantinnen und Migranten einen 

wesentlichen Teil der ausländischen Wohnbevölkerung ausmachen (siehe Kapitel II. 3). 

3.4. Straftaten und Diskriminierung 

In der Liechtensteiner Kriminalstatistik sind insgesamt zwei Drittel der Tatverdächtigen Auslände-

rinnen und Ausländer. Im letzten Jahr wurde ein deutlicher Rückgang von Migrationsdelikten ver-

zeichnet: In 15 von 18 Fällen sind es Verstösse gegen die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen 

(Landespolizei 2019). Menschenschmuggel und Menschenhandel (die beiden Begriffe sind im 

Amtsbericht nicht auseinanderzuhalten) kommen in Liechtenstein äusserst selten vor (Marxer, 

Sochin DôElia, et al. 2017), wobei 2018 offensichtlich zum ersten Mal eine Person wegen Schlep-

pertätigkeit verurteilt wurde (Landespolizei 2019). 

Auch wenn das Strafgesetzbuch (Art. 283) rassistische und fremdenfeindliche Handlungen unter-

sagt, kann wenig zu entsprechenden Verstössen gesagt werden, weil die Fallzahlen zu gering sind 

(Marxer 2018). Sowohl der Jahresbericht der Landespolizei (2019) als auch der Extremismusbe-

richt (Marxer 2018) verzeichnen nur wenige Vorfälle von «rechter Gewalt». In der letzten Dekade 

waren jährlich zwischen ein und sechs Vorfälle von Rassendiskriminierung und rassistisch moti-

vierten Straftaten zu verzeichnen, wobei seit 2011 keine entsprechenden strafrechtlich relevanten 

Ereignisse mit stattfanden. 

3.5. Wohnungswesen 

Wie Abbildung 11 verdeutlicht, ist Wohneigentum unter Liechtensteinern und Liechtensteinerinnen 

in allen Altersgruppen deutlich verbreiteter als unter Ausländern und Ausländerinnen, was allenfalls 

Schlüsse über Einkommen und Aufenthaltsperspektiven zulässt. Ob das Wohneigentum erworben 

oder vererbt wurde, wird aus diesen Zahlen nicht ersichtlich.  

In den Studien von Marxer (2012c) und Marxer et al. (2017) gaben Musliminnen und Muslime in 

Interviews an, dass sie sich auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert fühlten. Negative Erfahrungen 

mit dem Namen, einem Akzent oder einem Kopftuch wurden oft erwähnt. Dies ist auch bei den in 

den Fokusgruppen befragten Personen (vgl. Teil III) der Fall, auch wenn diese qualitativen Studien 

keine Zahlen zur Verbreitung dieser Vorfälle liefern können. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass 

die Wohnverhältnisse für betroffene Personen unbedingt schlecht sind, allenfalls bedeuten diese 

Vorfälle «nur» zusätzlichen Aufwand bei der Wohnungssuche. 

                                                 
26  «Die von Liechtenstein im Bereich der sozialen Sicherheit abgeschlossenen internationalen Abkommen bezwe-

cken nicht, das nationale System eines einzelnen Staates dem System anderer Staaten anzupassen (Harmo-
nisierung). Es geht vielmehr um ein wirksames Zusammenspiel der unterschiedlichen nationalen Systeme (Ko-
ordinierung), damit Versicherte, die in verschiedenen Staaten gearbeitet haben und dadurch bei mehreren staat-
lichen Sozialversicherungen Beiträge entrichtet haben, keine Nachteile in Kauf nehmen müssen. Konkret be-
deutet dies, dass jemand, der in verschiedenen (Abkommens-)Staaten Sozialversicherungsbeiträge entrichtet 
hat, letztlich von allen diesen Staaten auch eine Rente erhalten wird. Dabei hängt die Höhe der Rente davon 
ab, wie lange jemand in einem Staat versichert war» (vgl. AHV-IV-FAK, 2019). 
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Abbildung 11. Wohneigentum nach Altersgruppe und Nationalität, 2015 

 

Quelle: Marxer et al.(2017). Die Wohneigentumsquote in Liechtenstein liegt bei gut 50 %. 

3.6. Soziokulturelle Integration 

3.6.1. Sprache 

KoŦbiağ (2013) legt eine ausführliche Untersuchung zur Sprachpolitik Liechtensteins vor und kommt 

zum Schluss, dass die systematische Förderung der Sprachkompetenz in der Schule und bei zu-

gewanderten Personen Erfolg hat. Worauf genau sich diese Erkenntnis empirisch stützt, ist aber 

nicht zu erschliessen. 

In der Volkszählung von 2015 gaben 91.5% Deutsch als Hauptsprache an. Andere Sprachen sind 

vergleichsweise unbedeutend: Es folgen 1.5% Italienisch, 1.3% Türkisch, 1.1% Portugiesisch, 

0.9% Spanisch, 0.9% Serbisch oder Kroatisch, 0.6% Albanisch, 0.4% Englisch. Diese Anteile sind 

jeweils kleiner als die entsprechenden Prozente der Staatsangehörigen (Abbildung 3), was darauf 

hinweist, dass in allen Gruppen ein gewisser Anteil Deutsch als Hauptsprache übernommen hat 

oder sich veranlasst fühlte, Deutsch als Hauptsprache anzugeben. Knapp 60% der Personen aus 

dem Kosovo und der Türkei bezeichnen Deutsch als ihre Hauptsprache: «Die Volkszählung zeigt, 

dass die Sprache als Integrationshindernis an Bedeutung verliert» (Marxer, Hornich et al. 2017, 

66). Diese Erhebung lässt jedoch keine Schlüsse zum Sprachgebrauch in verschiedenen Lebens-

bereichen oder über die generelle Sprachkompetenz der betroffenen Personen zu. Unter Schüle-

rinnen und Schülern gaben 75% an, dass Deutsch ihre Erstsprache ist. Bei denjenigen mit nur 

einem Elternteil, der in Liechtenstein geboren wurde, sind es überraschenderweise nur 51%, bei 

denjenigen, bei denen beide Eltern ausserhalb Liechtensteins geboren wurden, 70%. Bei den Kin-

dern, die wie ihre Eltern im Ausland geboren wurden, gaben 30% an, dass Deutsch ihre Erstspra-

che ist (Amt für Statistik 2018a). 
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Kasten 12. Forderung und Förderung des Deutscherwerbs 

Die Deutschkenntnisse sind im Ausländergesetz (AuG 2008), der Verordnung über die Zulas-

sung und den Aufenthalt von Ausländern (ZAV 2008) und in der Ausländer-Integrations-Verord-

nung (AIV 2009) geregelt. Personen, die im Rahmen eines Familiennachzugs von Drittstaats-

angehörigen nach Liechtenstein kommen, müssen seither bereits zum Zeitpunkt der Einreise 

Grundkenntnisse (A1) der deutschen Sprache nachweisen (Marxer et al. 2016). Von allen Dritt-

staatsangehörigen wird innerhalb der ersten fünf Jahre nach Einreise der Nachweis über 

Deutschniveau A2 (anerkannte Zertifikate) verlangt wie auch erkennbare Fortschritte in den ers-

ten beiden Jahren nach der Einreise ï ausser sie sind mit liechtensteinischen, schweizerischen 

oder EU-Staatsangehörigen verheiratet. Für den Erhalt der Niederlassungsbewilligung C und 

die Beantragung einer Einbürgerung wird unter anderem eine Staatskundeprüfung verlangt, 

eine Anforderung, die sich heute in den meisten europäischen Staaten findet. 

Für die Teilnahme an Deutschkursen stellt das Ausländer- und Passamt (APA) einen finanziel-

len Zuschuss von bis zu 2'400 Franken pro Person zur Verfügung, um Kurse auf den Niveaus 

A1, A2 und B1 zu absolvieren (ECRI 2018, 19). Bei besonderen Umständen, beispielsweise 

Ausbildung, wird B2 unterstützt. Ausschlaggebend ist die berufliche Perspektive. Analphabetin-

nen und Analphabeten erhalten zusätzliche Kurse. Im Jahr 2018 standen dem Ausländer- und 

Passamt Förderungen im Spracherwerb von 112'000 Franken zur Verfügung.  In diesem Rah-

men wurden schliesslich Gelder im Umfang von 94'760 Franken eingesetzt (Regierung des 

Fürstentums Liechtenstein, 2018, S. 285).27 Das APA arbeitet mit sechs anerkannten Sprach-

schulen zusammen, die die Förderbeiträge direkt vom Amt erhalten. Die Beiträge pro Kurs de-

cken ungefähr die Hälfte der Kosten. Nicht abgedeckt sind Bücher, Prüfungsvorbereitungskurse 

und Prüfungsgebühren. 

Für Asylsuchende sieht das Asylgesetz (AsylG) die Förderung von Integration resp. Rückkehr-

fähigkeit vor (Art. 59, Abs.2e). Die Leistungsvereinbarung zwischen der Regierung und dem 

Verein Flüchtlingshilfe zur Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden, vorläufig Aufge-

nommenen und Schutzbedürftigen sieht vor, dass die Flüchtlingshilfe sicherstellt, dass die be-

treuten Personen am Deutschunterreicht teilnehmen können, mit dem Ziel die Kommunikations-

fähigkeit zu verbessern.  Nebst fallspezifischem Deutschunterricht auf einem integrativen Ni-

veau werden auch Sozialisierungskurse durchgeführt, die nicht auf den Abschluss eines Zertifi-

kates ausgerichtet sind. 

3.6.2. Religion 

Das Fürstentum Liechtenstein war über viele Jahrhunderte beinahe ausschliesslich katholisch ge-

prägt. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entstand mit den Zuwandernden aus der 

Schweiz eine erste protestantische Gemeinschaft. Nicht-katholische Religionsgemeinschaften hat-

ten sich jedoch «in ihrer klaren Inferioritªtsstellung gegen die û¦bermacht Katholizismusü zu be-

haupten. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts zeigen sich Anzeichen einer Pluralisierung der bislang 

kohärenten katholischen Werte, Säkularisierungstendenzen und staatliche Loslösungsprozesse 

von der katholischen Kirche» (Marxer und Sochin DôElia 2008). Diese Entwicklungen wurden ver-

                                                 
27  Im Jahr 2019 wurden 75ó400 Franken für Sprachkurse ausgegeben (vgl. Rechenschaftsbericht, der ab Frühling 

2020 auf der Homepage des Ausländer- und Passamts zugänglich sein wird: https://www.llv.li ). 
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stärkt durch die mit dem Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg einhergehende Zu-

wanderung und durch binationale Ehen. Die religiöse Pluralisierung betraf bis in die 1970er Jahre 

die christlichen Gruppierungen. Mit dem Zuzug von Personen aus nicht-christlichen Regionen (ein-

zelne Nachfolgestaaten von Jugoslawien sowie aus der Türkei) kam es zu einer weiteren Ausdif-

ferenzierung der religiösen Landschaft Liechtensteins. Zugenommen hat insbesondere der Anteil 

an Personen, die sich zum Islam bekennen. Während in der Volkszählung von 1970 nur acht Mus-

lime gezählt wurden, stellen sie 2015 5,9% der liechtensteinischen Bevölkerung, d. h. ¿ber 2ô000 

Personen (Marxer, Sochin DôElia et al. 2017). Obwohl die Nationalität nicht erhoben wird, gehen 

Expertinnen davon aus, dass die Mehrheit von ihnen aus der Türkei und dem Kosovo stammt und 

einen sunnitisch geprägten Islam lebt. 

Mitte der 1970er Jahre entstand mit der Ankunft der ersten «Gastarbeitenden» ein «Türkischer 

Verein». Dieser war in den Anfängen Anlaufstelle für soziale Kontakte und Aktivitäten. In den 

1980er Jahren begann er im Zug der Zunahme der Zuwanderung aus der Türkei, insbesondere im 

Rahmen des Familiennachzugs, eine religiöse Funktion einzunehmen. Um 1990 spaltete sich ein 

Teil der Muslime aufgrund von Differenzen ab und gründete die «Islamische Gemeinschaft im Fürs-

tentum Liechtenstein». Der türkische Verein wurde im Jahr 2000 umbenannt in die «Türkische 

Vereinigung im Fürstentum Liechtenstein». Beide Gruppen sehen sich als Vertreter aller in Liech-

tenstein wohnhaften Muslime ï neben Personen aus der Türkei bekennt sich ein grosser Teil der 

Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien zum Islam ï, werden laut Marxer und Sochin DóElia 

(2008) jedoch mehrheitlich von Türkinnen und Türken frequentiert. Die «Türkische Vereinigung» 

unterhält die «Grüne Moschee» im Industriegebiet von Triesen, die «Islamische Vereinigung» trifft 

sich in Sevelen. In der Grünen Moschee ist zurzeit ein Imam fest angestellt; er wird von der türki-

schen Religionsbehörde Diyanet gestellt und finanziert (Marxer, Sochin DôElia et al. 2017). In der 

Gemeinde in Sevelen nehmen Laien die Funktion des Imams ein. Am 14. Dezember 2018 wurde 

zudem der «Türkisch-islamische Kulturverein im Fürstentum Liechtenstein» gegründet (Kundma-

chungen.li 2018). 

Seit vielen Jahrzehnten besteht an den Liechtensteiner Schulen ein evangelischer Religionsunter-

richt und seit 2007 ein islamischer an der Primarschule. Seit 2017 werden entsprechende Ange-

bote als Wahlunterricht auf allen Schulstufen angeboten, wobei die Kosten vom Schulamt getragen 

werden (Marxer, Hornich et al. 2017; VMR 2018).  

3.6.3. Einstellungen zur Immigration 

In einer repräsentativen Umfrage wurden 2005 die Einstellungen der Mehrheitsbevölkerung zu Im-

migration erfragt. Die Fragen wurden vom International Social Survey Programme (ISSP) über-

nommen, was einen Vergleich zu den Antworten in Deutschland und der Schweiz ermöglicht. Die 

Einstellungen zum Thema Immigration in Liechtenstein sind vergleichsweise positiv (Abbildung 

12). Gemäss Einschätzung von Marxer et al. (2017) hängt dies mit der günstigen Wirtschaftsent-

wicklung des Landes zusammen sowie mit einer weitverbreiteten Wahrnehmung, dass Migrierte 

einen Beitrag zu dieser Wirtschaftsentwicklung leisten. Durch den hohen Ausländeranteil haben 

auch die meisten Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner häufig Kontakt mit Personen aus an-

deren Ländern, wie auch durch binationale Ehen (Marxer 2007). Hinzu kommt der hohe Anteil an 

Zugewanderten aus den Nachbarländern, die sich soziokulturell nicht wesentlich von der liechten-

steinischen Bevölkerung unterscheiden und allgemein akzeptiert sind. Befragte Zugewanderte von 

ausserhalb dieser Grenzregionen schätzen die Akzeptanz von Ausländern und Ausländerinnen 

geringer ein als die einheimische Bevölkerung (vgl. z. B. Kapitel III.1.1) 
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Abbildung 12. Einstellungen zu Zuwanderung, 2005 

 

Einstellungen zur Zuwanderung. Repräsentative Umfrage in Liechtenstein, 2005 (N=607), und ISSP 
2005 für Deutschland und die Schweiz, Quelle: Marxer et al. (2017). Angegeben wird die Zustimmung 
zu den folgenden Aussagen: «Zuwandernde erhöhen die Kriminalitätsrate», «Zuwandernde sind im All-
gemeinen gut für die [Land] Wirtschaft», «Zuwandernde nehmen den Einheimischen die Arbeitsplätze 
weg», «Zuwandernde machen [Land] offen für neue Ideen und andere Kulturen», «Der Staat gibt zu 
viel Geld aus, um Zuwandernde zu unterstützen». 

 

Ausserdem wurde in drei Nachwahlbefragungen seit 2009 erhoben, ob die Zuwanderung von aus-

ländischen Arbeitskräften im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung gelockert werden oder so 

restriktiv bleiben solle wie bis anhin. Etwa ein Drittel der Befragten sprachen sich für eine Locke-

rung aus, während eine Mehrheit die Beibehaltung der bisherigen Praxis befürwortet. Auf individu-

eller Ebene korrelieren restriktive Einstellungen mit Parteipräferenzen (Marxer, Hornich et al. 

2017).  
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IV. INTEGRATION AUS SICHT VON FACHLEUTEN UND MIGRIERTEN PERSONEN 

In diesem Teil wird das aktuelle Integrationsgeschehen in Liechtenstein aus den Perspektiven der 

36 befragten Zugewanderten und der zehn interviewten Fachleute beschrieben. Das Ziel ist es, 

darzustellen, wie die befragten Personen über Integration sprechen und welche Erfahrungen und 

Handlungsmuster sich darin zeigen. Wie weiter oben beschrieben (vgl. Kap. I.1.2), wurden mig-

rierte Personen befragt, deren Erfahrungen auf Integrationspotenziale und auf mögliche Vulnera-

bilitäten und Spannungsfelder hinweisen. In den typischen Erfahrungen lassen sich zudem Kon-

textbedingungen (Ressourcen, Rahmenbedingungen) erkennen, unter denen etwas zum Problem 

wird resp. gut gelingt. Der Fokus liegt auf Phänomenen, die sich systematisch im Datenmaterial 

von Studien (ggf. aus anderen Kontexten) finden lassen und durch theoretische Annahmen (Teil I) 

gestützt werden (vgl. Abbildung 13).28 Die gefundenen Phänomene weisen auf migrationsspezifi-

sche Mechanismen hin, die (auch) in Liechtenstein vorkommen, lassen aber weder Rückschlüsse 

auf deren quantitative Verteilung zu noch darauf, ob jede weitere Person der genannten vulnerab-

len Gruppen davon betroffen ist. Da viele beobachtete allgemeine Tendenzen aus anderen Kon-

texten bekannt und grösstenteils mittels Studien breit belegt sind, kann bezüglich ähnlicher Trends 

in Liechtenstein von einem hohen Generalisierungsgrad ausgegangen werden.  

Integrationserfolg zeigt sich, wie in Teil I dargestellt, daran, dass sich die Zugewanderten hand-

lungsfähig fühlen, ihre Lebensqualität als angemessen einschätzen, ihren Lebensentwurf respek-

tive ihr Potenzial umsetzen und chancengerecht an zentralen gesellschaftlichen Bereichen teilha-

ben können. Nun stellen sich die Fragen, ob sich in den Aussagen von Expertinnen und Migrierten 

eine zunehmende gesellschaftliche Öffnung und Anerkennung von Migration widerspiegelt und 

welche Unterstützungsinitiativen vorhanden sind.  

  

                                                 
28  Abweichende Fälle und Ausnahmen werden in Fokusgruppen auch dadurch ersichtlich, dass Meinungen und 

Erfahrungen einander widersprechen. Solche Widersprüche und Gegenstimmen zeigten sich jedoch nur wenige 
und insbesondere in Detailfragen, sodass im Grossen und Ganzen von kollektiven Erfahrungen gesprochen 
werden kann, soweit es die potenziell vulnerablen Gruppen betrifft.  
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Abbildung 13. Auswertung und Darstellung der Integrationsthemen in Teil III 
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Darstellung der typischen Erfahrungen, Kontextbedingungen, gesellschaftlichen Dyna-

miken und Spannungsfeldern mit Hilfe von konkreten illustrativen Zitaten und Beispielen 

(aus Spalte 1) 
 

1. Akkulturation 

In den Interviews und Gruppendiskussionen wurden migrierte Personen nach den Erfahrungen in 

der ersten Zeit nach der Ankunft befragt. Die Antworten verweisen auf Rahmenbedingungen, Stra-

tegien und Ressourcen, welche die Akkulturation unterstützen respektive behindern. Akkulturation 

umfasst für die Zugewanderten, wie in Teil I zur Integration ausgeführt, kognitiv-kulturelle Lernpro-

zesse, die für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben am neuen Wohnort erforderlich sind. Dazu 

zählen der Erwerb der lokalen Sprache und Orientierungswissen, das die Handlungsfähigkeit im 

Alltag unterstützt. Integration zeigt sich in diesem Bereich vor dem Hintergrund einer zunehmend 

pluralisierten Gesellschaft aber auch in Lern- und Verständigungsprozessen, die in der gesell-

schaftlichen Anerkennung kultureller Heterogenität und Mehrsprachigkeit gipfelt. Die Frage nach 

der Anerkennung von mitgebrachten Kenntnissen und Fähigkeiten sind zum Beispiel in der Ana-

lyse mit zu berücksichtigen. 

1.1. Heimisch werden 

çDie Landschaft war ganz anders, sie hat mich wirklich tief beeindruckt (é) als ich 1999 von 

Sargans Bahnhof nach Triesenberg gefahren bin, war das ein ganz besonderer Eindruck, 

das kann ich nicht in Worte fassen. Zwei Wochen später hat es geschneit. Da war ich wirklich 

fast am Ende, da dachte ich ï ich packe meine Sachen und gehe. Weil es so anders war, so 

anders, dass ich mir nicht vorstellen konnte, so viele Jahre hier zu leben (é)è. 
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Für die meisten befragten Migrantinnen und Migranten war das Fürstentum Liechtenstein unge-

wohnt klein, ländlich und im Winter kalt. Daran mussten sie sich erst gewöhnen, wie das obenste-

hende Zitat eines Studienteilnehmers illustriert. Die Interviewten schildern, wie sich die geografi-

sche «Kleinheit» auch im sozialen Bereich äussert: «Wenn man von einer grossen Stadt kommt, 

muss man lernen, hier zu leben: Was sagt man, was macht manéalle kennen sich, (da) muss man 

aufpassen, sonst wird über einen gesprochen. Am Anfang wusste ich das nicht. Ich habe zwei 

Jahre gebraucht, um mich einzuleben». Eine andere Studienteilnehmerin bringt das Beispiel der 

Termine: Sie musste erst lernen, damit umzugehen, dass für alles eine bestimmte Uhrzeit verein-

bart wird (Arzt, Einladungen) beziehungsweise dass alles zu einer definierten Zeit stattfindet (öf-

fentlicher Verkehr, Öffnungszeiten). Die befragten Migrantinnen und Migranten entziffern die als 

fremd erlebten Regeln29 nach und nach. Von einheimische Personen werden die Zugewanderten 

typischerweise instruiert («das macht man hier so und so») oder auf Regelbrüche aufmerksam 

gemacht. Ein Arbeiter erlebte dies bereits am ersten Tag in Liechtenstein, als er vor der Baracke 

sass: «Da kommt eine Oma vorbei und sie hat angefangen, mit mir Italienisch zu sprechen: ûBist 

du neu hier? Kannst du die Zigarette bitte in den Abfall werfen?ü Dann hat sie gesagt ûBitte, die 

Zigarette in den Müll, weil sonst fangen die Häuser an zu brennen, da alles aus Holz istü. Da habe 

ich gemerkt, in Liechtenstein ist man so [Handgeste, welche Geradlinigkeit darstellen sollte].»  

Die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner werden von den befragten Zugewanderten als «zu-

rückhaltend» und «vorsichtig» erlebt, «schon respektvoll, aber distanziert». Sie würden zwar alle 

«nett grüssen», doch sei es schwierig, tiefergehende Bekanntschaften aufzubauen. Einige Zuge-

wanderte reagieren ebenfalls mit Zurückhaltung, versuchen «einfach nicht aufzufallen», wie eine 

Studienteilnehmerin erzählt. Erst durch (einseitige) Anpassungsleistungen scheint der Zugang zu 

den Einheimischen zu gelingen: «(é)habe ich ihnen, diesen Menschen, Zeit gelassen und dann 

sind sie gekommen und haben sich geöffnet. Ich habe gelernt, vielleicht ist das auch besser so; 

wir sind schnell ûKumpelü, das ist eher ein südliches Temperament. Da [in Liechtenstein] braucht 

man Zeit, um eine Freundschaft zu bilden und dann ist es aber auch echt und ûhebtü auch länger. 

Das sind so erste Erfahrungen mit den Menschen». Im Zitat der Studienteilnehmerin wird nicht nur 

deutlich, dass sie durch Anpassungen einen Weg gefunden hat, Fremdheitsgefühle zu überwinden 

und Kontakte zu knüpfen, sondern auch, dass sie den sozialen Umgang der Mehrheitsgesellschaft 

positiv bewertet, ihn sogar höher bewertet als die Umgangsformen im Herkunftsland. Letztere er-

fahren im Zuge dessen eine Abwertung.  

In allen Fokusgruppen mit Migrierten kam das Thema Alltagsrassismus zur Sprache, was sie zu 

Beginn als Schock erlebten. Wie aus dem Bericht eines dunkelhäutigen Mannes exemplarisch 

deutlich wird, sind Strategien zu erlernen, um ein positives Selbstbild wie auch ein positives Bild 

der Mehrheitsgesellschaft bewahren zu können: 

«Schwierig war auch, du bist immer, egal was du machst, du bist immer der andere. Wirklich, 

im Bus sitzt kaum einer neben dir, auch wenn die (anderen) Plªtze (voll sind) é die w¿rden 

eher stehen als neben dir sitzen. In den letzten Jahren ist es besser geworden, aber es ist 

immer noch da. Rassismus ist auch eine Erfahrung, gleich am Anfang. Immer noch da, leider. 

Das hat mich wirklich tiefé das hat mich wirklich geschockt. Meine Einstellung ist: Ich lerne 

einfach daraus. Menschen kann ich nicht ändern, sowieso. Ich versuche die Tendenz zu 

                                                 
29  Die vorherrschende «normative soziale Ordnung» (Hüttermann 2018, 67) zeigt sich gemäss Fachliteratur unter 

anderem in einer Vielzahl an formellen und informellen Regeln. Dazu zählen beispielsweise Arbeits-, Hygiene- 
und Strassenverkehrsnormen, wie sie in Hausordnungen oder Gesetzen verschriftlicht sind, sowie die informel-
len Regeln des Alltags. Das sind zum Beispiel Vorstellungen des guten Benehmens oder des öffentlichen und 
privaten Auftretens. 
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vermeiden zu denken: ûDie sind alle soü. Ich habe Freunde von hier, so echte Liechtenstei-

ner, die sind wirklich sehr nett, daher kann man nicht verallgemeinern.» 

Die Studienteilnehmenden erleben im Alltag Situationen, die eine Hierarchie in der Gesellschaft 

entlang der Herkunft und des jeweiligen rechtlichen Status widerspiegeln. So stehen ihrer Einschät-

zung nach die Einheimischen an erster Stelle, gefolgt von Angehörigen des EU-Raums und 

schliesslich den Drittstaatsangehörigen: «Schweiz, EU und die Anderen», oder «Inländer haben 

kein Problem. Dann kommt die EU und dann die Drittstaaten». Personen, die als Asylsuchende 

einreisten, fühlen sich besonders vulnerabel aufgrund ihrer unsichereren rechtlichen Situation und 

sind noch stärkeren Diskriminierungen ausgesetzt: «Als Flüchtling(-skind) ist man an allerletzter 

Stelle gestanden», wie eine Betroffene erzählt.  

Den Forschenden ist in Gesprächen und in Berichten aufgefallen, dass sowohl Liechtensteinerin-

nen und Liechtensteiner als auch migrierte Personen, die eine Brückenposition einnehmen, dazu 

neigen, Diskriminierungs- bzw. Rassismuserfahrungen zu trivialisieren. Dies zeigt sich in Aussagen 

wie «diese Erfahrung ist normal», «alle werden kontrolliert, das liegt bestimmt nicht am Kopftuch», 

«das sind ja nur Kinder» oder «es ist ja nicht böse gemeint». Migration bedeutet insbesondere für 

Studienteilnehmende, die nicht im Rahmen einer (hochqualifizierten) Anstellung migrieren und/o-

der nicht von Beginn an über ein einheimisches Netzwerk verfügen, erstmal «in jeder Situation von 

unten anzufangen». Viele der befragten zugewanderten Personen erlebten eine Phase der Trauer 

nach der Ankunft ï bis hin zu Depressionen. Sie waren traurig, weil sie einen Teil der Familie 

zurücklassen mussten, weil vieles ungewohnt war, weil sie wenige soziale Kontakte hatten oder 

Ablehnung erfuhren. Einige Personen erlebten Traumatisierungen, beispielsweise durch Fluchter-

fahrungen oder durch die jahrelange Trennung von den Eltern. Wenn es Migrierten gelingt, erfolg-

reiche Strategien zu entwickeln, erleben sie dies als Stärke: «Ich habe vor nichts Angst, denn wir 

sind trainiert, von unten, von null anzufangen.» Den meisten (mit gesichertem Aufenthaltsstatus) 

gelingt es mit den Jahren, Gefühle des «zu-Hause-seins» zu entwickeln, sie fühlen sich in Liech-

tenstein «verankert», wie es mehrere Studienteilnehmende ausdrücken. Bei einigen Befragten ist 

die Rede von einem Ankommen bei sich selbst, bei anderen handelt es sich um eine Einbettung in 

die aufgebauten sozialen Bezüge, insbesondere in die Familien (vgl. auch Kapitel III.4). 

Die Zugehörigkeit zum neuen Ort bleibt vielfach auch nach langjähriger Anwesenheit, ja selbst für 

die zweite Generation, brüchig. Studienteilnehmerinnen erleben, dass sie von Liechtensteinerinnen 

und Liechtensteinern immer wieder gefragt werden: «Woher kommst du? Wie lange bleibst du? 

Wirst du wieder zurückgehen?» Solche Fragen führen ihnen vor Augen, dass sie doch nicht ganz 

dazu gehören (können). Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass insbesondere Flücht-

linge Angst äussern, zurückgeschickt zu werden, selbst wenn sie über einen gesicherten Aufent-

haltsstatus verfügen. Besonders treffen solche Infragestellungen jedoch die zweite Generation, die 

sich in Liechtenstein verankert fühlt: «Ich gehe jedes Jahr in die Ferien in die Türkei, aber daheim 

bin ich hier, ich kann mir nicht vorstellen, in der Türkei zu leben, die Lebenseinstellung ist zu anders 

dort.» Die zweite Generation erhebt den Anspruch auf gleichwertige Zugehörigkeit und Teilhabe 

an der Gesellschaft. Jede Absage an Zugehörigkeit erschüttert sie in ihrem Selbstverständnis und 

ihrer Identität. Auch eingebürgerte Personen sagen, «dass der liechtensteinische Pass dies auch 

nicht ändert, der Nachname lºst sofort aus: ûAh du bist eine Ausländerinü».  
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1.2. Zugang zu Informationen, staatlichen Einrichtungen und Mehrheitsgesellschaft 

1.2.1. Migrantische Selbstorganisation und professionelle Angebote 

Der Bedarf an Informationen zu verschiedensten Aspekten des Lebens ist laut Fachleuten und 

Migrantinnen und Migranten sehr hoch, insbesondere in den Bereichen Aufenthalts- und Arbeits-

rechte, Sozialversicherungen und Krankenkasse. Auch Unterstützung bei der Arbeitssuche und 

beim Ausfüllen von Formularen wird nachgefragt. 

Expertinnen und Experten beobachten, dass sich frisch Zugewanderte bei Fragen zunächst an 

Personen der eigenen Sprachgemeinschaft wenden, an Bekannte und Verwandte, Vereine oder 

religiöse Autoritätspersonen (Pfarrer, Imam). Innerhalb ethnisch, religiös und sprachlich definierter 

Gruppen herrsche ein Vertrauensvorschuss. Bereits länger ansässige Migrantinnen und Migranten 

berichten, dass sie sich in verschiedenen Bereichen für die neu angekommenen Personen einset-

zen: Sie dolmetschen, vermitteln und treten in Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft. Gut verankerte 

Personen bezeichnen Solidarität als ihre Pflicht: «Man muss sich engagieren für Migranten und 

ihre Familien.»  

Personen, die nicht auf Landsleute zurückgreifen können, wenden sich mit ihren Anliegen an Brü-

ckenpersonen, wie etwa an ihre Deutschlehrperson. Auch niederschwellige und unabhängige Be-

ratungsangebote wie Mintegra und infra sind gemäss Angaben der Geschäftsführungen gut be-

sucht und stärken die Handlungsfähigkeit der Zugewanderten in verschiedenen Bereichen profes-

sionell. Mintegra ist in der Schweiz (in Buchs) ansässig, bekommt vom Amt für Soziale Dienste 

(Fachbereich Chancengleichheit) einen Förderbeitrag für sozial-integrative Tätigkeiten zugunsten 

fremdsprachiger Personen mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Liechtenstein. Die Informations- und 

Beratungsstelle für Frauen (infra) in Schaan bietet ein Beratungsangebot für Migrantinnen an (In-

tegra) und wird ebenfalls finanziell vom Amt für Soziale Dienste (Fachbereich Chancengleichheit) 

unterstützt. Besonders wichtig ist laut Expertinnen, dass die Beraterinnen verschiedene Sprachen 

sprechen und bei Bedarf auf Dolmetschende zurückzugreifen können. Der LANV, der Liechtenstei-

nische ArbeitnehmerInnenverband, berät Migrantinnen und Migranten bei arbeitsrechtlichen Prob-

lemen und baut zurzeit eine Fachstelle Migration auf (vgl. Kapitel III.2).30 Wertvolle Informationen 

erhalten Migrierte laut eigenen Aussagen ausserdem zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten (als 

Beispiel wurden Kinderbetreuungsmöglichkeiten genannt), von anderen Eltern, Nachbarn oder 

Vereinen der Mehrheitsgesellschaft.  

Experten wie Migrantinnen weisen darauf hin, dass die staatliche Integrationsförderung ï etwa mit 

Integrationsprogrammen, wie sie die Schweiz kennt ï nicht systematisch etabliert ist. Sie schlagen 

vor, dass die Gemeinden basierend auf einer Gesamtstrategie eine (stärkere) Willkommenskultur, 

zum Beispiel mit Erstinformationsgesprächen, etablieren. Beispielsweise bot Schaan versuchs-

weise solche Gespräche an, die Gemeinde Ruggell einen Willkommensapéro. Zudem könnten be-

reits bestehende Angebote und freiwillig Engagierte durch den Staat besser vernetzt werden. 

Schliesslich weisen Expertinnen und Experten auf das Problem hin, dass Liechtenstein heute zwar 

über einige Integrationsprojekte verfügt, dass Migrierte diese aber nicht immer kennen. Die ange-

worbenen hochqualifizierten Fachkräfte sind laut Expertinnen und Experten weniger auf die bisher 

genannten Projekte angewiesen. Um hochqualifizierte Personen im globalen Kampf um die besten 

                                                 
30  Flyer in verschiedenen Sprachen weisen auf dieses Angebot hin. Der LANV besucht laut eigenen Angaben die 

Ausländervereine, um auf Beratungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. 
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Talente rekrutieren zu können, «müssen attraktive Arbeitsplätze mit dem ganzen Drumherum ge-

boten werden». Neu zugewanderte Fachkräfte kommen in den Genuss von Relocation Services 

(Umzugshilfen)31, sie erhalten Angebote für die Partnerin beziehungsweise den Partner, sie wer-

den bei der Unterbringung der Kinder und bei allen anfallenden Formalitäten (z. B. Versicherungs-

abschlüsse) unterstützt. Viele internationale Konzerne bieten eigene Integrationsangebote an, zum 

Beispiel Buddy-Systeme und betriebsinterne Sportclubs. Auf besondere Bedürfnisse der Angestell-

ten wird individuell eingegangen (solche Bemühungen zeigen sich in den meisten europäischen 

Ländern; vgl. Sandoz 2018).32  

1.2.2. Zugang zu staatlichen Einrichtungen 

Die zweite Generation macht mehrheitlich gute Erfahrungen mit Behörden und Ämtern und fühlt 

sich angemessen informiert. Sie führt dies auf ihre Sprach- und Ortskenntnisse zurück. Die meisten 

befragten Zugewanderten der ersten Generation hingegen berichten von der einen oder anderen 

ablehnenden Erfahrung. Zum einen spüren sie einen defizitorientierten Blick auf sich lasten, der 

von einem Studienteilnehmer auf «diese Vorurteile, die immer, immer reinspielen», zurückgeführt 

wird. Zum anderen fühlen sie sich teilweise ungenügend über ihre Rechte und Ansprüche infor-

miert. Expertinnen haben Kenntnis von Fällen, die ohne den Einsatz von Mittelspersonen und Or-

ganisationen der Mehrheitsgesellschaft nicht zu den ihnen zustehenden Informationen oder Leis-

tungen, etwa Sozialversicherungsleistungen, gekommen wären. Solche negativen Erfahrungen, 

aber auch vorangehende Erlebnisse mit staatlichen Institutionen in den Herkunftsländern führen 

zu fehlendem Vertrauen, Ängsten und Unsicherheiten und erhöhen die Hemmschwelle, sich bei 

Behörden und Ämtern Unterstützung zu holen oder sich zu informieren. Zugewanderte bevorzugen 

die oben erwähnten informellen und professionellen Angebote, weil sie niedrigschwelliger und un-

abhängiger sind (vgl. auch Ambruso et al. 2017). Die wenig zugängliche Behördensprache stellt 

insbesondere für neuzugezogene Personen eine zusätzliche Hürde dar. Studienteilnehmende ver-

weisen auf die im gesamten deutschsprachigen Raum aufkommende Forderung nach «einfacher 

Sprache». 

1.3. Deutscherwerb 

Die befragten Migrantinnen und Migranten stellen fest, dass der Erwerb der Landessprache im 

Alltag und im politischen Diskurs an Bedeutung gewonnen hat. Zugewanderte, deren Eltern in den 

1960er und 1970er Jahren als Arbeitnehmende für die Industrie und das Gewerbe rekrutiert wur-

den, erzählen, dass Deutschkenntnisse damals selten verlangt wurden: «Hauptsache, sie arbeite-

ten hart.» Die Migrationspolitik war auf temporäre Einsätze ausländischer Arbeitskräfte ausgerich-

tet. Auch die Eltern der befragten Zugewanderten glaubten an ihre Rückkehr und legten entspre-

chend wenig Wert auf den Erwerb der deutschen Sprache. Heute ï so die Erfahrung von Expertin-

nen und Migrierten ï werden gute Deutschkenntnisse von allen Personen und auch bei wenig qua-

lifizierten Tätigkeiten verlangt. Entsprechende Forderungen sind seit 2008 (für Drittstaatsangehö-

rige) rechtlich verankert; die Deutschkenntnisse werden mittels Integrationsvereinbarungen staat-

lich überprüft, aber auch durch finanzielle Beiträge an Deutschkurse gefördert (vgl. Kapitel II.3.6).  

                                                 
31  Fachkräfte wohnen nur zum Teil in Liechtenstein, der andere Teil in den angrenzenden Ländern. 
32  Die Gruppe der angeworbenen hochqualifizierten Fachkräfte wurde auf Grund ihrer privilegierten Situation nicht 

in die Befragung einbezogen. Die Informationen stammen von Expertinnen. 



IV. Integration aus Sicht von Fachleuten und migrierten Personen 

46 

Expertinnen, die über viele Jahre im Integrationsbereich arbeiteten, loben den Ausbau der Sprach-

angebote. Vor 20 Jahren hätten Personen für Deutschkurse unter Umständen in die grossen Städte 

reisen müssen. Heute werden Kurse in fast jedem Dorf angeboten, dabei können jedoch nicht 

immer die für die Integrationsauflagen erforderlichen Zertifikate erworben werden. Für Kinder und 

Jugendliche etablierten die Schulen Programme für Deutsch als Zweitsprache sowie erste Frühför-

derangebote (ausführlich in Kapitel III.3). Für Personen aus Drittstaaten ist die Integrationsverein-

barung des Ausländer- und Passamts obligatorisch (vgl. Kasten in Kapitel II.3.6). Wenn die Integ-

rationsvereinbarungen nach Jahren nicht erfüllt werden, besteht die rechtliche Möglichkeit die Auf-

enthaltsbewilligung zu entziehen. Nachforschungen ergaben, dass es bislang noch keinen Fall von 

Bewilligungsentzug gegeben hat. Nichtsdestotrotz sprechen die befragten Zugewanderten von ei-

nem existenziellen Druck. Selbst wenn sich Mitarbeitende auf dem Ausländer- und Passamt im 

Kontakt mit Zugewanderten bemühen, diesen Druck nicht zu verstärken, bringt die gesetzlich ver-

ankerte Sanktionsmöglichkeit Unsicherheiten mit sich. Ein befragter Migrant schildert es wie folgt: 

çSo eine Angst ist das eigentlich, bei den betroffenen Leuten. Angst, Unsicherheité Wo sie auch 

sagen, du, ich habe Bedenken über meine Zukunft im Liechtenstein. Obwohl sie sich eigentlich 

glücklich fühlen.» 

Die mit den gesetzlichen Änderungen eingeführte Anforderung, Kurse bereits vor Einreise im Aus-

land zu besuchen, wird von den zugewanderten Studienteilnehmenden kritisiert. Kurse nach der 

Einreise bezeichnen sie grundsätzlich als zielführender. Zu den in Fokusgruppen erwähnten Kritik-

punkten an den Kursen in Liechtenstein zählen: die finanziellen Belastungen durch den Eigenanteil 

bei den Kurskosten, Arbeits- und Lebensbedingungen, die die Kursbesuche erschweren (z. B. 

Schichtarbeit, Kinderbetreuung), und fehlende Unterstützung durch Arbeitgebende, besonders 

wenn Personen im Tieflohnsegment tätig sind (vgl. auch ECRI 2018, 22). Die aktuell diskutierten 

erhöhten Anforderungen an das zu erreichende Deutschniveau, zum Beispiel für Einbürgerungen, 

wären laut den Erfahrungen des Ausländer- und Passamtes für viele Personen aus Drittstaaten 

eine Herausforderung. Sprachschulen schätzen, dass nur rund ein Viertel ihrer Schülerinnen und 

Schüler in der Lage wären B2 zu bestehen.  

Neben Nachweisen über den Spracherwerb wird für den Erhalt der Niederlassungsbewilligung und 

zur Beantragung einer Einbürgerung eine Staatskundeprüfung verlangt. Befragte Migranten äus-

sern grundsätzliche Zweifel an der Messbarkeit von Integrationsleistungen, sei dies durch die 

Staatskundeprüfung oder andere Prüfungsformate. Wie ein Befragter sagt: «(Es) sagt überhaupt 

nichts, wenn du die Staatskundeprüfung bestanden hast. Das ist eine Broschüre, die lernst du 

auswendig, das sagt nichts über dein Level von Integration.» 

Migrantinnen und Migranten berichten, dass sie in unterschiedlichen Kontexten auf ihre (fehlenden) 

Deutschkenntnisse angesprochen werden, auch ausserhalb des Arbeitsmarktes, zum Beispiel im 

Spital. Ein Studienteilnehmer schildert seine Eindrücke: «Egal, was du machst, du bist immer der 

Andere (é) In Kanada sind sie da ganz anders. Meine Verwandten waren ¿berrascht: ûDeutsch 

als Zweitsprache, was ist das?ü Deutsch als Zweitsprache: Bist du grad abgestempelt: ûDu bist 

nicht von da, du lernst Deutsch als Zweitspracheü.» Bereits ein starker Akzent markiere Kinder als 

«Migrant, Ausländer», wie eine Schulexpertin berichtet. Auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft we-

cke dies mitunter Zweifel an den generellen Fähigkeiten. 

Die befragten Zugewanderten fühlen sich angesichts solcher Erlebnisse unter Druck gesetzt, in 

allen sozialen Situationen fliessende Deutschkenntnisse als Integrationsbeweis zu demonstrieren. 

Negative Beurteilungen erleben sie als nicht situationsangemessen, «als beleidigend» und als eine 

Absage an ihre Zugehörigkeit. Vor diesem Hintergrund wird die erstaunlich hohe Zahl an Personen, 

die in der Volkszählung 2015 Deutsch als ihre Hauptsprache angibt, verständlich (vgl. Kap. II.3.6). 
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Auch bei den hier Befragten ist eine Überbewertung der auf dem soziodemografischen Fragebogen 

angegebenen Deutschkenntnisse denkbar. Ohne die guten Kenntnisse in Abrede stellen zu wollen, 

ist zu vermuten, dass migrierte Personen sich wünschen, bezüglich ihrer sprachlichen Integration 

positiv bewertet zu werden.   

Gute Deutschkenntnisse eröffnen den zugewanderten Studienteilnehmenden die Möglichkeit, sich 

für ihre Anerkennung einzusetzen und für ihre Rechte zu kämpfen. Das Problem sei, sagt eine der 

Befragten, dass «sich nicht jeder durchsetzen kann. Wenn man nicht versteht, was der andere 

sagt, nicht die rechtliche Lage versteht und kennt, kann man sich nicht durchsetzen». Auch Exper-

tinnen und Experten stellen fest, dass sich Personen mit geringen Deutschkenntnissen zum Bei-

spiel bei Sozialversicherungen nicht gegen Entscheide wehren (können). Auf dem Arbeitsmarkt 

seien Personen mit geringen Deutschkenntnissen vulnerabel und daher leichter ausbeutbar. 

1.4. Mehrsprachigkeit 

Erstsprachen werden von Expertinnen und Experten in erster Linie als Hindernis für den Deutsch-

erwerb wahrgenommen und diskutiert, vor allem bezüglich Personen aus Balkanländern, der Tür-

kei und Südeuropa. Die in der Integrationsstrategie 2010 angesprochene Anerkennung der Mehr-

sprachigkeit spiegelt sich nicht in den Erfahrungen der befragten migrierten Personen wider. Viele 

sind überzeugt: «Auf andere Sprachen wird kein Wert gelegt.» Es wird von einem Unternehmen 

berichtet, das seit Kurzem verbietet, die Erstsprache zu sprechen, auch in den Pausen (vgl. Kapitel 

III.2). Eine Mutter erzählt, dass ihren Kindern von einer Lehrperson verboten wurde, in der Pause 

eine andere Sprache zu sprechen. Auch im Alltag machen Studienteilnehmende die Erfahrung, 

dass es Leute stören kann, wenn sie in ihrer Erstsprache sprechen. Die Betroffenen erleben dies 

als Ablehnung, während Mehrfachzugehörigkeiten für sie Teil von Integration sind (vgl. hierzu Teil 

I). Eine Ausnahme stellen die hier nicht befragten, umworbenen hochqualifizierten Fachkräfte in 

den multinationalen Unternehmen dar. Von dieser Gruppe werden laut Expertinnen im Alltag weit 

weniger Anpassungsprozesse verlangt als von fremdsprachigen Personen, die über andere Kanäle 

einreisen. So wird in internationalen Konzernen im Management zum Teil Englisch gesprochen. 

1.5. Theoretische Hinweise und Interpretation 

In den Aussagen der Studienteilnehmenden (Expertinnen wie Migranten) zeigen sich zwei unter-

schiedliche typische Muster in den Lernprozessen, die auf Seiten der Migrierten nach der Einwan-

derung einsetzen. Einerseits erfolgt Integration durch die Aneignung von Sprach- und Landes-

kenntnissen und Anpassung an vorherrschende Regeln. Andererseits erfolgt Integration durch die 

ï auch kritische ï Auseinandersetzung mit der Migrationserfahrung und den angetroffenen gesell-

schaftlichen Verhältnissen. Der zweite Aspekt wird nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines Kon-

textes erforderlich, der ambivalent auf Migration und Vielfalt reagiert ï so die hier vorgebrachte 

These. 

1.5.1. Integration durch Sprach-, Landes- und Regelkenntnisse 

In der Integrations- und Sprachpolitik kann von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden, 

der sich in rechtlichen Bestimmungen, Fördermassnahmen, aber auch den Sprachpolitiken im Ar-

beitsmarkt und im Bildungssystem manifestiert. Während der sogenannten Gastarbeiter(innen)zeit 

waren Niederlassungen und Integration nicht erwünscht (vgl. Teil II), Deutschkenntnisse wurden 
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weder gefordert noch gefördert. Heute versteht sich Liechtenstein als Einwanderungsland, Integra-

tion ist gesetzlich verankert. Wie gezeigt, wurden ein breites Angebot an Deutschkursen aufgebaut 

und Projekte ins Leben gerufen, welche die Integration unterstützen. Die verfolgten Ansätze in 

gesetzlichen Massnahmen, Projekten und im Alltag basieren auf Prinzipien des Forderns und För-

derns und der Assimilation. Sie zielen durch Anreize (z. B. finanzielle Unterstützung von Deutsch-

kursen) und Kontrolle/Sanktionen (z. B. Integrationsvereinbarungen, Abwertungen von Akzenten 

und Fehlern im Alltag33) darauf ab, dass Zugewanderte die lokale Sprache erlernen und die hiesi-

gen Regeln internalisieren (=Assimilation). Die gesetzlich geforderte Auseinandersetzung mit dem 

Land umfasst geschichtliches, geografisches und Alltagswissen, das abfragbar sein muss. 

Deutschkenntnisse und Landeswissen sind für Aufenthaltsrechte und Einbürgerungen, zumindest 

für Drittstaatsangehörige, Pflicht. Im Alltag werden Migrierte von Liechtensteinerinnen und Liech-

tensteinern auch auf informelle Regeln aufmerksam gemacht.  

Insbesondere zu Beginn ihres Aufenthaltes entwickeln Zugewanderte typischerweise Strategien 

der Anpassung, nicht nur, um gesetzliche Auflagen zu erfüllen, sondern auch, um Kontakte aufzu-

bauen und als Menschen Wertschätzung erfahren zu können. Die Berichte der Befragten deuten 

auf eine gesellschaftliche Entwicklung hin, bei der Integration, oder hier eher Assimilation, im Alltag 

am Grad der Deutschkenntnisse und an der Übernahme der herrschenden Regeln gemessen wird. 

Die Anerkennung als Mitbürgerin, als Mitbürger, das eigentliche Ziel der Integration, muss sich ein 

Migrant, eine Migrantin durch Assimilation und Unterordnung unter die bestehende Ordnung ver-

dienen. 

Um sich die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen zu können, bringen auch die hier 

befragten Zugewanderten ungleiche psychische, soziale, kognitive und finanzielle Voraussetzun-

gen mit. Auch unterscheiden sich die Lebensbedingungen wesentlich: Dies betrifft Ausbildungs-

stand, Einkommen, Motivation und Lernfähigkeit, aber auch den Zugang zu Unterstützungsnetzen. 

Sogenannte Expats sind von den Arbeitgebenden rundumversorgt, während weniger privilegierte 

Personen auf informelle und professionelle Angebote angewiesen sind. Die Berichte belegen je-

doch auch für diese Gruppen ein relativ gut ausgebautes formelles und informelles Unterstützungs- 

und Solidaritätsnetz (zu den Lücken siehe nächstes Unterkapitel 1.5.2). Einige Personen sind 

durch Erwerbsarbeit und Betreuungsaufgaben doppelt belastet; auch Schichtarbeitenden fehlt Zeit 

und Energie, sich in der Freizeit zu engagieren. 

Im assimilativen Ansatz werden mitgebrachte Ressourcen und Fähigkeiten kaum einbezogen (vgl. 

Teil I). Laut Berichten von Betroffenen scheint in manchen Situationen der Gebrauch von anderen 

Sprachen im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz gar zu stören. Bezüglich Frühförderung und 

Bildung unterstreichen befragte Expertinnen den pädagogischen Vorteil des Gebrauchs von 

Deutsch, selbst in Schulpausen. Beim Gebrauch der Erstsprache befürchten sie ausserdem, dass 

dieser ausschliessend wirkt (auf die deutschsprachigen Kinder).34 Eine Ausnahme stellen interna-

tionale Konzerne dar, wo unter hochqualifizierten Angestellten auch Englisch gesprochen wird.  

                                                 
33  Wir vermuten, dass sich der Fokus der gesetzlichen Massnahmen auf den Spracherwerb auf die Alltagswahr-

nehmung auswirkt. Zugewanderte werden laut Berichten der Befragten auch im Alltag am Grad ihrer Deutsch-
kenntnisse gemessen und beurteilt. Gute Deutschkenntnisse werden zu einem Loyalitätsbeweis. Mögliche Fol-
gen sind Stigmatisierungen und Ausschlüsse statt Integration. 

34  Erkenntnisse der Migrationspädagogik hingegen rücken von einer ausschliesslich monosprachlichen Ausrich-
tung ab und setzen stattdessen bewusst auf eine mehrsprachige Erziehung, die Minderheitssprachen einbe-
zieht (Leiprecht und Kerber 2005).   
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1.5.2. Ambivalenzen und Unterschiede im Umgang mit Migration und Vielfalt 

Die Interviews lassen auf eine ambivalente Aufnahme durch die Mehrheitsgesellschaft schliessen. 

Einerseits fühlen sich Migrantinnen und Migranten von Einheimischen aufgenommen, andererseits 

reagieren letztere misstrauisch, abwehrend oder gar ausschliessend auf sie. Schliessungspro-

zesse können in kleinen und gut vernetzten Gesellschaften wie Liechtenstein besonders virulent 

werden. Der Wandel vom Gastarbeitsregime zum Einwanderungs- und Integrationsland scheint 

noch nicht vollständig vollzogen und von allen getragen. In manchen Situationen bleibt die Zuge-

hörigkeit zur Gesellschaft umstritten (vgl. Kasten 13 zur Theorie des Gastrechts). Trotzdem be-

zeichnen die befragten Migrierten Liechtenstein als ihren Lebensmittelpunkt. 

Sie sprechen von einer gesellschaftlichen Rangordnung, der sie begegnen: von den Schweizerin-

nen über die EU-Bürger bis zu den Drittstaatsangehörigen. Diese Statushierarchie wird durch die 

unterschiedlichen rechtlichen Stellungen und ausländerrechtlichen Anforderungen verstärkt (vgl. 

Marxer 2010). Die Anerkennung von Migrantinnen und Migranten im Alltag erweist sich als abhän-

gig von Herkunft, Schichtzugehörigkeit und gelegentlich physiognomischen Merkmalen. Dies spie-

gelt sich in den verbreiteten Annahmen über Integrationsfähigkeit: Während die Integration von 

angeworbenen Fachkräften und Personen aus den umliegenden Staaten gemeinhin als gegeben 

gilt, fühlen sich Drittstaatsangehörige, die nicht zu den rekrutierten Fachkräften gehören, im Ge-

gensatz zu früher in ihren Integrationsbemühungen und -leistungen zwar durch öffentliche Ange-

bote unterstützt, zugleich aber stärker staatlich und im Alltag überwacht, überprüft und mitunter als 

Menschen zweiter Klasse behandelt. Schamgefühle oder Wut zählen zu den typischen Reaktionen, 

wie in den Fokusgruppen spürbar wurde. 

1.5.3. Integration durch Auseinandersetzung mit Migrationserfahrung und gesellschaftlichen Verhältnis-

sen  

In den Interviews zeigt sich als zweites Muster: Migrierte setzen sich aktiv mit ihren Erfahrungen 

und umfassend, auch kritisch, mit der Gesellschaft auseinander. Migration, so zeigen die Erzäh-

lungen, verlangt einen Umgang mit Entbehrungen, Trauer, Fremdheitsgefühlen, rechtlicher Unsi-

cherheit und den oben beschriebenen Ambivalenzen, Abwertungserfahrungen und Ausschlüssen.  

Migrationserfahrungen und die Schattenseiten einer Gesellschaft erfordern von Zugewanderten 

grosse emotionale und kognitive Leistungen, um gegenüber sich selbst wie auch gegenüber der 

Gesellschaft ein positives Bild bewahren zu können. Diese Leistungen bleiben grösstenteils un-

sichtbar, kaum ein befragter Experte erwähnte sie. In diesem Zusammenhang lassen sich die teil-

weise ablehnenden Reaktionen auf Einbürgerungstests verstehen. Denn die Tests vermögen die 

für die Zugewanderten essenziellen Integrationsleistungen in ihren Augen zu wenig zu würdigen. 

Zugewanderte müssen, um im neuen Kontext handlungsfähig zu werden, zum Beispiel nicht nur 

Grussformeln im Alltag oder das politische System kennen lernen, sondern ebenso gesellschaftli-

che Rangordnungen und vorherrschende Assimilationserwartungen. Kenntnisse der lokalen Spra-

che sind vor diesem Hintergrund ein Mittel der (Selbst-)Ermächtigung, um Zugang zu finden, an 

der Gesellschaft teilzuhaben und mitzuwirken und um sich auch gegen Unterordnungs- und Assi-

milationsforderungen wehren zu können. 
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Kasten 13. Dynamiken in Migrationsgesellschaften ï Theorie des Gastrechts 

Im Fachdiskurs herrscht Konsens, dass die Ureigenschaft des Fremden darin besteht, die 

Selbstverständlichkeiten der aufnehmenden Gemeinschaft zu irritieren. Solche Selbstverständ-

lichkeiten kommen in informellen und formellen Regeln zum Ausdruck und sind gemeinschafts-

bildend. Die Mehrheitsgesellschaft nimmt Fremde deshalb als potenzielle Gefahr für die beste-

hende Gemeinschaft wahr, insbesondere, wenn sie Regeln nicht unhinterfragt befolgen, schlies-

sen sie sie aus. Bereits die äussere Erscheinung der Zugewanderten oder das Wissen um ihre 

Herkunft lassen die Mehrheitsgesellschaft Fremdheit vermuten. Am stärksten betroffen sind 

Personen, die als «kulturfern» und daher als besonders fremd gelten. Das in vormodernen Ge-

sellschaften etablierte übergreifende «Gastrecht» ermöglichte es laut Hüttermann, solche Re-

aktionen abzufedern und Fremde mittels Sonderstatus einzubeziehen. Von den «fremden Gäs-

ten» wurde erwartet, dass sie die «Regeln und Vorgaben der ûHausherrenü» befolgten (Hütter-

mann 2018, 99). In modernen Migrationsgesellschaften lebt die Vorstellung eines Gastrechts 

weiter, so die in dieser Studie vorgebrachte These. Nach dem Zweiten Weltkrieg galten die 

rekrutierten Arbeitskräfte im gesamten deutschsprachigen Raum als Gäste, obwohl sie arbeite-

ten, Miete und Steuern zahlten. Auch wenn der Gastbegriff seit der Anerkennung als Einwan-

derungsland und der Einführung von Integrationspolitiken in den meisten europäischen Ländern 

kaum noch verwendet wird, durchdringt er Denkweisen und Verhalten weiterhin.  

Die in dieser Studie befragten Zugewanderten nehmen insbesondere zu Beginn die Rolle des 

«Gastes» ein, der sich dankbar zeigt, die Vorzüge des neuen Landes preist, sich anpasst oder 

sich gar unsichtbar macht und keine überzogenen Ansprüche stellt. Einheimische nehmen die 

Rolle des «platzanweisenden Gastgebers» ein, der den Gästen erklärt, «wie es hier so läuft», 

und allfällige Regelübertritte sanktioniert. Auch die staatlichen Hilfen zur Anpassung funktionie-

ren teilweise nach demselben Prinzip. «Erst durch die restlose Anpassung an die bestehenden 

normativen Standards verdient sich der Fremde Anerkennung (é)è (Hüttermann 2018, 68). 

Personen, die nicht dem Bild des dankbaren Gastes entsprechen, müssen mit Irritation, Miss-

trauen und Disziplinierung durch die Mehrheitsgesellschaft rechnen. 

Heute werden der «Wille zur Integration» sowie Deutsch- und Staatskundekenntnisse zumin-

dest bei gewissen Migrationsgruppen überprüft. Sie können als Aufnahmeritual verstanden wer-

den, die der oder die Zugewanderte bestehen muss, um Teil der Gemeinschaft zu werden. Der 

Entzug der Aufenthaltserlaubnis, also der Ausschluss aus der neuen Gemeinschaft, droht den-

jenigen, die Integrationsvereinbarungen nicht erfüllen (zumindest laut Gesetz).  

Aber auch wenn alle Anforderungen in Integrationsvereinbarungen erfüllt werden, müssen Zu-

gewanderte das Vertrauen der Einheimischen immer wieder aufs Neue gewinnen und den An-

passungswillen sowie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dies verdeutlicht, dass die Migra-

tionsbevölkerung trotz ihrer zunehmenden Integration nicht unhinterfragt als gleichrangig aner-

kannt ist, ihr Status schwankt zwischen Gast und Bürger, Bürgerin (vgl. auch Hüttermann 2018).  

 

Für Zugewanderte sind etwa der Einbezug mitgebrachter Ressourcen und Fähigkeiten und die 

Anerkennung von Mehrfachzugehörigkeiten und Mehrsprachigkeit wichtig. Integrationsprozesse in 

dieser Lesart würden nach gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozessen verlangen, welche, 

wie die Studie zeigt, höchst umstritten sind. Diese Lesart von Integration findet sich daher seltener 

in gesetzlichen Massnahmen, Projekten und im Alltag.   
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1.6. Bedarfseinschätzung 

Die befragten Personen äusserten sich in den Interviews zu ihren Wünschen und Empfehlungen, 

wie Akkulturation gelingen kann. Diese wurden mit der Einschätzung des Forschungsteams er-

gänzt.  

1.6.1. Institutionalisierte und koordinierte Integrationsmassnahmen 

Expertinnen wie auch Migrantinnen und Migranten verweisen auf die zunehmende Zahl bestehen-

der Angebote im Bereich Information, Beratung und Spracherwerb sowie auf gewisse diesbezüg-

liche Problematiken und Lücken. Einzelne (kritische) Expertinnen vermissen eine staatliche Ge-

samtstrategie, Integrationsprogramme und eine Integrationsfachstelle, welche die vorhandenen In-

tegrationsmassnahmen koordiniert und vernetzt (vgl. Teil IV). Es fehle ein klares staatliches Enga-

gement im Bereich der Grundförderung, insbesondere der Erstinformation. Das Forschungsteam 

macht die Erfahrung, dass solche Einladungen zu Gesprächen in der Schweiz sehr geschätzt wer-

den, sie sind eine effektive Möglichkeit, die Bedürfnisse zu erfassen.  

Auch die fehlende Kontinuität der Angebote wird als Problem erwähnt. Die niederschwelligen, un-

abhängigen Beratungsstellen sowie Informationsveranstaltungen, gerade zum Arbeitsmarkt und 

zu Rechtsfragen, werden von Zugewanderten geschätzt und entsprechen einem hohen Bedarf. 

Auch aufsuchende (soziale) Arbeit wird als bislang noch wenig genutzte Möglichkeit genannt, um 

insbesondere schwer erreichbare Gruppen einzubeziehen. 

Ein weiteres Anliegen bezieht sich auf die Anerkennung der Integrationsarbeit, die meist wenig 

sichtbar durch Migrantenvereine und lange anwesende Einzelpersonen sowie Freiwillige der Mehr-

heitsgesellschaft geleistet wird. Sie unterstützen Zugewanderte mit Informationen, Begleitungen 

und Übersetzungen und setzen sich für bessere Rahmenbedingungen und ein gutes Zusammen-

leben ein. Eine Integrationsfachstelle sollte laut einzelnen Aussagen auch Koordinationsaufgaben 

für Freiwillige übernehmen und Auskunftsbüro für die Gemeinden sein, Mentoringprogramme be-

treuen und Freiwilligenarbeit begleiten (dies kann auch an eine Organisation delegiert werden). 

Das Deutschkursangebot wurde in den letzten Jahren aufgebaut. Die im Rahmen dieser Studie 

geäusserten Kritikpunkte (Kap III.1.3) sind teilweise umstritten, was eine zusätzliche Evaluation 

des Bedarfs und der Möglichkeiten nahelegt. Offenbar bestehen auf Seiten der Zugewanderten 

Informationsdefizite bezüglich der Angebote, was, wie erwähnt, für die systematische Erstinforma-

tion spricht. Eine Verschärfung der gesetzlichen Anforderungen für Aufenthaltsgenehmigung und 

Einbürgerungen erscheint auf Grund der hier vorgenommenen Auslegeordnung nicht zielführend, 

da sie insbesondere den Druck auf vulnerable Menschen erhöhen, die im Alltag bereits wenig An-

erkennung und Verständnis geniessen.   

1.6.2. Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Ressourcen 

Mit dem Bekenntnis zur Integration(-spolitik) hat sich auch Liechtenstein von der Vorstellung von 

Zugewanderten als Gästen offiziell verabschiedet. Integrationspolitik adressiert Zugewanderte als 

Mitbürgerinnen und Mitbürger und damit als integralen Teil der Gesellschaft. Das Grundsatzpapier 

der Regierung zur liechtensteinischen Integrationspolitik (2007) sowie das Integrationskonzept 

2010 plädieren für eine positive Betrachtung von Vielfalt und heben das Potenzial der Zugewan-

derten hervor (vgl. Teil I). Eine solche Perspektive ist jedoch, wie die vorliegende Analyse zeigt, in 

der Politik und im Alltag noch wenig umgesetzt. Wie oben aufgezeigt, ist die Zugehörigkeit von 
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Migrierten auch bei langjähriger Anwesenheit in der Mehrheitsgesellschaft umstritten und der Blick 

auf sie mehrheitlich defizitorientiert. Eine neue Denkweise ï Zugewanderte als Mitbürgerinnen und 

Mitbürger mit Ressourcen ï kann durch konkrete Massnahmen gefördert werden. Eine Auseinan-

dersetzung mit den Veränderungen, welche der Wandel zur Migrationsgesellschaft mit sich bringt 

(vgl. auch Kapitel III.7), könnte helfen, die Gemeinschaft Liechtensteins neu als eine vielfältige und 

von Migration geprägte zu definieren und Migrierte als Bereicherung zu verstehen. Damit dürften 

auch Ressourcen wie Mehrsprachigkeit verstärkt Anerkennung finden, wie es im Integrationskon-

zept von 2010 vorgesehen ist. 

Deutschkenntnisse haben sich im Alltag teilweise zum Integrationsbeweis entwickelt. Sprache 

(wieder) stärker als nützliches Kommunikationsinstrument und weniger als Integrationsbeweis und 

Identitätsbekenntnis zu verstehen, könnte die Debatte um den Spracherwerb versachlichen. 

Um die Folgen von Migration und der damit verbundenen Traumata und Entbehrungen emotional 

und kognitiv zu verarbeiten und zu «etwas Positivem zu wenden», wie ein Befragter sagt, wird viel 

Zeit benötigt. Migrierte erhoffen sich für diese Verarbeitungs- und Lernprozesse mehr Verständnis 

von Seiten der Mehrheitsgesellschaft.35 

2. Integration in den Arbeitsmarkt 

In diesem Kapitel werden die Arbeitssituation und die Erfahrungen der Befragten auf dem Arbeits-

markt analysiert. Wie können die Befragten (vulnerable Gruppen) ihr Potenzial im Bereich der Er-

werbsarbeit entfalten? Wie nehmen sie die Integration in den Betrieben und Unternehmen wahr? 

Wie wird mit Vielfalt umgegangen? Können sie sich gleichberechtigt einbringen? Die Berichte spie-

geln mehrheitlich die Perspektive der Arbeitnehmenden, auch wenn die Experteninterviews zusätz-

liche Hinweise zum Beispiel zur Entwicklung des Arbeitsmarktes resp. zur Arbeitgeberperspektive 

bieten. Für eine vertiefende Analyse müsste jedoch zusätzlich eine Arbeitgeberbefragung durch-

geführt werden und die Sichtweise des Arbeitsmarktservice Liechtenstein eingeholt werden.  

2.1. Zugang zum Arbeitsmarkt  

Laut befragten Expertinnen und einschlägiger Literatur (vgl. Teil II) finden gut qualifizierte Personen 

einen leichten Zugang zum Arbeitsmarkt. Erwähnt wird die Problematik, dass Personen aus Dritt-

staaten häufiger als andere Gruppen mit einer Anstellung vorliebnehmen müssen, für die sie über-

qualifiziert sind, wenn etwa ihre Diplome nicht anerkannt werden. Für Migrierte mit wenig formellen 

Qualifikationen ï insbesondere aus Ländern des Südens und Ostens ï ist es aufgrund des Struk-

turwandels der Wirtschaft schwieriger geworden, einen Arbeitsplatz zu finden, auch wenn die In-

dustrie nach wie vor Arbeitsplätze bietet und die Arbeitslosigkeit im Land generell tief ist (vgl. Ka-

pitel II.1). Letztere Gruppe stellt die Mehrheit unter den in dieser Studie befragten Personen. Nach-

folgende Darstellungen spiegeln daher die Perspektive der weniger privilegierten Personen.   

Besondere Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, bekunden Personen, die nicht 

mit einem Arbeitsvertrag in der Hand, sondern im Rahmen eines Familiennachzugs oder als (in-

zwischen anerkannte) Flüchtlinge einreisten. Für die befragten Studienteilnehmenden, die in diese 

Gruppe fallen, ist die Arbeit in mehrfacherer Weise ï auch als ursprünglicher Migrationsgrund ï 

zentral, und keiner Erwerbsarbeit nachgehen zu können, ist oft mit Schamgefühlen verbunden. 

                                                 
35  Expertinnen und Experten brachten die emotionalen Anforderungen und die Leistungen der Migrierten wenig 

zur Sprache. Dies zeigt, dass ein ressourcenorientiertes Denken noch wenig verankert ist. 
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«Nur warten» und «zu Hause sitzen» fällt insbesondere jüngeren Personen schwer, da sie über 

eine hohe Motivation und ausreichende Kräfte verfügen. Es ist anspruchsvoll, überhaupt einen 

Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden, wie eine geflüchtete Frau anschaulich beschreibt:  

«Es ist schwierig, hier eine Arbeitsstelle zu finden. Ich denke, nicht nur ich, ich denke, viele 

Ausländer möchten eine Stelle finden, eine gute oder schlechte am Anfang. Jeder möchte 

irgendwas arbeiten. So lange zu Hause bleiben, ist manchmal schwierig, nicht nur langweilig, 

dann denkt man auch: ûIch kann das und das nicht.ü Man macht sich selbst ein bisschen 

klein. Das ist (ein) grosses Problem. Ich habe gehört, in der Schweiz gibt es zum Beispiel im 

Altersheim für sechs Monate oder ein Jahr einen Praktikumsplatz, fast jeder Flüchtling hat 

diese Chance. Und hier ist es ganz, ganz schwierig, ein Praktikum zu finden. Das wünsche 

ich mir, dass sie das ändern.»36  

Auch Expertinnen und Experten in Liechtenstein empfehlen zusätzliche Brückenangebote und 

mehr Ressourcen zur Unterstützung der arbeitsuchenden Personen, zum Beispiel von Seiten des 

Amtes für Soziale Dienste oder bei der Flüchtlingshilfe. Während Integrationsprojekte (zum Bei-

spiel die Suppenküche des Vereins «Alte Metzg Schaan», die Stiftung 50Plus oder der Verein 

betreutes Wohnen mit dem Programm «JIL-Jobintegration Liechtenstein) von einigen Befragten 

sehr geschätzt werden, fühlen sich gut ausgebildete Personen in diesen nicht am richtigen Platz. 

Andere existierende Angebote (z. B. Einsätze auf Ämtern und bei Gemeinden) wurden in den In-

terviews nicht erwähnt. Personen aus Drittstaaten berichten, dass ihnen der Arbeitsmarktservice 

Liechtenstein, der für Arbeitslosigkeit und Stellenvermittlung zuständige Fachbereich der Abteilung 

Arbeit des Amts für Volkswirtschaft, vorschlage, als Reinigungskraft zu arbeiten, unabhängig von 

den Erfahrungen und Qualifikationen. Der Arbeitsmarktservice Liechtenstein hingegen teilt in sei-

ner Stellungnahme die Einschätzung, dass Probleme bei einer Anstellung oft weniger auf fehlende 

Qualifikationen, sondern eher auf fehlende Motivation, Einsatzbereitschaft oder Fleiss zurückzu-

führen seien.  

Auch Jugendliche der zweiten Generation respektive Personen, die als Kinder nach Liechtenstein 

gekommen sind, erleben Herausforderungen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Der Übergang von 

der Schule in den Beruf, so berichten Eltern beziehungsweise befragte Personen der zweiten Ge-

neration, sei für ausländische Kinder schwieriger als für einheimische ï was nicht bedeutet, dass 

ihnen der Einstieg nicht gelingt. Oft dauert es einfach länger oder sie verfügen über weniger Wahl-

möglichkeiten. Mehrere Mütter erleben, dass ihre Kinder «zwei Mal so gut sein müssen». «Und 

auch wenn sie sehr gute Noten haben, sind sie trotzdem zweiter Klasse» bei der Lehrstellensuche. 

Besonders betroffen scheinen in der Öffentlichkeit weniger angesehene Gruppen zu sein (vgl. Teil 

III). 

Expertinnen und Experten stellen fest, dass sich die betroffenen Ausländerinnen und Ausländer, 

Eltern wie Kinder, nicht viel zutrauen, «sie denken, sie kommen eh nicht weiter, die Stimmung ist 

etwas hoffnungslos». Problematisch finden Befragte, wenn Lehrpersonen die Kinder wenig ermu-

tigen, anspruchsvolle Berufe und ambitionierte Karrierewege zu verfolgen. Anschaulich ist das Bei-

spiel einer besonders ehrgeizigen Befragten. Für sie war immer klar, dass «ich dann mal studiere». 

Doch sagten ihr Lehrpersonen und weitere Personen in ihrem Umfeld, dass sie das «vergessen 

könne»; sie solle doch eine Lehre machen. Selbst die Mitschülerinnen und -schüler lachten sie 

aus, wenn sie von ihren Wünschen erzählte. Während sich andere Studienteilnehmende von sol-

chen Aussagen entmutigen liessen, verfolgte die Betroffene trotz zahlreicher Hürden hartnäckig 

ihren Weg und konnte schliesslich ein Studium abschliessen. çEs war wie ein Beweis, ich habôs 

                                                 
36  Es ist anzumerken, dass dies längst nicht in allen Kantonen der Schweiz gewährleistet ist. 
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geschafft. Vor allem, weil die Leute so gezweifelt haben.» Heute befindet sie sich in einer Anstel-

lung, bei der sie ihre Kenntnisse und Erfahrungen einbringen kann. Das Beispiel belegt, dass eine 

höhere Ausbildung wie auch der Arbeitsmarkteinstieg trotz fehlender Ermutigung gelingen kann. 

Doch nicht alle Kinder und Jugendlichen verfügen über einen vergleichbaren Kampfgeist und ge-

nügend Resilienz. 

2.2. Arbeitsbedingungen und Lebenslage 

Personen mit hochqualifizierten Tätigkeiten berichten von guten Arbeitsbedingungen. Zugewan-

derte aus den klassischen Rekrutierungsländern sind laut Expertinnen und Experten jedoch «über-

durchschnittlich oft in Tieflohnbereichen beschªftigt (é) und somit auch eher von Armut und Ar-

beitslosigkeit betroffen» (Marxer 2010, 136). Dies betrifft auch einen grossen Teil der in dieser 

Studie befragten Personen aus dem Mittelmeerraum, dem Balkan und der Türkei. Sie arbeiten zu 

niedrigen Löhnen in den Industriebetrieben in Liechtenstein oder der Schweiz. Besser gestellt sind 

die Vor- und Facharbeitenden. Auch Frauen sind in der Produktion zu finden. Es sei aber schwierig, 

sagen die dort beschäftigten Frauen, in diesem Bereich eine Teilzeitstelle zu bekommen, was für 

die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit mit der Familie wichtig wäre. Die meisten Studienteilnehme-

rinnen bleiben als Hausfrauen und Mütter zu Hause; nebenbei arbeiten sie in oftmals kleinen Pen-

sen zum Beispiel als Reinigungskräfte. Sie würden gerne einer geregelten Teilzeitbeschäftigung 

nachgehen, denn die meisten geben an, dass sie aus finanziellen Gründen arbeiten müssen. Nur 

wenige sagen, dass sie als Mutter keiner Erwerbsarbeit nachgehen wollen.  

Einige Familien verfügen nur über ein knapp existenzsicherndes Einkommen, auch wenn beide 

Elternteile erwerbstätig sind. Für diese Familien stellen zum Beispiel die Gesundheitskosten eine 

grosse Belastung dar. Obwohl die Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) 

im Jahr 2017 leicht zurückgegangen sind, werden die Ausgaben von den Zugewanderten oftmals 

als «viel zu teuer» empfunden (vgl. auch Marxer et al. 2019, 85). Die Erhöhung der Kostenbeteili-

gung kann mit ein Grund dafür sein, dass die Studienteilnehmenden laut eigenen Aussagen keine 

Ärzte mehr aufsuchen, sondern stattdessen direkt in der Apotheke ihre Medikamente beziehen. 

Eine Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (2016) zeigt, dass in der Schweiz 

wie in anderen europäischen Staaten der Anteil der Bevölkerung, der aus finanziellen Gründen auf 

ärztliche Untersuchungen verzichtet, beträchtlich zugenommen hat (Merçay 2017).  

Mehrere Studienteilnehmende berichten von steigenden Lebenskosten bei stagnierenden Löhnen 

im unteren Segment des Arbeitsmarktes: «Jedes Jahr wird es teurer und teurer.» Während gewisse 

Fachleute steigende Lebenskosten und sinkende Löhne aufgrund der beobachteten Deflation, wel-

che Konsumentenpreise stabil hält, bezweifeln, weist eine andere Expertin in diesem Zusammen-

hang auf die Problematik der Eurolöhne hin. Im Jahr 2015 beschloss das Parlament, dass Löhne 

auch resp. weiterhin in Euro ausbezahlt werden dürfen, und zwar an alle Angestellten, nicht nur 

Grenzgängerinnen. Lohneinbussen können bei Umstellungen die Folge sein. Die Handelszeitung 

(2015) berechnete eine Lohneinbusse von 9%, als Firmen auf Eurolöhne umstellten. Personen aus 

Drittstaaten weisen ausserdem darauf hin, dass sie in verschiedenen Bereichen mit höheren Kos-

ten konfrontiert sind als Personen aus der Europäischen Union oder aus Liechtenstein. Neben 

höheren Gebühren für die Autoversicherung kommen etwa Mehrkosten für Aufenthaltsbewilligun-

gen hinzu.  

Schliesslich wird auf die Problematik der Temporärarbeit hingewiesen, die wie im gesamten euro-

päischen Raum auch in Liechtenstein auf dem Vormarsch ist. In der Studie befragte Personen 

arbeiten zum Teil jahrelang in temporären Anstellungen. Ein Studienteilnehmer erzählt: «Das 
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heisst, ich muss alles vom Grundlohn sparen, jeder Mitarbeiter hat einen 13., nur die Temporären 

nicht. Nur Wohnen und Krankenkasse kosten für die ganze (fünfköpfige) Familie schon 3000 Fran-

ken. Ich habe keine Chance mit einem Lohn von 3800 Frankené Viele Jahre temporªr, das ist 

nicht korrekt. Wenige Jahre spielt keine Rolle, aber sechs bis sieben Jahre ist zu vielé meistens 

sind Ausländer temporär angestellt.»  

Sowohl Expertinnen als auch Migrantinnen und Migranten zeigen auf, dass sich weniger privile-

gierte Personen zum Teil gezwungen sehen, prekäre Arbeitsverhältnisse zu akzeptieren. Ein Be-

fragter berichtet: «Mein Chef hat zu mir gesagt: ûEntweder du nimmst das Angebot an oder du wirst 

gekündigt.ü Ich musste das Angebot annehmen. Österreicher oder Schweizer oder Liechtensteiner 

kºnnen nein sagen, aber wir T¿rken nichtéè Schwierig zu ertragen sind für die befragte Person 

nicht nur belastende Arbeitsbedingungen, sondern auch die von ihr beobachtete Ungleichbehand-

lung verschiedener Gruppen. Viele Befragte haben Angst vor Arbeitslosigkeit; sie kennen ihr er-

höhtes Risiko. Die meisten waren bereits betroffen oder sind zum Zeitpunkt der Befragung arbeits-

suchend beziehungsweise beziehen Sozialhilfe oder eine Invalidenrente.  

Schliesslich wurde in den Fokusgruppen von ablehnenden Reaktionen am Arbeitsplatz gespro-

chen. Studienteilnehmerinnen berichten von Unternehmen, bei denen es (den unqualifizierten Ar-

beiterinnen) seit Kurzem verboten ist, sich in einer anderen Sprache als Deutsch zu verständigen, 

auch in den Pausen: «Wir arbeiten in der Produktion, wir haben keinen Kontakt zu Kunden. Sie 

haben gesagt, es würde die anderen stören, vielleicht haben sie Angst, dass über sie gesprochen 

wird.» Bei Zuwiderhandlung gibt es eine mündliche, dann eine schriftliche Verwarnung und 

schliesslich die Kündigung. «Wir fühlen uns ausgeschlossen, wir wollen adaptieren, aber wir be-

kommen solchen Druck. (é) und auch in der Pause, das ist ja nicht bezahlt, da möchte ich spre-

chen, wie ich will.»  

Von Unverständnis und Unfreundlichkeit am Arbeitsplatz erzählen besonders häufig Muslime und 

Musliminnen. Auch Studien aus früheren Jahren zeigen, dass sie öfter ablehnende Erfahrungen 

machen und häufiger Angst vor Arbeitsplatzverlust haben als Angehörige anderer Religionen 

(Marxer, Sochin DôElia et al. 2017, 72ff.). 

Wie bereits im Kapitel III.1.3 ausgeführt, hat das Beherrschen der Landessprache an Bedeutung 

gewonnen. Während der Spracherwerb für ihre Eltern keine Rolle gespielt habe, sei dies heute 

anders, wie Studienteilnehmende erzählen: «Kein Deutsch, mit Kopftuch, kein Problem, Hauptsa-

che man arbeitete, schwere Arbeit und jetzté Jetzt kannst du mit Kopftuch und wenig Deutsch 

keine Stelle finden.» Auch für niedrigqualifizierte Anstellungen ohne Kundenkontakt werden heute 

gute Deutschkenntnisse verlangt, wie Expertinnen und Experten bestätigen.  

Dank der Deutschförderung hat die sprachliche Integration laut Expertinnen und Experten grosse 

Fortschritte gemacht (vgl. Kapitel III.1.3). Geringe Deutschkenntnisse und geringe schulische Bil-

dung sind vorwiegend bei Personen aus früheren Migrationsbewegungen zu finden, die noch nicht 

von der Deutschförderung profitierten und von Schulunterbrüchen betroffen waren. So sind etwa 

in der Studie befragte Personen aufgefallen, die im Familiennachzug in den späten 1970er Jahren 

und im Laufe der 1980er Jahre nach Liechtenstein geholt wurden und einen Ausbildungsunter-

bruch erlebten: «Wir sind zehn Jahre später gekommen, fast alle sind zehn Jahre später gekom-

men, zehn Jahre getrennt gelebt. Für Familiennachzug musste man (gemeint sind die Eltern) so 

lange ununterbrochen da arbeiten. Das war der Nachteil.» Die meisten nachgeholten Kinder und 

Jugendlichen schlossen in den Herkunftsländern die Grundschule ab, nur die jüngsten gingen nach 

der Umsiedlung in Liechtenstein weiter zur Schule. Die Mehrheit der jungen Männer begann nach 
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der Ankunft in den Fabriken zu arbeiten, die Mädchen hüteten in der Regel die jüngeren Geschwis-

ter. Diese Gruppe konnte wenig berufsbezogene Ressourcen aufbauen und nur Stellen mit gerin-

gem Anforderungsniveau finden.37 Besonders betroffen sind ältere Personen aus Südeuropa und 

türkische Studienteilnehmende, die heute mittleren Alters sind. Da sich die gesetzliche Lage geän-

dert hat und heute vermehrt in die Deutschförderung investiert wird (vgl. Kapitel III.1.3), werden in 

Zukunft weniger Kinder und Jugendliche38 von biografischen Brüchen betroffen sein, und wenn 

dies der Fall ist, wird mehr in den Aufbau ihrer Ressourcen investiert. Laut Expertinnen und Exper-

ten kann sich die sozioökonomisch wenig privilegierte Lage der Eltern jedoch negativ auf die nach-

folgenden Generationen auswirken. Sie kann sich quasi «vererben» (vgl. Sauer 2007 und Kapitel 

III.3).  

Doch der Ausbildungsstand erklärt die Lage von Migrierten auf dem Arbeitsmarkt nur zum Teil. So 

gelang es zum Zeitpunkt der Erhebung nicht allen besser ausgebildeten Personen, eine Anstellung 

entsprechend den Qualifikationen zu finden. Das Phänomen der fehlenden Anerkennung von im 

Ausland erworbenen Qualifikationen ist in den meisten Einwanderungsländern bekannt und wird 

in der Fachliteratur mit De-Qualifizierung, d. h. Entwertung der Qualifikationen und De-Klassierung, 

d. h. Verlust des sozialen Status, in Verbindung gebracht (vgl. Baghdadi 2012).   

Studienteilnehmerinnen, die im Herkunftsland studierten, arbeiten nun teilweise als Reinigungs-

kräfte. Eine mit einer Teilnehmerin befreundete Zahnärztin ist in einem Café angestellt. De-Quali-

fizierung und De-Klassierung sind für die Befragten nicht einfach zu bewältigen: «Ich habe mich so 

winzig gefühlt, es war nicht einfach, alle, die kommen, haben eine Geschichte, auch die, die mit 

guter Ausbildung kommen, müssen kämpfen, werden gebremst, (es gibt) viele, viele Barrieren.» 

Doch ist zu betonen, dass es unter den Studienteilnehmenden Personen gibt, die eine für sie pas-

sende Anstellung gefunden haben.  

Schliesslich weisen die in der Studie befragten Frauen wie erwähnt auf Schwierigkeiten im Bereich 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf hin. Neben fehlenden Teilzeitstellen in gewissen Branchen ist 

für Migrantinnen und ganz besonders für alleinerziehende Frauen, die einer Erwerbsarbeit nach-

gehen möchten/müssen, die Organisation der Kinderbetreuung eine Herausforderung ï besonders 

dann, wenn sie Schicht arbeiten und nicht auf informelle Unterstützung zurückgreifen können (z. B. 

Grosseltern).39 Sie verweisen auf hohe Kosten und mit den Arbeitszeiten (Schichtarbeit) unverein-

bare Öffnungszeiten der ausserfamiliären Betreuungseinrichtungen. Auch fehlen Ganztagsschu-

len.  

                                                 
37  Rund die Hälfte der Studienteilnehmenden verfügt über einen Schulabschluss auf Primar- oder Sekundarstufe, 

die andere Hälfte kann eine Lehre oder einen Studienabschluss vorweisen. 
38  Dazu zählen mitreisende Kinder von Arbeitsmigrantinnen und -migranten, Flüchtlingskinder oder Kinder aus 

früheren Verbindungen von Personen, die im Rahmen einer Ehe migrieren.  
39  Laut Expertinnen gibt es Eltern, die ihre Kinder zu den Grosseltern in die Herkunftsländer schicken und sie 

später als Jugendliche nachholen. In der Folge gestaltet sich die Integration der Jugendlichen wiederum schwie-
rig. 
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2.3. Strukturelle Einflussfaktoren 

Für einige der Befragten erwiesen sich ihr Aufenthaltsstatus und ihre Herkunft als nachteilig bei 

der Arbeitssuche. Asylsuchende, vorläufig aufgenommene Personen und zum Teil auch Flücht-

linge treffen auf Arbeitgebende, denen ihr Aufenthaltsstatus mit zu vielen Unsicherheiten verbun-

den ist. Da der liechtensteinische Arbeitsmarkt sehr klein ist, sind die Erwerbsmöglichkeiten einge-

schränkt, wenn Personen aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nicht in den umliegenden 

Ländern nach Stellen suchen können.  

Viele Befragte fühlen sich gegenüber Grenzgängerinnen und Grenzgängern (aus Österreich) be-

nachteiligt, da sich diese mit einem noch geringeren Lohn begnügen würden. Einen gesetzlich 

verankerten Mindestlohn gibt es in Liechtenstein nicht. Lohn- und Protokollvereinbarungen existie-

ren mit gut der Hälfte aller in Liechtenstein ansässigen Unternehmen, die im Branchenverband 

zusammengeschlossen sind. Für gewisse Branchen gibt es Gesamtarbeitsverträge (GAV), die von 

den Sozialpartnern ausgehandelt und von der Regierung allgemeinverbindlich erklärt wurden.  

Expertinnen und Experten beobachten, dass seit den Finanzkrisen vermehrt Personen aus Süd- 

und Osteuropa zu prekären Bedingungen angestellt werden ï selbst für Stellen mit höheren Qua-

lifikationsanforderungen. Zum Beispiel gibt es Berichte von spanischen und osteuropäischen 

Staatsangehörigen, die in der IT-Branche f¿r weniger als CHF 3ô000 pro Monat arbeiten. Aus Angst 

vor Stellenverlust würden sie sich laut Aussagen von Fachleuten nicht wehren. 

Das grösste Hindernis, um eine passende Lehrstelle oder eine Arbeitsstelle mit höheren Anforde-

rungen zu finden, ist das (fehlende) soziale Kapital. Eine junge Studienteilnehmerin erzählt: «Im 

Liechtenstein ist es so: Das Land ist klein, wenn man die richtigen Leute kennt, dann klapptôs. 

Meine Schulkollegen haben sich kein ûbitzliü Mühe gegeben, aber sie hatten den Namen. Der Papa 

hat halt die Stelle besorgt. Wir Ausländer, wir mit Migrationshintergrund, müssen doppelt so gut 

sein.» Auch bessere Schulnoten und höhere Qualifikationen bringen sie gegenüber der einheimi-

schen Konkurrenz bei Bewerbungen nicht immer in eine bessere Position. Studienteilnehmende 

sprechen von «regionalem Denken»: Arbeitgebende würden vorwiegend Personen vertrauen, die 

aus der Region stammten.  

Ein ausländischer Name kann bei Bewerbungen zum Ausschlusskriterium werden, wie Expertin-

nen und Experten und Zugewanderte einhellig betonen, auch wenn es keine statistischen Erhe-

bungen dazu gibt (vgl. Kapitel 3.2). In Bewerbungsgesprächen werde zum Beispiel nach der Her-

kunft gefragt. Eine junge in Liechtenstein geborene Türkin war besonders über die Frage nach den 

Tätigkeiten der Eltern irritiert. Von einer liechtensteinischen Kollegin, die in der Personalabteilung 

tätig ist, erfuhr sie, dass der betreffende Arbeitgeber keine Türkinnen und Türken anstellt. Eine 

andere Studienteilnehmerin äusserte den Eindruck, dass für hohe Positionen Liechtensteiner be-

vorzugt würden, was auch Fachleute bestätigen. In «unattraktiven Jobs», solchen mit tiefer Bezah-

lung und hoher Belastung, arbeiten hingegen fast ausschliesslich Ausländerinnen und Ausländer.  

Schliesslich werden religionsbedingte Benachteiligungen genannt. Studienteilnehmende berichten 

von Unternehmen, bei denen ein Kopftuchverbot herrscht. Auch bei der Lehrstellensuche erweist 

sich ein Kopftuch als besonders nachteilig. Marxer stellt auf der Basis von Umfragen fest, dass 

(sichtbar) praktizierende Musliminnen und Muslime sogar mit einem geringeren Einkommen rech-

nen müssen, auch wenn sie über dieselbe Ausbildung verfügen wie andere Angestellte (2017, 33). 

Ausserdem sind Frauen generell seltener in höheren Positionen vertreten (Marxer et al. 2019, 70).  
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Vor diesem Hintergrund spielen Schlüsselpersonen eine wichtige Rolle: Mehrere Studienteilneh-

mende berichten, dass sie dank der Vermittlung durch bekannte Liechtensteinerinnen und Liech-

tensteiner zu einer Anstellung kamen. Doch nicht alle Betroffenen haben diese Chance, und so 

wünschen sie sich Massnahmen und Angebote, damit «die Wand einmal durchbrochen wird», «da-

mit Ausländer auch eine Chance erhalten». 

Einzelnen Personen gelingt es trotz aller Schwierigkeiten und Benachteiligungen, eine Karriere zu 

verfolgen. Wie Fachleute und Betroffene betonen, müssen Zugewanderte besonders hart arbeiten 

respektive höhere Leistungen erbringen, um nicht nur eine Stelle, sondern auch, um die damit 

verbundene Akzeptanz und Wertschätzung zu erhalten. Ein anschauliches Beispiel ist die Erzäh-

lung einer Studienteilnehmerin aus dem ehemaligen Jugoslawien: «Ich bin froh und dankbar, dass 

ich diesen Job in diesem Land ausüben kann. Doch Vieles musste ich mir selbst erarbeiten, ich 

werde akzeptiert, ich werde geschätzt, weil ich auch viel gearbeitet habe, wollte zeigen, was ich 

kannéè Wie bereits weiter oben betont, haben nicht alle Menschen einen solch ausgeprªgten 

Kampfgeist und sind resilient genug, um sich nicht entmutigen zu lassen. 

2.4. Theoretische Hinweise und Interpretation 

Wie im Teil II dargestellt, erlebte das Fürstentum Liechtenstein nach dem zweiten Weltkrieg einen 

Wirtschaftsaufschwung, der mittels Arbeitsmigration möglich war. Die wirtschaftliche Lage zeigt 

sich im europäischen Vergleich nach wie vor stabil, die Arbeitslosigkeit ist generell gering. Der 

Arbeitskräftebedarf wird zu einem grossen Teil mit Grenzgängerinnen und Migranten gedeckt 

(Marxer, 2010, S. 136, vgl. auch Teil II). Die Fokusgruppengespräche und Experteninterviews wei-

sen ebenso wie die konsultierten Studien darauf hin, dass in Liechtenstein ähnlich wie in den um-

liegenden Ländern nicht alle Menschen gleichermassen vom wirtschaftlichen Wohlergehen profi-

tieren und die hier im Zentrum stehenden vulnerablen sozialen Gruppen besondere Herausforde-

rungen zu bewältigen haben. 

Während die weltweit «umworbenen Talente» auch in Liechtenstein, zumindest von Arbeitgebern, 

mit offenen Armen empfangen werden (vgl. auch Kapitel III.1), stossen die befragten Studienteil-

nehmenden, die nicht zu den rekrutierten Fachkräften gehören, auf erhöhte Schwierigkeiten be-

züglich ihrer Arbeitsmarktintegration.  

Die Mehrheit der Studienteilnehmenden ist im Segment der unattraktiven Stellen tätig. Ihre Erzäh-

lungen verweisen auf die damit verbunden typischen Charakteristiken von Stellen mit hohem Ar-

beitsplatzrisiko, schlechten Arbeitsbedingungen, niedrigen Löhnen und geringem Sozialprestige. 

Die Volatilität des Arbeitsmarktes und auch die erhöhten Anforderungen (zum Beispiel technisches 

Wissen und Deutschkenntnisse) treffen sie als erstes. Nicht anerkannte Bildungstitel können dazu 

führen, dass auch gut ausgebildete Personen ihr Potenzial nicht vollumfänglich entfalten können. 

Somit verfügen die meisten Familien nur über ein knapp existenzsicherndes Haushaltseinkommen 

und beklagen steigende Lebenshaltungskosten. Auswirkungen auf das Gesundheitsverhalten 

(keine Arztbesuche) und wenig Möglichkeiten, die Kinder zum Beispiel mit Kursen zu fördern, kön-

nen die Folge sein.  

Die Erzählungen deuten auch auf erhöhte Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule in den 

Beruf hin (vgl. für die Schweiz und Deutschland Imhof 2017). Generell ist das beruflich nutzbare 

Netzwerk von Zugewanderten und ihren Familien kleiner als dasjenige von Einheimischen. Wie 

gezeigt, empfinden die befragten migrierten Personen ihre Jobchancen und Arbeitsbedingungen 

im Vergleich zu den Einheimischen als schlechter. Auch «aus den amtlichen Statistiken lässt sich 
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schliessen, dass eine Gleichstellung (mit den Einheimischen) noch nicht erreicht ist» (Marxer, 

2010, 136 und Kapitel II.3).  

Die Erfahrungen der befragten Zugewanderten deuten darauf hin, dass Bevorzugungen und Be-

nachteiligungen je nach Aufenthaltsstatus, Herkunft/Sprache, Religion und Geschlecht variieren 

(vgl. Kasten 14). Aktuell fühlen sich in Liechtenstein Schwarze40 Personen, Türkinnen und Türken 

sowie Muslime generell bei Bewerbungen, aber auch innerhalb der Unternehmen stärker benach-

teiligt beziehungsweise stossen auf mehr Ablehnung als andere Gruppen (vgl. Kapitel III.5). Expe-

rimentelle Studien (identische Bewerbungsdossiers mit Namen unterschiedlicher Herkunft), die für 

Liechtenstein noch nicht durchgeführt wurden, könnten mögliche Diskriminierungseffekte präzise 

aufdecken. Eine Überblicksstudie belegt für zahlreiche westliche Länder (darunter auch Deutsch-

land, Frankreich, Kanada und die USA) eine erhöhte Diskriminierung bestimmter Ethnien und 

«Rassen» (races), je nach Land jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt (Quillian et al. 2019). 

Hohe Ablehnungsquoten in solchen Experimenten erfahren Schwarze Personen und Musliminnen 

und Muslime (Zschirnt und Ruedin 2016; Di Stasio et al. 2019). Ebendiese Gruppen fühlen sich 

teilweise auch in vorliegender Studie durch Lehrpersonen, Beratungsstellen und Arbeitsämter un-

genügend unterstützt, um sich (weitere) Qualifikationen anzueignen oder eine Karriere zu verfol-

gen.    

Frauen in dieser Studie ï dies gilt im Übrigen auch für Liechtensteinerinnen ï sind besonders von 

nachteiligen Arbeitsbedingungen und geringen Aufstiegschancen betroffen und stehen oft vor der 

Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Trotz potenziell nachteiliger Rahmenbedingungen 

sind aber auch in der vorliegenden Studie Personen zu finden, die eine Position entsprechend 

ihren Qualifikationen einnehmen und die gewünschte Berufskarriere verfolgen konnten. Diskrimi-

nierung, Ablehnung und mangelnde Unterstützung verbunden mit Vorurteilen sind daher als Me-

chanismen zu begreifen, die in gewissen Situationen und Interaktionen zum Tragen kommen und 

gewisse Gruppen eher betreffen als andere (unterschiedliche Wahrscheinlichkeit, Diskriminierung 

zu erfahren). Daraus kann jedoch umgekehrt nicht auf die Erfahrung aller Personen dieser Grup-

pen geschlossen werden, die durchaus anders gelagert sein können. Aus den Berichten schlies-

send, zählen hohe Erfolgsorientierung, Anpassungsleistungen, überdurchschnittliche Begabun-

gen, ausgeprägte Resilienz und ein förderndes Umfeld (Schlüsselpersonen) zu den Erfolgsfakto-

ren.   

 

Kasten 14. Kulturnähe resp. -distanz 

Für die Erklärung der variierenden Bevorzugungen und Benachteiligungen je nach Herkunft und 

Religion können Theorien herangezogen werden. Befragte Fachleute sprechen in Zusammen-

hang mit Integration(sproblemen) immer wieder von kulturnahen und -fernen Gruppen. Der po-

pulär gewordene Begriff wurde vom deutschen Soziologen Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny 

in den 1970er und 1980er Jahren geprägt. Er war damals Professor an der Universität Zürich. 

Hinter dem Begriff steckt die Vorstellung einer gemeinsamen Kultur und Lebensweise von (na-

tionalen oder lokalen) Bevölkerungsgruppen, in Abgrenzung zu anderen. Kulturnähe wird so-

dann mit Integrationsfähigkeit in Verbindung gebracht.41 

                                                 
40  Die grossgeschriebene Bezeichnung Schwarz hat sich als von Betroffenen selbst gewählter Begriff v. a. in 

Deutschland eingebürgert. Die Grossschreibung soll auf die soziale Konstruiertheit dieser Kategorie aufmerk-
sam machen. 

41  Für eine Kritik an der Annahme unvereinbarer Kulturen vgl. Castles, Stephen (1993). «La sociologie et la peur 
des ûcultures incompatiblesü», in Caloz-Tschopp, Marie Claire and Fontollie-Honoré (Eds.), Europe: Montrez 
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